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 Einführung  

Der Klimawandel stellt die mit Abstand größte globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts dar. Die Bundesre-

gierung hat dies erkannt und setzt sich sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene für anspruchsvolle 

Klimaschutzziele ein. Unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft wurden weitreichende Zielsetzungen formuliert, die 

im Dezember 2008 in das Energie- und Klimapaket der EU aufgenommen wurden. Diese als „20-20-20“ bezeichne-

ten Ziele sollten bis zum Jahr 2020 erreicht werden und beinhalten: ein Treibhausgasreduktionsziel in Höhe von 20 

Prozent gegenüber 1990, die Steigerung der Energieeffizienz um 20 Prozent und das Erreichen eines Anteils erneu-

erbarer Energien (EE) am Gesamtenergieverbrauch von 20 Prozent. Zur Umsetzung dieser Ziele wurden auf EU-

Ebene insbesondere die Emissionshandelsrichtlinie (2009/29/EG), die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

(2009/28/EG) sowie die Energieeffizienzrichtlinie (2009/125/EG) verabschiedet. Letztere wurde im Jahr 2012 durch 

die Richtlinie 2012/27/EG novelliert.  

 

Auf nationaler Ebene geht Deutschland mit der Energiewende voran und hat sich mit dem im Jahr 2010 verab-

schiedeten Energiekonzept eigene ehrgeizige Emissionsreduktionsziele gesetzt: Klimarelevante Emissionen sollen 

demnach gegenüber dem Basisjahr 1990 um 40 Prozent bis 2020, bis 2030 um 55 Prozent, bis 2040 um 70 Prozent 

und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gemindert werden. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich eine Reduktion der Treib-

hausemmissionen um 90 Prozent gegenüber 1990 vorgenommen. Diese Zielsetzungen sind ohne aktives Handeln 

auf allen Ebenen nicht zu erreichen. 

 

Umso schwerer wiegt, dass die Bundesrepublik Deutschland die Reduktionsziele 2020 nicht erreichen wird. Die 

aktuell anhaltenden Diskussionen über Fahrverbote, Um- bzw. Nachrüstungen und Sofortprogramme in den Kom-

munen sind bekannt. Zum Jahresbeginn 2022 hat Bundeswirtschafts- und -Klimaminister Dr. Robert Habeck 

(Grüne) seine „Eröffnungsbilanz Klimaschutz“ vorgestellt. Darin erklärte der Bundesminister, dass die Klimaziele 

der Jahre 2022 und 2023 voraussichtlich verfehlt werden und die Geschwindigkeit der Emissionsminderung in den 

nächsten Jahren verdreifacht werden müsse. Die Anstrengungen für den Klimaschutz müssen also auf allen Ebenen 

verstärkt werden. 

 

Dennoch hält die Bundesregierung an den langfristigen Reduktionszielen fest. Das bedeutet eine erhebliche Erhö-

hung der notwendigen Maßnahmen auf allen Ebenen der Regierungen und Selbstverwaltungskörperschaften. In 

Rheinland-Pfalz sind zahlreiche Gemeinden aktiv und erstellen energetische Konzepte zur Verbesserung der örtli-

chen Klimabilanz. Auf der Basis des vorliegenden Konzepts sollen die Ziele und Maßnahmen mit einem (geförder-

ten) Sanierungsmanagement umgesetzt werden. 

1.1. Übersicht zum Förderprogramm KfW 432 

 

Die Stadt Nassau hat bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen des Förderprogrammes 432 „Ener-

getische Stadtsanierung“ die Erstellung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes für das bebaute 

Stadtgebiet beantragt.  

 

Durch dieses Programm, in dessen Rahmen neben der Förderung integrierter Quartierskonzepte auch die entspre-

chende Umsetzungsbegleitung (Sanierungsmanagement) gefördert wird, soll vor allem ein Beitrag zur Steigerung 
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der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur, insbesondere zur Wärme- und Kälteversorgung geleistet 

werden. Dabei sind vor allem die kommunalen energetischen Ziele zu beachten, die aus vorhandenen integrierten 

Stadt(teil)entwicklungskonzepten, aus wohnwirtschaftlichen Konzepten oder kommunalen Klimaschutzkonzepten 

abgeleitet werden. Integrierte Quartierskonzepte zeigen unter Beachtung städtebaulicher, denkmalpflegerischer, 

baukultureller, wohnungswirtschaftlicher, demografischer und sozialer Aspekte die technischen und wirtschaftli-

chen Energieeinsparpotenziale im Quartier auf. Sie zeigen, mit welchen Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig 

die CO2-Emissionen reduziert werden können. Die Konzepte bilden eine zentrale Entscheidungsgrundlage und Pla-

nungshilfe für eine an der Gesamteffizienz energetischer Maßnahmen ausgerichtete quartiersbezogene Investiti-

onsplanung. Aussagen zur altersgerechten Sanierung des Quartiers, zum Barriereabbau im Gebäudebestand und 

in der kommunalen Infrastruktur können ebenso Bestandteil des Konzeptes sein, wie Aussagen zur Sozialstruktur 

des Quartiers und Auswirkungen der Sanierungsmaßnahmen auf die Bewohner.  

Die Erstellung des integrierten Quartierskonzepts wurde durch die DSK GmbH realisiert. Dieses unter anderem auf 

das Thema energetische Sanierung spezialisierte Unternehmen erhob die für das Konzept relevanten Daten, be-

reitete die Aufstellung der Energie- und CO2-Bilanzen und Potenzialanalysen vor, beteiligte sich an der Öffentlich-

keitsarbeit, setzte entscheidende Impulse und gestaltete durch stetiges Feedback die Maßnahmenentwicklung. 

Methodik und Aufbau des Konzeptes 

Für die Erstellung der integrierten energetischen Quartierskonzepte wurden relevante Forschungsergebnisse des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMU), des Bundesinstituts für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung (BBSR), des Darmstädter Instituts Wohnen und Umwelt (IWU) und des Bundesverban-

des der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), sowie vorhandene Untersuchungen und Konzepte und Vorgaben 

der Landesplanung herangezogen. 

 

Das vorliegende Quartierskonzept stützt sich zudem auf Vor-Ort-Begehungen, individuelle Gespräche mit einzel-

nen relevanten Akteuren, Ergebnissen von mehreren thematisch fokussierten Workshops, eine fragebogenba-

sierte Befragung der Immobilieneigentümer, die Auswertung von Daten der Schornsteinfeger sowie der auf Land-

Abbildung 1: Verknüpfungsbereiche der energetischen Quartiersentwicklung, Quelle: energetische-sanierung.info 
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kreis oder Gemeindeebene vorhandenen konzeptionellen Dokumente und statistischen Unterlagen, inkl. der Da-

ten des Statistischen Amtes für Rheinland-Pfalz. Schematisch lässt sich die Vorgehensweise bei der Erarbeitung 

des Konzeptes wie folgt darstellen (s. Abbildung 2). 

 

 

 
Abbildung 2: Integriertes energetisches Quartierskonzept, Vorgehensweise 

 

Die Ausgangsanalyse bildet die Basis für die Einordnung der Gemeinden und die anschließende energetische Bi-

lanzierung und Ableitung der Minderungspotenziale im Bereich des Energieverbrauchs und Treibhausgas-(THG-) 

Ausstoßes. Diese münden in einen Maßnahmenkatalog, der durch ein Controlling-Konzept ergänzt wird. Letzteres 

soll die Überprüfbarkeit der Auswirkungen einzelner Handlungsempfehlungen gewährleisten und zur erfolgreichen 

Umsetzung des Gesamtkonzepts beitragen. Die Beteiligung der relevanten Akteure in den Quartieren und eine 

entsprechende Öffentlichkeitsarbeit fließen ebenfalls ein. 

 

Die Ergebnisse des integrierten energetischen Quartierskonzepts sollen eine Arbeitsgrundlage für die Verwirkli-

chung konkreter Maßnahmen schaffen. Ein Sanierungsmanagement, dessen Einsatz im Rahmen des KfW-Pro-

gramms 432 „Energetische Stadtsanierung“ gefördert werden kann, wird für die Koordination der Umsetzung 

empfohlen. 
  

Phase 1

•Ist-Zustand-Erfassung

•Qualitative und quantitative Datenerhebung (Begehungen, Konzeptauswertungen, Auswertung 
statistischer Daten, Akteursinterviews, Fragebogen-Umfrage, usw.)

Phase 2

•Bewertung der energetischen Lage

•Bilanzierung

•Potenzialermittlung

•Gebäudetypologie, Klassifizierung der Heizungsanlagen

Phase 3

•Maßnahmenentwicklung

•Akteursworkshops

•Maßnahmenkatalog

Phase 4

•Konzeptionelle Zusammenführung

•Hemmnisse

•Controlling 
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 Allgemeine Ausgangsanalyse (ISEK) 

Von 2017 – 2019 wurde für den Stadtkern Nassau ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) er-

stellt. Im Rahmen der Untersuchungen stand das Gebiet der Innenstadt von Nassau „Stadtkern Nassau“. Die För-

derung aus diesem Instrument des Städtebaus soll insbesondere zur Stabilisierung und Aufwertung dieses Bereichs 

genutzt werden. Durch den gezielten Einsatz von Fördermitteln, sollen die städtebaulichen Missstände beseitigt 

bzw. gemindert werden. Von einer Stärkung der innerstädtischen Funktionen sowie einer Verbesserung des Stadt-

bilds, der Verkehrsstruktur und der Parksituation. Aufbauend auf das ISEK wird das IEQK den Fokus auf die ener-

getische Infrastruktur lenken und dafür zielgerichtete Lösungsansätze zu entwickeln. Die städtebaulichen Analysen 

und Maßnahmen wird zum überwiegenden Teil aus dem ISEK übernommen. 

2.1. Lage und Bedeutung der Stadt 

Die Stadt Nassau gehört dem Rhein-Lahn-Kreis an und ist Wohnort für 4.724 Einwohner (Stand 30.06.2018). Nassau 

wird im Landesentwicklungsplan IV und dem Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald als Grund-

zentrum ausgewiesen. Die Stadt hat einen kleinstädtischen Charakter und besteht aus den Stadtteilen Nassau und 

Bergnassau-Scheuern. Zur Verbandsgemeinde Nassau gehören zu dem noch 18 weitere Ortsgemeinden (siehe Ab-

bildung 3). Die Verbandsgemeinden Nassau und Bad Ems wurden zum 1. Januar 2019 fusioniert und bilden die 

neue Verbandsgemeinde mit dem Namen „Bad Ems – Nassau“. Der Sitz der neuen Verbandsgemeinde ist die Stadt 

Bad Ems (vgl. Stadt Bad Ems, 2016, S.1f.). 
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Nassau liegt im Lahntal zwischen Koblenz und Limburg an der Lahn, genauer zwischen Bad Ems und Obernhof. Die 

Stadt hat eine Hanglage und erstreckt sich vom Lahnufer an den Hängen des Taunus im Süden und des Westerwal-

des im Norden hinauf. Durch die Stadt fließt zudem der „Kaltbach“. Dieser schuf ein kleines Tal, in das Nassau 

ebenfalls hineinwuchs.  

 

Die Stadt liegt im „Naturpark Nassau“, welcher im November 1963 als „Landschaftsschutzgebiet Naturpark Nas-

sau“ von der Bezirksregierung ausgewiesen wurde. Der Naturpark ist ein nationales Schutzgebiet und gleichzeitig 

Organisationsstruktur zwischen den Landkreisen Rhein-Lahn und Westerwald zur Gestaltung von Landespflege, 

Naturschutz und naturverträglichem Tourismus.  

 

Die Gemarkung der Stadt Nassau, wie sie in der nachstehenden  dargestellt ist, besteht vorwiegend aus Vegeta-

tionsflächen. Die Vegetationsflächen setzen sich aus Landwirtschafts-, Wald- und sonstigen Flächen zusammen 

und bilden mit einer Fläche von 14,79 km² einen Großteil der Gemarkung der Stadt Nassau. Der besiedelte Raum 

Abbildung 3: Die Stadt Nassau in der Verbandsgemeinde Nassau, Quelle: Vgl. Statistisches Landesamt RLP 2019, 
www.infothek.statistik.rlp.de (Zugriff: 05.04.2021) 
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erstreckt sich über eine Fläche von 1,4 km² und entspricht acht Prozent der gesamten Bodenfläche der Gemarkung 

der Stadt Nassau.  

 
 

 

Wie in der Grafik ersichtlich, bilden die Vegetationsflächen für das gesamte Stadtgebiet Nassau die dominante 

Flächennutzung. Die Gewässer- und Verkehrsflächen sind hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme untergeord-

net. Die Siedlungsfläche umfasst Flächennutzungen für Wohnen, Industrie sowie für Sport und Erholung. Anhand 

dieser Flächenverteilung wird die Lage der Stadt Nassau im Naturraum und an der Lahn ersichtlich. Der Siedlungs-

körper der Kleinstadt umfasst nur einen Bruchteil von der Gesamtfläche. Die Erholungsfunktion im direkten Woh-

numfeld ist gewahrt.  

2.2. Stadtaufteilung und Abgrenzung des Quartiers 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Innenstadtbereich von Nassau. Der dicht bebaute Stadtkern Nassaus befin-

det sich im zentralen Bereich und wird im Südwesten durch die Lahn begrenzt. Im Norden des Stadtkerns sind 

vornehmlich Einfamilienhäuser die, zum Teil freistehend, zum Teil gereiht, erbaut wurden. Im Südosten, an der 

Lahnschleife, sind größere Bebauungselemente mit einer gewerblichen Nutzung vorzufinden. 

 

Der Siedlungskörper der Stadt Nassau wird von den gegebenen naturräumlichen Grenzen, der ansteigenden To-

pographie im Norden, dem Taunus im Süden und der Lahn im Südwesten bis Südosten, eingegrenzt. Die Baustruk-

tur im historisch gewachsenen Stadt kern zeichnet sich durch eine vorwiegende Bebauung in der Haus-Hof-Bau-

weise bzw. in einer offenen Blockrandbebauung aus.  

 

Bei der im Luftbild erkennbaren Bebauung südlich der Lahn handelt es sich um den Ortsteil Scheuern. Dieser wurde 

zusammen mit der Gemeinde Bergnassau im Jahr 1979 eingemeindet.  

Gewässer (2,2%)

Siedlungsfläche (8%)

Vegetation (84,3%)

Verkehr (5,6%)

Abbildung 4: Flächenverteilung der Gemarkung Stadt Nassau, Quelle: Vgl. Statistisches Landesamt RLP 2016, www.infothek.statis-
tik.rlp.de (Zugriff: 10.02.2017) 
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Die Stadt Nassau ist vorwiegend durch die Wohnnutzung geprägt. Im zentralen Bereich der Stadt sowie entlang 

der Hauptverkehrsarten sind Mischnutzungen in Form von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen in Kombination 

mit Wohnen vorhanden. Gewerbegebiete erstrecken sich entlang der Siedlungsränder im Westen und im Südos-

ten. Öffentliche bzw. geistliche Einrichtungen (gelbe Darstellung) sind dezentral im Siedlungskörper platziert. In 

Bergnassau-Scheuern ist die „Stiftung Scheuern“ ansässig, die gemäß dem Prinzip einer Diakonie einen Wohn- und 

Pflegestandort für Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen bildet. Auf der Lahn-Halbinsel be-

finden sich das Freibad sowie der Campingplatz. 
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 Abbildung 5: Abgrenzung ISEK und IEQK, Eigene Darstellung, 2017 
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2.3. Planungsrechtliche und konzeptionelle Grundlagen 

Gemäß der Raumstrukturgliederung des Landesentwicklungsprogramms IV liegt Nassau im Verdichtungsraum mit 

disperser Siedlungsstruktur mit hoher Zentrenerreichbarkeit und - Auswahl (8-20 Zentren in unter 30 Pkw-Minu-

ten) (vgl. Ministerium des Innern und für Sport, S. 40). Weiterhin liegt die Stadt im Bereich des großräumigen 

bedeutsamen Freiraumschutzes.  

 

Die Stadt Nassau liegt im Bereich des regionalen Raumordnungsplans „Mittelrhein – Westerwald“. Die Stadt Nas-

sau ist als Grundzentrum im monozentralen Nahbereich ausgewiesen. Vorgesehen ist Nassau daher als vorrangiger 

Standort zur Konzentration von Einrichtungen der überörtlichen Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistun-

gen für den Nahbereich. Nassau liegt im Einzugsbereich des Mittelbereichs Bad Ems, dessen Mittelzentrum Bad 

Ems ist. Die Stadt liegt nicht im Bereich eines Schwerpunktentwicklungsraums.  

 

Grundzentren sind vorrangig Standorte zur Konzentration von Einrichtungen der überörtlichen 

Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen für den Nahbereich. 

 

 Schwerpunkte der Grundversorgung für den jeweiligen Nahbereich,  

 langfristige Sicherung der vorhandenen grundzentralen Einrichtungen in den benachbarten 

Grundzentren innerhalb des Nahbereiches und der Mittelzentren, 

 das Niveau der öffentlichen Versorgung und die wohnortnahe Grundversorgung der Bevölke-

rung sind zu sichern, 

 die Sicherung der Grundversorgung hat Vorrang vor der wirtschaftlichen Tragfähigkeit bei der 

Schaffung und Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur. 

 

Das Lahntal gilt als bedeutsame historische Kulturlandschaft. Aufgrund der Lage der Stadt Nassau in dieser ist bei 

Maßnahmen der Erhalt noch vorhandener, typischer landschaftsprägender Strukturen wie Grünlandnutzung, 

Streuobstwiesen, Weinbau und gliedernder Vegetationselemente zu achten. Störungen wie Zerschneidung oder 

Lärm- und Schadstoffemissionen, sollen vermieden bzw. so gering wie möglich gehalten werden.  

 

Nassau liegt weiterhin in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus. Hier soll die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig geschützt und die Landschaft in ihrer Funktion als Raum für die 

naturnahe, landschaftsgebundene, stille Erholung der Bevölkerung erhalten und entwickelt werden. In diesen Räu-

men soll dem Schutz des Landschaftsbildes bei raumbedeutsamen Entscheidungen ein besonderes Gewicht beige-

messen werden. In den Vorbehaltsgebieten für Erholung und Tourismus ist in den Tälern von Flüssen und Bächen 

sowie besonders in allen Uferbereichen stehender und fließender Gewässer künftig von einer flächenmäßigen 

Ausdehnung der Campingnutzung und von einer Neuanlage von Campingplätzen abzusehen. 

 

Der Flächennutzungsplan (FNP) für Nassau wurde mit der 9. Änderung vom 9. März 2017 aktualisiert. Für den 

Bereich des Untersuchungsgebiets werden unterschiedliche Festsetzungen getroffen (siehe Abbildung 6) Große 

Teile sind als Wohnbaufläche festgesetzt (magentafarbene Flächen). Weitere Flächen sind für Mischbau (ocker) 

und Grünflächen (grün) festgesetzt. Die violette gestrichelte Linie kennzeichnet den Hauptversorgungsbereich 
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(HZV). Außerdem ist das bisherige Sanierungsgebiet abgebildet (rote Linie, „SAN“). Am westlichen Rand des Un-

tersuchungsgebiets am Lahnufer in der Nähe der Bahnbrücke ist ein Sondergebiet „Yacht- und Sporthafen“ fest-

gesetzt.  

 

 
Abbildung 6: Ausschnitt des Flächennutzungsplans der Stadt Nassau, Quelle: VG Bad Ems-Nassau 
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Die Stadt Nassau hat zur Vorbereitung von Bau- und Ordnungsmaßnahmen sowie zur Durchführung von Baupro-

jekten die in der folgenden Tabelle 1 aufgezählten Bebauungspläne beschlossen.  

 
Tabelle 1:  Bebauungspläne in der Stadt Nassau 

Bebauungsplan Rechtskraft 

Ackerkopf-Kaltbachtal 27.01.1993 
Am Grauen Turm 07.08.1991 
Auf dem Staffel 18.12.1991 
Bahnhofstraße 31.07.2013 
Gerhart-Hauptmann-Straße 16.02.2005 
Hallgarten – Mittelpfad 20.04.1971 
Hanjob 1. Änderung 18.10.2006 
Heidchen 11.09.1996 
Hohe-Lay-Straße 14.04.1961 
Im Dreißling 13.08.1997 
In den Schiesgärten 28.11.2001 
Kettenbrückstraße 27.01.1993 
Kirchstraße – Am Marktplatz 04.04.2001 
Koppelheck 15.03.1995 
Kreuzwiese 02.02.2011 
Lahnaue 2. Änderung 03.05.2017 
Lahntalhof 26.05.2010 
Marktplatz 27.01.1993 
Mühlpforte 06.10.2010 
Sanshell 30.01.2002 
Weierberg 14.03.2001 

 

Die rechtskräftigen Bebauungspläne sind in der Tabelle 1:  Bebauungspläne in der Stadt NassauFehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden.  dargestellt. Darin ist zu erkennen, dass außer einem Bereich im westlichen 

Teil der Innenstadt, entlang der Lahn und zwei kleineren Bereichen im Zentrum, der Innenstadtbereich durch Be-

bauungsplänen überplant ist. 
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. 

Die folgenden Bebauungspläne liegen im Untersuchungsbereich: 

 

BPlan „Nr. 5 Amtsplatz“ 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde am 14. Februar 1991 gefasst. In Kraft getreten ist der 

Plan am 7. April 1993. Der Geltungsbereich bezieht sich auf die Flächen an der „Amtstraße“ und „Späthestraße“ 

zwischen „Obernhoferstraße“ und „Am Adelsheimer Hof“. Das Gebiet ist als Mischgebiet ausgewiesen. Im Plan 

werden zudem Art und Maß der baulichen Nutzung und Flächen für Bebauung, Verkehr und Grün festgesetzt. 

Weitere Bestimmungen beziehen sich auf die Dachform, Fassadengestaltung, Werbeanlagen und Freiflächenge-

staltung. 

 

BPlan „Am Bahnhof“ 

Dieser Bebauungsplan wurde am 14. Februar 2013 zur Aufstellung beschlossen und erlangte am 31. Juli 2013 

Rechtskraft. Er umfasst ein Areal zwischen der „Bahnhofstraße“ und den Gleisen der Lahntalbahn im Abschnitt 

zwischen der „Freiherr-vom-Stein-Straße“ und „Im Weilspießen“. Auf der Fläche befinden sich das Bahnhofsge-

bäude und ein ALDI-Verkaufsmarkt. Der Bereich ist als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel festgesetzt. 

Es werden weitere Festsetzungen bezüglich Dachform und Werbeanlagen vorgenommen.   

 
  

Abbildung 7: Übersicht Bebauungspläne in der Stadt Nassau, Quelle: vgl. Geoportal Rheinland-Pfalz, 2018, o.S 
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BPlan „Am Grauen Turm“ 

Der BPlan ist gültig für den Bereich zwischen „Bahnhofstraße“ und „Obertal“, „Amtstraße“ und „Grabenstraße“. 

Es wurde ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt. Der BPlan definiert weiter die Geschossigkeit, die Bau-

weise, Bauflächen, die Fläche für den Gemeinbedarf „Stadthalle“, Flächen für Stellplätze usw., die Höhenlage der 

baulichen Anlagen, die öffentlichen Verkehrsflächen, die Grünflächen sowie die Erhaltung von baulichen Anlagen 

und städtebauliche Gebote. Im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen werden weiterhin die Siche-

rung des städtebaulichen Gesamtbildes, die Einzelheiten der Baugestaltung und die Freiflächengestaltung gere-

gelt.  

 

BPlan „Nr. 3 Bahnhofsstraße“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 15. September 1988 gefasst; die aktuelle Änderung trat am 17. Januar 2001 

in Kraft. Der Geltungsbereich erstreckt sich von der „Freiherr-vom-Stein-Straße“ bis zum Ortsausgang Richtung 

Obernhof und von der „Bahnhofstraße“ nach Norden bis zur „Oranienstraße“ bzw. „Oranienplatz“, „Im Bienen-

garten“ und ab „Im Weilspießen“ bis zur „Obernhofer Straße“. Der Plan setzt Art und Maß der baulichen Nutzung 

fest: allgemeines Wohngebiet im nördlichen Bereich, Mischgebiet entlang der „Bahnhofstraße“ und Gewerbege-

biet „Im Spitz“ von „Bahnhofsstraße“ und „Obernhofer Straße“. Weiterhin werden die überbaubaren Grund-

stücksflächen definiert, ebenso wie Flächen für Stellplätze, die Höhenlage der baulichen Anlagen, die Verkehrs- 

und Grünflächen, Dachform, Freiflächengestaltung sowie Abgrenzungen und Einfriedungen der Grundstücke. 

 

BPlan „Hallgarten – Mittelpfad“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 15. Juni 1971 gefasst. Der BPlan erlangte am 20. April 1972 Rechtskraft. Das 

Gebiet beginnt östlich der „Windener Straße“ und erstreckt sich bis zum westlichen Ende des „Mittelpfads“ bzw. 

der „Windener Straße“. Die Nord-Süd-Ausdehnung entspricht ungefähr dem Gebiet zwischen „Obernhofer-

straße“ und der „Windener Straße“ bzw. dem „Oberen Hallgarten“. Der Plan legt Art und Maß der baulichen Nut-

zung, die Bauweise sowie Flächen für Gemeindebedarfseinrichtungen, Verkehr, Versorgungsanalgen und Grün 

fest. Die weiteren textlichen Festsetzungen beziehen sich auf die äußere Gestaltung, wie Bauhöhe und Dach-

form, sowie Materialien und Farben.  

 

BPlan „Nr. 8 Gerhart-Hauptmann-Straße“ 

Der Plan ist gültig für den Bereich zwischen „Bahnhofsstraße“, „Freiherr-vom-Stein-Straße“, „Obernhofer Straße“ 

und „Grabenstraße“. Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am 26. September 2002, das Inkrafttreten am 16. Feb-

ruar 2005. Der Plan setzt für die Flächen Mischgebiete fest sowie unzulässige Betriebe, u.a. wie Gartenbaube-

triebe, Tankstellen und Kfz-Betriebe. Es werden weiter die zulässigen Nutzungen in den Geschossebenen sowie 

die Bauhöhen vorgeschrieben. Weitere Festsetzungen beziehen sich auf Art und Maß der Bebauung, Flächen für 

Bebauung und Verkehr, Erhalt und Anpflanzen von Bäumen, Dachformen, Fassadengestaltung und Werbeanla-

gen. Der Plan enthält zudem Regelungen zur Stadterhaltung und Denkmalschutz, wie einen Erhaltungsbereich 

„Alte Stadtmauer“, einen Bereich eines städtebaulichen Gebots zur Beseitigung einer baulichen Anlage und ein 

Naturdenkmal „ND-Eibengruppe“.  
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BPlan „Kettenbrückstraße“ 

Die Aufstellung dieses Plans wurde am 24. März 1988 beschlossen. Er trat am 27. Januar 1993 in Kraft. Der Gel-

tungsbereich liegt zwischen der „Amtsstraße“ und der „Kettenbrückstraße“ und umfasst die evangelische Kirche 

und die „Kettenbrückstr. 1, 3, 5 und 10“ sowie „Amtstraße 1 und 3“. Die Fläche ist als Mischgebiet festgesetzt. Es 

werden Flächen für Gemeindebedarf (Kirche), öffentliche Nutzung, Grün und besondere Nutzungen (Kiosk) be-

stimmt. Das Gebiet ist zudem als Erhaltungsgebiet festgesetzt und enthält denkmalgeschützte Gebäude. Die bau-

ordnungsrechtlichen Festsetzungen beziehen sich auf die Sicherung des städtebaulichen Gesamtbildes, Dach-

form, Fassadengestaltung und Werbeanlagen.     

 

BPlan „Nr. 7 Kirchstraße – Am Marktplatz“ 

Die Aufstellung des BPlans wurde am 17. August 2000 beschlossen; er ist am 4. April 2001 in Kraft getreten. Der 

Geltungsbereich liegt im Quadrat zwischen „Am Marktplatz“, „Kettenbrückenstraße“, „Kirchstraße“ und „Römer-

straße“. Das Gebiet wurde als Mischgebiet festgesetzt. Weitere Bestimmungen beziehen sich auf die Sicherung 

des städtebaulichen Gesamtbildes, Baugestaltung (Dachform, Fassaden) und Werbeanlagen.   

 

BPlan „Koppelheck“ 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Koppelheck 1. Änderung und Erweiterung“ wurde am 21. April 1994 be-

schlossen. Der Plan ist seit dem 15. März 1995 rechtskräftig. Der Geltungsbereich des BPlans erstreckt sich über 

mehrere Bereiche des Ufers der Lahn. Der im Untersuchungsgebiet liegenden Teil des Plans wird als Geltungsbe-

reich Nr. 2 bezeichnet. Dieser Bereich entspricht dem Lahnufer zwischen der Eisenbahnbrücke der Lahntalbahn 

im Westen und Bahnunterführung am „Brühlweg“ im Osten. Nach Norden ist der Bereich durch die Lahntalbahn, 

nach Süden durch die Lahn begrenzt. Dieser Bereich ist als öffentliche Grünfläche festgeschrieben.  

 

BPlan „Nr. 2 Marktplatz“ 

Der BPlan trat am 27. Januar 1993 in Kraft, nachdem der Aufstellungsbeschluss am 26. Mai1988 gefasst wurde. 

Der Geltungsbereich beinhaltet die öffentlichen Flächen der „Kirchstraße“ und „Römerstraße“ sowie von der 

Straße „Am Marktplatz“, dem Marktplatz samt Rathaus und die „Schlossstraße“ sowie die Bebauung zwischen 

„Schlossstraße“ und „Bachgasse“. Das Gebiet wird als Mischgebiet festgesetzt. Der Plan enthält weitere Festset-

zungen, wie Flächen für die Bebauung, Gemeindebedarf (Rathaus), öffentliche Flächen und Grünflächen. Weitere 

Bestimmungen regeln die Sicherung des städtebaulichen Gesamtbildes, Dachformen, Fassadengestaltung und 

Werbeanlagen.    

 

BPlan „Nr. 6 Mühlpforte 1. Änderung“  

Der Stadtrat beschloss die Aufstellung dieses BPlans am 18. März 2010. Am 6. Oktober 2010 trat er in Kraft. Der 

Geltungsbereich des BPlans liegt zwischen den Straßen „Mühlpforte“, „Kaltenbachstraße“, „Obertal“ und „Unte-

rem Bongert“. Es handelt sich um ein Mischgebiet nach (§ 6 BauNVO), innerhalb dessen ein Sondergebiet nach § 

10 BauNVO festgesetzt wurde, welches das Parkdeck beinhaltet. Im Plan ist die Geschossigkeit der Gebäude fest-

gesetzt sowie die Bauweise, die Zweckbestimmungen der öffentlichen Flächen, Stellplätze, Regelungen für die 

Stadterhaltung sowie Bestimmungen zur Baugestaltung wie Dachform, Fassadengliederung und Farbgestaltung.   
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2.3.1. Informelle Plangrundlagen  

Laut dem Kreisentwicklungskonzept für den Rhein-Lahn-Kreis vom 31. März 2014, weist Nassau die typischen 

Standortvorteile des ländlichen Raumes auf. Dazu zählen günstige Immobilien und Baulandpreise, große Grund-

stücksflächen sowie ein hoher Wohnwert (Werte des Lebens auf dem Land).  

 

Im Hinblick auf den demographischen Wandel wurden folgende Punkte betrachtet: Die sinkende Bevölkerungs-

zahl führt zu einer sinkenden Nachfrage nach Wohnraum insgesamt. Damit stehen regional mit Blick auf die ab-

nehmende Bevölkerung ausreichende Reserven in Ortskernen und Neubaugebieten zur Verfügung (teilweise 

Überangebot). Gleichzeitig führen steigende Standards zu höheren Kosten pro Kopf bei den Infrastrukturen der 

Daseinsvorsorge und der Ver- und Entsorgung.   

 

Durch die fortschreitende Alterung der Bevölkerung, steigt die Nachfrage nach seniorengerechtem Wohnen (pri-

vat, gemeinschaftlich, betreut, mit Pflege). Im betreuten Wohnen bzw. in der Pflege werden kleinere, dezentrale 

Betreuungsformate gewünscht und gebraucht.  

 

Die „klassische“ Zielgruppe des Wohnstandorts ländlicher Raum, Familien mit Kindern, nimmt ab. Kleinere Fami-

lien, kinderlose Paare und Alleinstehende nehmen trotz Kostennachteilen die flexibleren Wohnangebote in den 

Städten in Anspruch.  

 

Neue Formen des Zusammenlebens bzw. Alleinlebens können als Zielgruppen für „Leben auf dem Land“ ange-

sprochen werden. Als Entwicklungsziele werden in dem Kreisentwicklungskonzept u. a. die Förderung der Entste-

hung von lokalen Multifunktionszentren sowie eine demographie-feste Siedlungsentwicklung ausgegeben. Eine 

solche demographie-feste Siedlungsentwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass die Siedlungsgestaltung senio-

rengerecht erfolgt und die Konzentration der Nutzung der Gebäude auf die bestehende Bebauung ausgerichtet 

ist.  

 

Das Tourismuskonzept des Landes Rheinland-Pfalz „Tourismusstrategie 2015 – Markttrends erkennen, Potenziale 

nutzen“ wurde 2008 von den beteiligten Akteuren verabschiedet. Ab 2011 wurde diese Strategie einer Evalua-

tion unterzogen und wird seit 2016 als „Tourismusstrategie 2025“ fortgeschrieben.  

 

Die Stadt Nassau hat, wie die Daten des Statistischen Landesamtes aussagen, eine unterdurchschnittliche Zahl an 

Tagesbesuchern für eine Stadt dieser Klasse. Vor diesem Hintergrund ist interessant, dass 2/3 des rheinland-pfäl-

zischen Tourismusumsatzes auf den Tagestourismus entfallen.  

 

In der Strategie wird Tourismus als Wertschöpfungsmotor bezeichnet, der in Kombination mit einer deutlichen 

regionalen Identität, einer Zusammenarbeitskultur, nachfrageorientierten Angeboten sowie starken Betrieben, 

eine positive Entwicklung erzeugen kann. Diese mögliche Entwicklung wird behindert durch nicht zeitgemäße 

Betriebsstrukturen, ein Mangel an öffentlicher Infrastruktur in ländlichen Räumen, an Ressourcen, verlässlichen 

Strukturen und an Tourismusbewusstsein.  
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Die Lokale Ländliche Integrierte Entwicklungsstrategie (LILE) für LEADER Lahn-Taunus ist die Grundlage für die 

Bewerbung der Region Lahn-Taunus bestehend aus den Verbandsgemeinden Bad Ems, Diez, Hahnstätten, Kat-

zenelnbogen, Nassau und Nastätten für die LEADER-Region.  

 

Darin werden horizontale, regionale Ziele formuliert: 

 Das Zusammenwirken in der Region fördern 

 Die strategische und projektbezogene Kooperation mit der Region Limburg-Weilburg aktiv ausbauen 

 Den Demografischen Wandel als Herausforderung und Chance begreifen  

Horizontale, leaderspezifische Ziele sind:  

 Innovative Projekte und Initiativen unterstützen  

 Die heimische Umwelt schützen 

 Den Klimawandel eindämmen, Anpassung an die Auswirkungen fördern 

 Die Gleichstellung von Männern und Frauen fördern, Diskriminierung verhindern 

2.3.2. Restriktionen 

 

Die Erstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes betrachtet im Rahmen der Identifikation der städte-

baulichen Ausgangssituation auch die restriktiv wirkenden lokalen Einflussfaktoren. Im Kontext des Konzeptes 

werden unter dem Begriff „restriktiv“ solche Faktoren gefasst, die einer integrierten städtebaulichen Entwicklung 

und den geplanten Maßnahmen entgegenstehen können. Zu den genannten Einflussfaktoren werden neben um-

weltbezogenen Aspekten wie Hochwasser, Lärm und Naturschutzbelange auch störende Betriebe gefasst. Im Fol-

genden werden die für das Untersuchungsgebiet relevanten, restriktiv wirkenden Faktoren benannt. 

 

Das Untersuchungsgebiet überschneidet sich im südwestlichen Bereich („Lahnstraße“, Straße „Auf der Aesch“ 

und „Römerstraße“) mit einem durch Rechtsverordnung und nach § 83 Abs. 1 und 2 LWG festgesetzten Über-

schwemmungsgebiet (Abbildung 8). In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Herstellung von bauli-

chen Anlagen sowie Einfriedungen restriktiv geregelt. In dem genannten Bereich könnten nur solche städtebauli-

chen Maßnahmen umgesetzt werden, die dem vorgeschriebenen Hochwasserschutz nicht entgegenstehen wür-

den. Im Einzelfall müssen geplante Vorhaben in diesem Bereich bereits vor der Umsetzung mit der Unteren Was-

serbehörde abgesprochen und durch diese genehmigt werden.  

 

Nach eingehender Betrachtung befinden sich keine „störenden Betriebe“ im Untersuchungsgebiet. An der nördli-

chen Grenze, in der Straße am „Bachbergweg“ liegt ein Wasserwerk (HB Nassau I) zur öffentlichen Wasserversor-

gung, etwas nördlicher davon liegt noch ein weiteres Wasserwerk (HB und Aufbereitung Nassau II) zur Wasser-

versorgung und Aufbereitung. 
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Abbildung 8: Hochwasserschutz in der Stadt Nassau, Quelle: www.geoportal.rlp.de 
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Der Naturpark Nassau umfasst den südwestlichen Westerwald und den nordwestlichen Taunus. Der Naturpark 

wurde 1963 ausgewiesen und 1979 erweitert. Als Zweckverband der beiden Landkreise Rhein-Lahn und Wester-

wald ist der Naturpark eine rein gemeinnützige Institution und unterstützt Maßnahmen in den Bereichen Landes-

pflege, Naturschutz und naturverträglicher Tourismus (vgl. Naturparknassau, 2018, o.S.). Die Stadt Nassau mit 

dem Sitz der Geschäftsstelle des Zweckverbands Naturpark Nassau liegt inmitten des genannten Naturparks 

(siehe Abbildung 9). Die Ausweisung eines Naturparks soll eine nachhaltige Regionalentwicklung unterstützen 

und die Belange des Naturschutzes und der Erhalt der Landschaft in die städtebauliche Entwicklung integrieren. 

Dabei hat der Naturpark identitätsstiftende Funktionen, der die Region als Ganzes darstellen und nach außen 

auch vermarkten können. 

 

Im östlichen Bereich im Übergang der „Obernhoferstraße“ zur „B417“ grenzt das Untersuchungsgebiet an ein 

Biotop (siehe Abbildung 10). Die Belange des Naturschutzes innerhalb von Biotopflächen sind gegenüber Ansprü-

chen der Landnutzung zu schützen, d.h. die Entwicklung von Maßnahmen in diesem Bereich ist vor Beginn mit 

der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Generell ist die Herstellung von städtebaulichen Gewerken in 

Biotopen nicht vorgesehen.  
 

 

 Abbildung 9: Ausschnitt Karte Naturpark Nassau, Quelle: Vgl. Naturpark Nassau, 2019, http://www.naturparknassau.de/ 

http://www.rhein-lahn-kreis.de/
http://www.westerwaldkreis.de/
http://www.westerwaldkreis.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Landespflege
https://de.wikipedia.org/wiki/Landespflege
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturschutz
https://www.bfn.de/0323_tourismus.html
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Abbildung 10: Naturschutzgebiete in der Stadt Nassau, Quelle: Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz 
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2.3.3. Städtebauliche Sanierung 1986-2012 

In der Stadt Nassau wurde zwischen 1986 und 2012 die Stadtsanierungsmaßnahme „Innenstadt“ durchgeführt. 

Die Förderung erfolgte aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung Programmteil „Sanierungsprogramm“. Die 

Sanierungssatzung vom 26. Juni 1986 wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 9. Juli 1986 und der öffentlichen 

Bekanntmachung vom 17. April 2012 und öffentlicher Bekanntmachung vom 25. April 2012 rechtskräftig aufge-

hoben. 

 

Erweiterung Bereich Brauereigelände04. November 1999, öffentliche Bekanntmachung 24. November 1999. 

 

Durch die Stadtsanierung wurden die folgenden Maßnahmen durchgeführt: 

 

 Umgestaltung der „Amtsstraße“, Herausnahme des Durchgangsverkehrs,  

 Umgestaltung „Amtsplatzes“, Schaffung eines zentralen Platzes, 

 Umgestaltung Marktplatz, monofunktional als Parkplatzfläche genutzte Fläche, jetzt nutzbar für Veran-

staltungen, 

 Umgestaltung Kirchplatz, 

 Umgestaltung weiterer Straßen und kleinerer Wege im Gebiet,  

 Neuordnung des Geländes der Nassauischen Löwenbrauerei, Einrichtung des Kulturhauses „Günter-Leif-

heit-Kulturhaus“, Bau eines Parkdecks, 

 Private Modernsierungen und Instandsetzungen, bspw. des denkmalgeschützte Gebäudes Lahnstraße 1.  

 

Trotz der Förderung öffentlicher Projekte gibt es erhebliche Probleme bezüglich der Gebäudestruktur und der 

Leerstandssituation. Bei vielen Gebäuden besteht ein hoher Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf. Zusam-

menfassend kann festgehalten werden, dass die Kernstadt von Nassau auch nach Abschluss der Sanierungsmaß-

nahme noch strukturelle wie bauliche Defizite und Handlungsbedarfe aufweist, die es im Sinne einer aktiven Stadt-

entwicklung zu beseitigen bzw. abzumildern gilt. 

2.4. Baudenkmale und erhaltenswerte Bausubstanz 

Das Denkmalverzeichnis des Rhein-Lahn-Kreises, wie es bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe einsehbar ist, 

weist für Nassau die in Tabelle 1Tabelle 2dargestellten Kulturdenkmäler auf. Der Schutz der unbeweglichen Kul-

turdenkmäler (nach § 3 DSchG) hängt nicht von der Eintragung in die Liste ab, noch erhebt diese einen Anspruch 

auf Vollständigkeit (vgl. Generaldirektion Kulturelles Erbe, 2017). Die Belange des Denkmalschutzes sind in die 

städtebaulichen Planungen einzubeziehen und zu berücksichtigen. Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, 

stellen eine besondere Herausforderung im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung dar. Neben eventuellen äs-

thetischen Mängeln weisen diese Gebäude oft einen ortsbildprägenden Charakter auf und sind zum Erhalt des 

Stadtbildes notwendig. Dadurch entsteht ein Konflikt, der im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung abgewo-

gen werden muss, um Nutzungskonkurrenzen zu vermeiden. Im Folgenden sind die Kulturdenkmäler in Nassau 

aufgeführt: 
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Tabelle 2: Kulturdenkmäler in der Stadt Nassau 

 

Ev. Pfarrkirche Kettenbrückstraße 8 spätromanischer Chorturm, romanisches Schiff, frühgotisch er-

weitert 

Stadtbefestigung  

 

ehem. fünf Tortürme und Erdwälle der Stadtmauer, 1323/24, 

Mauern 1546; erhalten: Grauer Turm (neben Am Grauen Turm 2); 

sog. Eimelsturm (bei Am Eimelsturm 7) 

Stein'sches Schloss Schloßstraße 1/1a Massivbau mit Säulenportal, 1621, Treppenturm und Querflügel, 

2. Hälfte 17. Jh., Seitenflügel mit Mansarddächern, 1755; achtecki-

ger neugotischer Turm, beg. 1814, Architekt J. C. von Lassaulx, 

Koblenz;Park 

Am Adelsheimer Hof 1  ehem. Adolzheimer Hof, stattlicher dreigeschossiger Fachwerk-

bau, Erdgeschosslaube, 1607-09; nach Kriegsbeschädigung 1945 

wiederhergestellt 

Am Eimelsturm 3  siebenachsiger Fachwerkbau, verputzt, bez. 1804 und 1954 

(bei) Am Eimelsturm 7 Eimelsturm, fünfeckiger Turm der Stadtbefestigung, 1323/24 

(neben) Am Grauen Turm 2  Grauer Turm, achteckig mit Zeltdach, Teil der Stadtbefestigung, 

1323/24 

Kettenbrückstraße 4  spätklassizistisches Wohn- und Geschäftshaus 

Kettenbrückstraße 6  langgestrecktes spätklassizistisches Eckwohn- und Geschäftshaus, 

wohl bald nach 1830 

Kirchstraße 6  ehem. Pfarrhof; verputztes Wohnhaus, im Kern 16. Jh., Querbau 

17. Jh., 1835 durchgreifend umgestaltet; verputzte Fachwerk-

scheune 

Lahnstraße 1  langgestreckter stattlicher Putzbau, zweieinhalbgeschossige Eck-

bauten, im Kern wohl um 1850/60, Ausbau des Mansarddachs um 

1910 

Marktplatz  Kriegerdenkmal 1914/18 als Brunnen, bez. 1923 

(an) Mühlpforte 5 Rest der Mühlpforte, Teil der 1323/24 errichteten Stadtbefesti-

gung 

Neuzebachweg 1  Forstamt, villenartiger Backsteinbau, tlw. Zierfachwerk, Ende 19. 

Jh. 

Obernhofer Straße 41  Villa, um 1910; Gesamtanlage mit parkartigem Gelände und Zu-

fahrtstor 

Römerstraße 3  Gasthaus Zum Stern, verputzter Fachwerkbau, tlw. massiv, wohl 

1649 
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Schloßstraße 3  sog. Buderushaus, stattlicher Fachwerkbau, bez. 1800 

Windener Straße 21  Freiherr-vom-Stein-Grundschule, Zweiflügelbau, Reformarchitek-

tur, um 1910/15 

Jüdischer Friedhof östlich der Stadt an 

der Straße nach Obernhof (Denkmalzone) 

tlw. von einer Bruchsteinmauer eingefasstes Areal mit insg. ca. 60 

Grabsteinen 

 

2.5. Öffentliche Räume im Quartier 

  

Das Grün- und Freiraumangebot im Untersuchungsgebiet „Stadtkern Nassau“ gliedert sich in private Grünflächen 

(Hausgärten), halböffentliche Grünflächen (Gärten, die mehreren Parteien offenstehen), öffentliche Grünflächen 

(Parks) sowie versiegelte und unversiegelte Freiflächen.  

 

Die planerische Darstellung der Bestandsaufnahme () zeigt, dass ein Großteil dieser Flächen der Kategorie der pri-

vaten Grünflächen zuzuordnen ist. Halböffentliche Grünflächen sind beispielsweise um das Altenpflegeheim zu 

finden. Öffentliche Grünflächen sind bis auf wenige Kleinstflächen rar. Die Ausnahme hiervon bildet ein Teil des 

Lahnufers, welches den westlichsten Teil des Untersuchungsgebiets bildet. Als Teil des „Freiherr-vom-Stein-Park“ 

stellt diese Fläche die einzige öffentliche Grünfläche im Untersuchungsgebiet dar. Der Großteil des „Freiherr-vom-

Stein-Parks“ liegt außerhalb des Untersuchungsgebiets. Die Fläche am Lahnufer ist allerdings abgesehen von We-

gen größtenteils ungestaltet und stellt nur mangelhaftes Mobiliar zur Verfügung siehe Abbildung 11. 

 

  
Abbildung 11: Impressionen Freiherr-vom-Stein-Park am Lahnufer 

Das Untersuchungsgebiet „Stadtkern Nassau“ beherbergt öffentliche Freiflächen, von unterschiedlicher Qualität. 

Teils handelt es sich um gestaltete Flächen mit Aufenthaltsqualität, teils sind es versiegelte Brachen, die dem Par-

ken dienen. Wie bei Grünflächen, ist bei den Freiflächen die Qualität entscheidend. Im Folgenden sollen daher kurz 

die wichtigsten Freiflächen im Stadtkern Nassau analysiert werden.  
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Tabelle 3:  Bestandsaufnahme der Freiflächen im Untersuchungsgebiet „Stadtkern Nassau“ 

Amtsplatz  
 
 

Die Funktion der Fläche als zentraler Platz des Ge-

schäftsbereichs und als Marktplatz ist eingeschränkt. 

Parkierungsflächen, fehlendes und mangelhaftes Mo-

biliar, fehlendes Grün bzw. Beschattung, mangelnde 

Blickbeziehungen und Orientierung sowie der Verkehr 

beeinträchtigen die Aufenthaltsqualtität.  

Adelsheimer Hof 

  

Die Gestaltung ist defizitär und uneinheitlich. Es man-

gelt an attraktivem Mobiliar.  

Bahnhofsvorplatz 

 

Als Stadteingangsbereich u.a. für Touristen und Bahn-

reisende ist der Bahnhofsvorplatz wenig attraktiv. Ge-

prägt von städtebaulichen Missständen kann er sei-

nen Funktionen als Eingangstor zur Stadt, zentraler 

Knotenpunkt für den ÖPNV und intermodaler Um-

stiegsplatz nicht optimal erfüllen. 

Marktplatz  Trotz seiner ansprechenden Gestaltung fehlt dem 

Platz aufgrund mangelndem Mobiliar, mangelnder 

Verknüpfung mit den umliegenden Geschäftsberei-

chen, der Parkierungsflächen und einem Mangel an 

Grün, an Aufenthaltsqualität und Anziehungskraft. 
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Oranienplatz 

 
 

Der Oranienplatz ist eine wichtige Freifläche für den 

Osten des Untersuchungsgebiets „Stadtkern Nassau“. 

Ihre wichtige Funktion kann die Fläche allerdings nur 

bedingt wahrnehmen. Gestaltungsdefizite, Parkie-

rungsflächen, eingeschränkte Spielmöglichkeiten und 

Aufenthaltsqualität schränken die Funktionsfähigkeit 

ein.  

 

2.6. Soziodemografische Entwicklung 

In Nassau gibt es laut des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz 1.112 Gebäude mit Wohnraum, auf die sich 

2.149 Wohnungen verteilen, bei gleichzeitig 4.634 Einwohnern. Stand ist der 03.03.2017. 

2.6.1. Altersstruktur 

Von den 4634 Einwohnern in Nassau befindet sich der größte Teil im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre), wobei 

die größte Einwohnergruppe mit 447 im Alter von 45-49 zu finden ist, gefolgt von den drei anschließenden Inter-

vallen mit 392, 353 und 331 Menschen. 

 
Abbildung 12: Bevölkerungsverteilung nach Altersgruppen im Stdtgebiet Nassau, Quelle: Stat. Landesamt RLP, 2017 

Mit einer großen Mehrheit von 92,4 % sind die Einwohner von Nassau Deutsche. Der Bevölkerungsanteil ohne 

deutsche Staatsbürgerschaft ist mit einem Anteil von 7,6 % im Vergleich zu Verbandsgemeinde (4 %), Kreis (4,8 %) 

oder Land (6,8 %) deutlich höher und liegt nur knapp unter Bundesniveau (7,7 %). Er verteilt sich auf alle Alters-

gruppen, wobei Jugendliche und jüngere Erwachsene relativ zu älteren Erwachsenen deutlich stärker repräsentiert 

sind, als bei den deutschen Staatsbürgern. 
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Abbildung 13: Einwohnerzahl nach Staatszugehörigkeit und Alter im Stadtgebiet Nassau Quelle: Stat. Landesamt RLP, 2017 

Mit 2349 Frauen zu 2285 Männern liegt das Verhältnis bei 50,7 % Frauen zu 49,3 % Männern. Und weicht damit 

nur geringfügig von der durchschnittlichen Geschlechterverteilung in der Verbandsgemeinde Nassau (s. Tabelle 4) 

ab. Während in allen Altersgruppen bis zu den  69-Jährigen der männliche Teil leicht überwiegt (Ausnahme sind 

die Gruppen 15-19 und 50-54), machen in der Generation 70 plus Frauen den deutlich größeren Teil aus.  

 

 

 
Abbildung 14: Verhältnis Männer-Frauen in der Stadt Nassau je Altersgruppe, Quelle: Stat. Landesamt RLP, 2017 
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Tabelle 4: Verteilung Männer-Frauen in Nassau und der Verbandsgemeinde Nassau insgesamt, Quelle: Stat. Landesamt RLP, 
2017 

Indikatoren Stadt Nassau 

(Stand 03.03.2017) 

Verbandsgemeinde Nassau  

(Stand 03.03.2017) 

Einwohner 4.634 11.492 

Anteil Frauen (%) 2.349 (50,7 %) 5.784 (50,3 %) 

Anteil Männer (%) 2.285 (49,3 %) 5.708 (49,7 %) 

 

Die wenigen nichtdeutschen Einwohner kommen fast zur Hälfte aus der Türkei. Es folgt Russland mit 0,06 %. Wei-

tere Herkunftsländer sind in Abbildung 15 aufgeführt. 

 

 
Abbildung 15: Staatszugehörigkeiten der Einwohner Nassau, Quelle: Stat. Landesamt RLP, 2017 

Von den in Nassau gemeldeten 4634 Personen sind die rund 44 %, und damit die meisten, ledig. Verheiratet sind 

mit 42 % fast genauso viele. Geschieden sind 276 Personen und 383 verwitwet. 
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Abbildung 16: Familienstand der Einwohner in Nassau, Quelle: Stat. Landesamt RLP, 2017 

Abbildung 17 zeigt die Verteilung der Einwohner auf den vorhandenen Wohnraum. Etwa 38 % der Wohnungen in 

Nassau sind Single-Haushalte, rund die Hälfte aller Wohnungen wird von zwei bis drei Personen bewohnt. Knapp 

jeder Zehnte Haushalt umfasst vier Personen. 

 
Abbildung 17: Anzahl der Personen je Haushalt in Nassau, Quelle: Stat. Landesamt RLP, 2017 
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2.7. Öffentliche Gebäude 

Auf Ersuchen der Kommunalen Aufsichtsbehörden im Rahmen der Genehmigung des ISEK soll ein Sanierungs- und 

Nutzungskonzept für die kommunalen Gebäude erstellt werden, in dem aufgezeigt wird 

 in welchen Zustand die Gebäude der kommunalen Liegenschaften sind, 

 wie, in welcher Funktion und in welcher Frequenz diese genutzt werden und 

 welche Veränderungen in Bezug auf Nutzung, Auslastung und Investitionsbedarf geplant sind 

oder erforderlich werden. 

Mit der Erstellung des Sanierungs- und Nutzungskonzeptes der kommunalen Liegenschaften der Stadt Nassau 

wurde die DSK im Dezember 2019 beauftragt. 

 

In einem Gespräch zwischen Vertretern der Stadt Nassau, der VG Bad Ems / Nassau und den Auftragnehmer wurde 

vereinbart, dass die Untersuchung die folgenden sieben Lie-genschaften umfassen soll: 

1. Günter-Leifheit-Kulturhaus 

2. Stadthalle- Restaurant 

3. Rathaus 

4. Pavillon 

5. ehemalige Kita Bachbergweg 

6. Haus Braun 

7. alte Schule Scheuern 

 

Die im KFW-Quartier liegen Objekte, Günter-Leifheit-Kulturhaus, die Stadthalle sowie das alte Rathaus, sind dabei 

energtisch von beseonderem Interesse und werden nachfolgend näher beschrieben. 

2.7.1. Günter-Leifheit-Kulturhaus 

Seit jeher ist die Stadt Nassau reich an Geschichte und kulturellem Erbe. Dank der öffentlichen Förderung und einer 

großzügigen Spende des Ehrenbürgers Günter Leifheit wurde mit dem Bau des Kulturhauses im Jahr 2004 das 

Günter-Leifheit-Kulturhaus eröffnet. Das nach Günter Leifheit benannte Haus im Zentrum von Nassau ist der kul-

turelle Mittelpunkt der Stadt. Es erfüllt mit der Stadtbibliothek, dem Jugendtreff, dem Stadtarchiv, dem Muse-

umssaal und dem Kulturkeller wichtige Funktionen der sozialen und kulturellen Infrastruk-tur für die Stadt mit 

überlokaler Bedeutung. Darüber hinaus ist es mit dem Büro der „Tou-ristik Bad Ems – Nassau“ eine wichtige An-

laufstelle für Besucher:innen und Touristen der Stadt und der Verbandsgemeinde. Gleich am Eingang in das mo-

derne Gebäude werden die Gäste vom Team der Touristik Bad Ems – Nassau empfangen. Hier finden sie interes-

sante Informationen über das Lahntal und werden individuell zu den Ausflugsangeboten und Freizeitmöglichkeiten 

in der Region beraten. 

 

Untergebracht sind in dem Gebäudekomplex 

 die Stadtbibliothek, welche mit ca. 14.000 Medieneinheiten einen breiten und aktuellen Bestand 

zu allen Bereichen des Lebens bietet. 

 der Jugendtreff als eine Einrichtung der Jugendpflege der Stadt Nassau. Derzeit be-treuen eine 

hauptamtliche Fachkraft, eine Jahrespraktikantin und zwei weitere Beschäftigte die Angebote, 
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Aktivitäten und Projekte. Diese werden von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 

21 Jahren genutzt. 

 das Stadtarchiv mit seiner stadtgeschichtlichen Sammlung und historischen Unterlagen in zahl-

reichen Dokumente, Akten, Bauunterlagen, Kassenbücher etc., aber auch von 

Gegenständen aus den letzten Jahrhunderten. Das Archivgut wird gesammelt und verwaltet, ordnungsgemäß re-

gistriert und in Fundbüchern dokumentiert. 

 der Museumsraum für wechselnde Ausstellungen und aktuelle Veranstaltungen. 

 der Kulturkeller, welcher für kulturelle Veranstaltungen eine besondere Atmosphäre und mit ei-

ner Ausstattung von Sitzplätzen für bis zu 100 Personen den Rahmen für die verschiedensten 

Veranstaltungen bietet. 

Zurzeit steht der Kulturkeller nicht zur Verfügung. Feuchteschäden und dadurch verursachte Schäden an Elektrik, 

Heizung und Innenwänden haben dazu geführt, dass der Saal nicht nutzbar ist. 

Die Stadt hat eine Sanierungsuntersuchung beauftragt, im Rahmen deren die Kosten zur Behebung der Ursache 

und der Folgeschäden auf eine Höhe von ca. 800.000 Euro geschätzt werden.. 

Zielsetzung der Investitionen ist einerseits der Erhalt der Bausubstanz und andererseits die Belebung und Bünde-

lung der Kunst- und Kulturarbeit im Zentrum der Stadt Nassau mit der Wiederherstellung und Nutzung modern 

ausgestatteter multifunktionaler Räume (Kulturkeller und Museumssaal). 

 
Tabelle 5: Energetische Bewertung Günther-Leifheit Kulturhaus nach VDI 3807 und GEMIS 

 Primärenergiebedarf 

Mittelwert [kWh/a] 

CO2-Äquivalent (kg/a) 

Heizwärmebedarf 171.600 39.640 

Warmwasserbedarf 144.000 33.264 

Strombedarf 24.000 12.120 

 

Mögliche Maßnahmen: Austausch und Sanierung der Heizungsanlage. Anschluss an ein Nahwärmenetz mit ande-

ren öffentlichen Gebäuden überprüfen. Einsatz von Photovoltaikanlagen auf dem Dach (Statik) überprüfen. Je nach 

Maßnahmensetzung bis zu 60 % Einsparung an CO₂-Emissionen möglich. 

2.7.2. Stadthalle und  Restaurant 

Die zentrale Lage mit ihrer herausragenden Bedeutung für die Stadt Nassau, bildet eine wichtige Grundlage für das 

wirtschaftliche Potential, aber auch für die Notwendigkeit einem Leerstand (Restaurant) und Unternutzung (Stadt-

halle) nachhaltig entgegen zu wirken. Das Restaurant mit der angeschlossenen Stadthalle bietet Raum für private 

Veranstaltungen und Seminare auch in einem größeren Rahmen, als auch für kulturelle Nutzung. Allein die Größe 

der Stadthalle, aber auch die Lage mitten im Stadtkern, sowie die vorhandenen Parkmöglichkeiten auf dem Park-

platz vor der Stadthalle und in unmittelbarer Nähe sind ein einzigartiger Standortvorteil und machen die Stadthalle 

mit gastronomi-scher Versorgung als Veranstaltungsort und für Restaurantbesucher äußerst attraktiv. 

Stadthalle und Restaurant bilden zusammen eine funktionale Einheit, von denen zwar jedes Element für sich alleine 

funktioniert, die aber im Zusammenspiel erhebliche Synergien und einen hohen Mehrwert generieren. Das ange-
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schlossene Restaurant bietet neben kleineren Veranstaltungsräumen auch die Möglichkeit der Bewirtung von Ver-

anstaltungen im Saal. Das ist für viele Veranstaltungen, oft gerade auch für die Wahl des Veranstaltungsortes, 

wichtig und erhöht die Attraktivität erheblich. 

Darüber hinaus hat das Stadthallen-Restaurant aufgrund seiner exponierten Lage gegenüber dem historischen Rat-

haus im Stadtkern eine besondere Bedeutung für das gastronomische Angebot in der Stadt Nassau und damit auch 

für deren touristische Attraktivität. Insofern strebt die Stadt eine baldige Wiederinbetriebnahme des Restaurants 

mit einem adäquaten eher gehobenem, gastronomischen Konzept/Angebot an. 

Die Stadthalle bietet Platz und Technik für Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen. Das angeschlossene Stadthal-

len-Restaurant verfügt über zwei weitere, kleinere Veranstaltungsräume von 37 qm und 77 qm, die für Familien-

feiern, wie Hochzeiten oder Jubiläen, aber auch kleinere Veranstaltungen /Seminare angemietet werden können. 

Die eigentli-che Gastronomie umfasst einen ca. 120m2 großen Restaurantbereich sowie Fläche für eine attraktive 

Außenbewirtung. Seit 2018 wurde der Veranstaltungssaal nachhaltig saniert. Die umfassende Sanierungsmaß-

nahme wird in der ersten Jahreshälfte 2020 fertiggestellt sein und der Veranstaltungssaal wieder vollständig ein-

gesetzt werden können. Der Betrieb des Stadthallenrestaurants im historischen Gebäude ist seit Beginn 2018 ein-

gestellt, da Auflagen des Brandschutzes nicht eingehalten sind. Das historische Gebäude muss daher zur Wie-

dernutzung als Restaurant umfassend brandschutztechnisch saniert werden. Eine Kostenschätzung sieht dafür ca. 

463.000 € vor. Weitere Arbeiten wie Elektrik und energetische Sanierung, etc. sind mit einem Umfang in Höhe von 

525.000 Euro veranschlagt. Eine weitergehende umfassende energetische und technische Sanierung sowie weitere 

Umbaumaßnahmen würden Kosten von ca. 525.000 € verursachen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist bis auf 

weiteres nicht geplant, wäre aber zur Sicherung einer langfristigen Sicherung der Nutzungsperspektive dringend 

erforderlich. 

 
Tabelle 6: Energetische Bewertung Stadthalle und Restaurant nach VDI 3807 und GEMIS 

 Primärenergiebedarf 

Mittelwert [kWh/a] 

CO2-Äquivalent (kg/a) 

Heizwärmebedarf 315.210 72.814 

Warmwasserbedarf 284.400 65.696 

Strombedarf 94.800 47.874 

 

Mögliche Maßnahmen: Austausch und Sanierung der Heizungsanlage. Anschluss an ein Nahwärmenetz mit ande-

ren öffentlichen Gebäuden überprüfen. Einsatz von Photovoltaikanlagen auf dem Dach (Statik) überprüfen. Ener-

getische Sanierung 1. Stockwerk der Gewerbeeinheit. Je nach Maßnahmensetzung bis zu 40 % Einsparung an CO₂-

Emissionen möglich. Je nach zukünftiger Nutzung des Restaurants und der Stadthalle auch höhere Einsparungen 

möglich. 

2.7.3. Rathaus 

Das historische Rathaus aus dem Jahr 1609 ist in zentraler Lage stadtbildprägend für Nassau und nimmt einen 

hohen Stellenwert in der Geschichte aber auch im heutigen Leben in der Stadt ein. Das als Kulturdenkmal unter 

Einzelobjektschutz stehende Gebäude spiegelt die langjährige Geschichte der Stadt wieder. Der historische Bau-

körper gibt durch seine Innenarchitektur dieses Ambiente wieder. Nach einem Bürgerworkshop vom März 2018 

im Rahmen der Erarbeitung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wurde ausdrücklich der 
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Wunsch von den Bürgern der Stadt Nassau formuliert, das Rathaus langfristig durch eine nachhaltige Nutzung in 

das Stadtleben zu integrieren. 

Bis Beginn 2019 war das Gebäude Sitz der Verbandsgemeinde Nassau. Die Nutzung der Obergeschosse wurde nach 

Fusion der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau mit der Verlegung der gesamten Verwaltung nach Bad Ems 

aufgegeben und stehen seither leer. Die historische und städtebauliche Bedeutung macht es dringend erforderlich 

Entschei-dungen für eine Nachnutzung zu treffen. Erst hiernach kann ein angepasstes Modernisierungs- und Sa-

nierungskonzept erstellt werden. Davon auszugehen ist, dass die Installationen von Heizung, Sanitär und Elektrik 

ausgetauscht werden müssen. Je nach Folgenutzung sind Maßnahmen zum Brandschutz zu erwarten. 

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept empfiehlt ausdrücklich eine „Nachnutzung Rathaus“, nicht 

nur „um das denkmalgeschützte und stadtbildprägende Gebäude zu erhalten, sondern durch eine nachhaltige Nut-

zung in das Stadtleben zu integrieren, soll ein entsprechendes Konzept hierzu Potenziale aufweisen“. 

So sind neben den Kosten für eine Machbarkeitsstudie in der Kosten- und Finanzierungsübersicht im Rahmen des 

Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Fördermittel für die Sanierung des Rathauses in einer Höhe 

von 1,1 Millionen Euro im Programm Stadtumbau der Städtebauförderung vorgesehen. Bei näherer Betrachtung 

erscheint es grundsätzlich möglich, die Erdgeschosszone für eine öffentliche Nutzung (Bürgerbüro, Bürgermeister 

und Trauzimmer) im Sinne eines Rathauses zu nutzen und nur die Obergeschosse einer anderweitigen Nutzung 

zuzuführen. Die vermutlichen Auflagen von Brandschutz für Fachwerkgebäude mit der Holzkonstruktion und Trep-

penhaus und die Wünsche nach Barrierefreiheit in Verbindung zu den denkmalschutz-rechtlichen Belangen schrän-

ken die Nutzungsmöglichkeiten aber vorrausichtlich erheblich ein. Zu prüfen wäre, ob die Räumlichkeiten als Ver-

waltungsräume einer der z.B. in Nassau wirkenden Stiftungen, wie z.B. Günter Leifheit Stiftung, genutzt werden 

könnten. Das würde sowohl die Räume sinnvoll nutzen und gleichzeitig einen angemessenen Sitz der Stiftung dar-

stellen. Hier könnten sich insbesondere Synergien zu der in der Planung befindlichen Einrichtung einer Wohnan-

lage für Senioren in Nachbarschaft des „Günther Leifheit Kulturhauses“ ableiten lassen.  

 
Tabelle 7: Tabelle 6: Energetische Bewertung Rathaus nach VDI 3807 und GEMIS 

 Primärenergiebedarf 

Mittelwert [kWh/a] 

CO2-Äquivalent [kg/a] 

Heizwärmebedarf 210.330 65.202 

Warmwasserbedarf 147.600 45.756 

Strombedarf 49.200 11.180 

 

Mögliche Maßnahmen: Austausch und Sanierung der Heizungsanlage. Anschluss an ein Nahwärmenetz mit ande-

ren öffentlichen Gebäuden überprüfen. Energetische Maßnahmen überprüfen, da das Fachwerkgebäude denk-

malgeschützt ist. Je nach Maßnahmensetzung bis zu 50 % Einsparung an CO₂-Emissionen möglich, hängt aber sehr 

stark von der zukünftigen Nutzung des Gebäudes ab. 
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2.8.  Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur  

2.8.1. Beschäftigung | Pendler 

Laut dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz waren zum 30. Juni 2017 3.227 sozialversicherte Beschäftigte 

am Arbeitsort registriert. Davon waren 2.389 Arbeitsnehmer Einpendler und nur 838 Beschäftigte sind sozialversi-

cherungspflichtig gemeldet und leben auch in der Stadt Nassau. Insgesamt pendeln mehr Menschen nach Nassau 

ein, als Menschen zu ihren Arbeitsplätzen aus. Der positive Pendlersaldo zeigt, dass eine hohe Zahl an Arbeitsplät-

zen innerhalb der Stadt Nassau besteht. Ein Großteil der Nassauer Bevölkerung hat ihr Beschäftigtenverhältnis am 

Wohnort. 

 

Zum oben genannten Stichtag pendelten insgesamt 1.781 sozialversicherte Beschäftigte über die Gemeindegrenze 

zu ihrer Arbeitsstätte aus.  

 

Landwirtschaft 

Die Stadt Nassau wird dem Weinbaubereich „Loreley“ im Weinbaugebiet „Anbaugebiet Mittelrhein“ zugeordnet. 

Der Stadtkern selbst ist jedoch nicht durch den Weinbau geprägt. Landwirtschaftliche Nebengebäude und andere 

landwirtschaftliche Nutzungen sind in der Kernstadt nicht von Bedeutung. Der Anteil der Fläche der Stadt Nassau 

in landwirtschaftlicher Nutzung ist mit 2,09 km² im Vergleich zu Waldflächen mit 14,79 km² eher gering.   

 

Gewerbe | Industrie 

Das Gewerbegebiet Koppelheck links der Lahn beherbergt einige Gewerbebetriebe, eine Tankstelle und ein Was-

serkraftwerk. Auf der Lahnaue, die sich südlich der Bahngleise erstreckt, befindet sich unter anderem der Sitz der 

Leifheit AG. Am Standort Nassau liegt sowohl die Verwaltung als auch eine Produktionsstätte.       

 

In der Stadt Nassau ist die Versorgung mit Konsumgütern des täglichen Bedarfs abgedeckt. Die Nahversorgung 

wird durch einen Wochenmarkt unterstützt, bei dem sich landwirtschaftliche Direktvermarkter unter einem Ver-

band zusammengeschlossen und organisiert haben („Natürlich aus dem Rhein-Lahn-Kreis“) (vgl. KEK, 2014, S. 114 

f.). 

 

Die Stadt Nassau übernimmt in erster Linie die Versorgungsaufgabe der eigenen Bevölkerung sowie z.T. der Besu-

cher und Touristen. Das Einzelhandelsangebot ist durch kleinteiligen aber qualitätsorientierten Facheinzelhandel 

geprägt (u.a. der Buchladen, Optik Muth etc.). Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist durch Vollsor-

timenter, wie z.B. REWE, NETTO und ALDI gewährleistet (vgl. CIMA Beratung + Management GmbH, 2013). Die 

Versorgung wird durch einen wöchentlichen stattfindenden Markt ergänzt. 
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 Gebäudebestand und energetische Situation im Quartier 

3.1. Nutzungsart und Eigentümerstruktur 

In Nassau sind die Hälfte der Häuser und Wohnungen (49,8 %) vermietet (s. Abbildung 18). Von den Eigentümern 

selbstbewohnt sind 42,7 %). Ferienwohnungen (0,7 %) machen nur einen sehr geringen Anteil aus. Der Leerstand 

sollte liegt in Nassau mit 6,7 % bei einer nennenswerten Höheund damit gute zwei Prozentpunkte über dem Bun-

desdurchschnitt (s. Abbildung 19). Dieser ungenutzte Wohnraum entfällt im übrigen Deutschland hauptsächlich 

auf Mietwohnungen. 

 
Abbildung 18: Nutzung der Wohngebäude in Nassau, Quelle: VG Bad Ems-Nassau, 2021 

 

 
Abbildung 19: Nutzung der Wohngebäude in Deutschland, Quelle: VG Bad Ems-Nassau, 2021 
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Unter den von Eigentümern selbstgenutzen Wohnungen sind in der Mehrheit (59 %) keine Senioren gemeldet (Ab-

bildung 20). Dagegen werden 27 % der Haushalte ausschließlich von Senioren bewohnt. 

 
Abbildung 20: Wohnungen mit Eigentümerselbstnutzung nach Seniorenstatus, Quelle: VG Bad Ems-Nassau, 2021 

Die Eigentumsverhältnisse liegen in Nassau (Abbildung 21) mit 84,4 % überwiegend in der Hand privater Einzelper-

sonen, dies ist exakt so hoch wie im gesamten Bund (Abbildung 22). Gemeinschaftlicher Besitz von Wohnungsei-

gentümern folgt an zweiter Stelle (9,2 %), bundesweit sind es etwa 9,3 %. Wohnungsgenossenschaften spielen mit 

2,3 % eine deutlich größere Rolle als im bundesschnitt, dagegen tritt die Kommune als Eigentümer (0,3 %) nur sehr 

begrenzt in Nassau auf (Deutschland: 1,8 %). Wohnungsunternehmen aus der Privatwirtschaft haben mit 1,7 % 

denselben Einfluss auf den Wohnungsmarkt, wie in Gesamtdeutschland. Etwa genausogroß ist in Nassau der Woh-

nungsanteil im Besitz von anderen privaten Unternehmen. Bund oder Länder sind auf dem städtischen Wohnungs-

markt nicht vertreten. Als letztes wären noch gemeinnützige Organisationen zu nennen, die in Nassau mit 0,5 % 

aber auch nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

 
Abbildung 21: Besitzverhältnisse des Wohnraums in Nassau, Quelle: VG Bad Ems-Nassau, 2021 
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Abbildung 22: Besitzverhältnisse des Wohnraums in Deutschland, Quelle: VG Bad Ems-Nassau, 2021 

 

Insgesamt existieren in Nassau 1.112 Gebäude mit Wohnraum. Hinsichtlicher der betrachteten 20-Jahres-Zeit-

räume zeigt Abbildung 23, dass die meisten Häuser (407) aus den Jahren 1950 bis 1969 stammen. Etwas weniger 

(336) wurden bereits vor 1950 gebaut. Ein deutlich kleinerer Teil (228) wurde in den 70-er und 80-er Jahren erbaut 

und der kleinste Teil (141) besitzt ein Baujahr ab 1990. Insgesamt sind somit fast 90 % der Gebäude älter als 30 

Jahre, zwei Drittel sogar älter als 50 Jahre. In allen Altersklassen liegt der Besitz vornehmlich bei Privatpersonen, 

der Trend des Baualters ist, in unterschiedlicher Ausprägung, so aber bei den meisten Eigentümern zu finden. Ab-

weichend davon stammt unter den Eigentümergemeinschaften ein überproportionaler Anteil des Bestands von 

22,5 % aus der jüngsten Periode. Die Wohnungen in privatwirtschaftlichem Besitz sind größtenteils aus den 70er 

und 80er Jahren, die Wohnungen der Organisationen ohne Erwerbszweck sogar vollständig. 
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Abbildung 23: Anzahl der Wohngebäude in Nassau nach Eigentumsform und Baualter, Quelle: VG Bad Ems-Nassau, 2021 und 
Eigene Erhebung 

Die Stadt Nassau ist vorwiegend durch die Wohnnutzung (rote Darstellung) geprägt. Im zentralen Bereich der Stadt 

sowie entlang der Hauptverkehrsarten sind Mischnutzungen (orangene Darstellung) in Form von Gewerbe, Handel, 

Dienstleistungen in Kombination mit Wohnen vorhanden. Gewerbegebiete (graue Darstellung) erstrecken sich ent-

lang der Siedlungsränder im Westen und im Südosten. Öffentliche bzw. geistliche Einrichtungen (gelbe Darstellung) 

sind dezentral im Siedlungskörper platziert. In Bergnassau-Scheuern ist die „Stiftung Scheuern“ ansässig, die, ge-

mäß dem Prinzip einer Diakonie, einen Wohn- und Pflegestandort für Menschen mit körperlichen Einschränkungen 

bildet. Auf der Lahn-Halbinsel befinden sich das Freibad sowie der Campingplatz (grüne Darstellung). 

 

Im Untersuchungsgebiet „Stadtkern Nassau“ konzentrieren sich verschiedene Nutzungen auf einen Kernbereich 

um „Amtstraße“, „Marktplatz“ und „Obertal“. In diesem Bereich befinden sich die Mehrzahl der Gastronomie, 

Hotellerie, Einzelhandel, Dienstleistungen und öffentliche Einrichtungen. Hiervon befinden sich viele in mischge-

nutzten Gebäuden. Im restlichen Untersuchungsgebiet dominiert die Wohnnutzung. Lediglich Einrichtungen der 

Gesundheitsversorgung, Bildung und größere Einkaufsmärkte sind über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt 

(siehe Abbildung 28).  

 

 

 

Die Daseinsvorsorge ist durch die Nutzungen in der Stadt ausreichend abgesichert. Waren des täglichen Bedarfs 

können gut bezogen werden, soziale Einrichtungen der Bildung und Gesundheit decken Grundbedürfnisse ab. Um 
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den Stadtkern attraktiv zu halten und zu beleben, braucht es aber ein besonderes Angebot im Einzelhandel, Gast-

ronomie und Hotellerie. Deswegen wurden diese Nutzungen im Detail betrachtet (siehe Abbildung 29). 

 

Werden nur Handel, Gastronomie und Hotellerie betrachtet, zeigt sich verstärkt die Konzentration von Nutzungen 

auf den Kernbereich. Der Einzelhandel bietet hier Geschäfte im Bereich der Versorgung mit Waren des täglichen 

Bedarfs (Lebensmittelgeschäfte), des Gesundheitsbedarfs (Apotheken | Sanitätshaus), des Handwerkerbedarfs 

(bspw. Elektrofachgeschäft), der Bekleidung, der Floristik und des sonstigen Einzelhandels (bspw. Leifheit Direkt-

verkauf). Das gastronomische Angebot umfasst Bistros und Cafés, Imbisse und Restaurants. Im Untersuchungsge-

biet befinden sich zudem eine kleine Zahl an Beherbergungsstätten.  

 

Das Untersuchungsgebiet „Stadtkern Nassau“ zeichnet sich durch seine breite Vielfalt an Nutzungen aus. Dabei 

konzentrieren sich die Nutzungen Handel, Gastronomie und Hotellerie in einem Kernbereich. Dort findet sich ein 

gut gemischtes Sortiment im Handel und ein abwechslungsreiches Angebot in der Gastronomie. Durch Konzentra-

tion und Mischung dieser Nutzungen besitzt der Kernbereich eine gewisse Anziehungskraft.  

 

Durch den Leerstand im gewerblichen Bereich ist der „Stadtkern Nassau“ von Funktionsverlusten betroffen. Diese 

führen zu einer Beeinträchtigung des städtebaulichen Erscheinungsbilds, der wirtschaftlichen Struktur und Versor-

gungsqualität.  
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Abbildung 24: Plan Nutzungsstruktur, Detailplan Gastronomie und Handel, Quelle: ISEK 2017 
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Entwicklungspotenzial 

Für das Untersuchungsgebiet „Stadtkern Nassau“ bietet sich die Chance, durch zielgerichtete Investitionen in die 

Anpassung des Gebäudebestands und das städtebauliche Umfeld die wichtigen Funktionen des Wohnens, aber 

insbesondere auch des Einzelhandels, Gastronomie und Fremdenverkehrs zu erhalten und zu stärken. Durch eine 

Sanierung des Wohngebäudebestands und eine Aufwertung des Wohnumfelds kann Nassau als attraktiver Wohn-

standort bestehen. Um den Kernbereich des Stadtkerns mit seinen wichtigen Funktionen zu erhalten und zu ver-

bessern, muss in den Gebäudebestand und den öffentlichen Raum investiert werden. Dabei sind Aufenthaltsqua-

lität, die Bedürfnisse des Gewerbes und Anwohnern sowie Besuchern zu berücksichtigen. Gerade durch Verkehrs-

beruhigung, Erhalt und Erneuerung identitätsstiftender Einzelbauten und attraktive Gestaltung von Plätzen und 

Gebäuden kann Nassau als Standort für Einkaufen und Tourismus zukünftig bestehen. 

3.2. Gebäudetypologie 

 

Die für das integrierte energetische Quartierskonzept verwendete Wohngebäudetypologie ist die vom Institut 

Wohnen und Umwelt (IWU) erarbeitete und im Jahr 2011 im Rahmen des EU-Projekts TABULA erstmals veröffent-

liche Klassifizierung. Die in der Projektdatenbank erfassten Einzelgebäude stellen Fallbeispiele dar, deren Eigen-

schaften exemplarisch für den jeweiligen Gebäudetyp sind. Ziel dieser Aufbereitung und Veröffentlichung war es, 

eine Hilfestellung für die energetische Klassifizierung von Bestandsgebäuden zu geben und hierfür systematische 

Ansätze, Kriterien und typische Kennwerte zu liefern. Aufbauend auf die Beschreibung der Ist-Zustände mit Baual-

tersklasse und Größe werden nicht nur typische Energiekennwerte angegeben, sondern auch die Wirksamkeit von 

energetischen Maßnahmen exemplarische demonstriert In der nachfolgenden Abbildung 25 werden alle Wohnge-

bäude nach IWU Klassifizierung dargestellt und in Tabelle 8 näher ausgeführt. 
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Abbildung 25: Haustypenmatrix: Baualters- und Größenklassen, Quelle: IWU Darmstadt 
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Tabelle 8: Merkmale der verschiedenen Bauepochen, Eigene Darstellung, Quelle: IWU Darmstadt 

Merkmale der verschiedenen Bauepochen 

Nr. Baualters-

klasse 

Zeitraum Charakterisierung 

1 A … 1859 Vor-industrielle Phase: handwerklich geprägte Bautechniken, aufbauend auf 

Erfahrungen, kaum gesetzliche Regelungen; Verwendung von lokal verfügba-

ren Materialien der Region, dominante Bauweisen: Fachwerk mit Strohlehm-

Ausfachung, monolithische Wände aus unbehauenen oder behauenen Natur-

steinen oder Voll-Ziegeln, Holzbalkendecken, diskontinuierliche Beheizung 

über offene Feuerstellen oder Öfen in einzelnen Wohnräumen und offene 

Herdstellen oder geschlossene Herde in der Küche; kein fließend Kalt-/Warm-

wasser; Toiletten außerhalb des Gebäudes 

2 B 1860 … 

1918 

Gründerzeit: Ausdehnung der Städte und einsetzende Industrialisierung, Stan-

dardisierung und Normung der Bauweisen, jedoch noch regional geprägt. Do-

minanz von Mauerwerksbauten, im ländlichen Bereich auch Fachwerk mit 

Mauerwerksausfachung, häufig erhaltenswerte Gestaltung der Straßenfassa-

den (Stuck, Sandstein, Klinker), Holzbalkendecken, häufig massive Kellerde-

cken, diskontinuierliche Beheizung über Öfen in einzelnen Wohnräumen und 

Holz/Kohle-Herde in der Küche; kein fließend Warmwasser; keine Badezimmer; 

Toiletten innerhalb des Gebäudes, z.B. im Treppenhaus 

3 C 1919 … 

1948 

Zunehmende Industrialisierung der Baustoffherstellung, Verwendung kosten-

günstiger und einfacher Materialien sowie materialsparender Konstruktionen, 

nationale Standardisierung und Normung, Dominanz von ein- und zweischali-

gen Mauerwerksbauten, massive Kellerdecken, etwas verbesserter Wärme-

schutz durch verstärkten Einsatz von Bauelementen mit Luftkammern (zwei-

schalige Bauweise, Hohlkörper-Decken) diskontinuierliche Beheizung über 

Öfen, bisweilen auch schon Kohle-Zentralheizung; in der Küche Kohle- oder 

Gasherd; Toiletten und Badezimmer in den Wohnungen 

4 D 1949 … 

1957 

Einfache Bauweise der Nachkriegszeit, häufig mit Trümmer-Materialien, Wei-

terentwicklung der Normen, Einführung von Anforderungen für den sozialen 

Wohnungsbau, Einführung der DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau“ (1952) 

überwiegend Mauerwerksbauweise. Holzbalkendecken nur noch bei Einfamili-

enhäusern, im Geschosswohnungsbau der DDR ab Anfang der 50er Jahre auch 

Bauten in vorgefertigter Block- oder Streifenbauweise, verstärkter Einsatz von 

Zentralheizungen (Koks, Gas, Öl), Gas-Etagenheizungen oder Gas-Öfen statt 

Feststofföfen; in der DDR Verbreitung von Fernwärme; Neubauten haben da-

mit im Winter ein kontinuierlich höheres Temperaturniveau 

5 E 1958 … 

1968 

Im Geschosswohnungsbau erste Hochhaussiedlungen; statisch wird Stahlbeton 

in vielen Variationen bestimmend, Zunahme konstruktiver Wärmebrücken (ins-

bes. auskragende Betonbauteile); in der DDR Plattenbauten in Großserien, 
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Kohle-, Öl- und Gas-Zentralheizungen oder Fernwärme sind Standard; fließend 

Warmwasser 

6 F 1969 … 

1978 

Neue industrielle Bauweisen (Sandwich-Konstruktionen), Fertighaus-Konzept 

im Einfamilienhaus-Bereich, ausgelöst durch 1. Ölkrise erhält der Wärmeschutz 

größere Bedeutung 

7 G 1979 … 

1983 

1. Wärmeschutzverordnung als Folge der Ölkrise; auch in der DDR verbesserte 

wärmetechnische Anforderungen (Rationalisierungsstufe II) bei monolithischen 

Wänden, immer kleinere Luftkammern bzw. porosierte Materialien, aber auch 

von außen gedämmte Mauerwerksbauten 

8 H 1984 … 

1994 

2. Wärmeschutzverordnung (WSchV 84); in der DDR weiter verbesserter Wär-

meschutz (Rationalisierungsstufe III) erste Niedrigenergiehäuser im Markt ver-

treten, teilweise gefördert durch regionale / Lande-programme 

 

Eine beispielhafte Gebäudetypisierung im Untersuchungsgebiet Nassau stellt Tabelle 9 dar. 

 
Tabelle 9: Typische Einfamilienhäuser nach IWU Typologie, Eigene Darstellung, Quelle: IWU Darmstadt 

Altersklasse Typische Gebäudemerkmale (IWU) EFH 

vor 1859 typisch 1- oder 2-geschossig; Sattel- oder Walmdach; Dachgeschoss z.T. ausgebaut; 1-2 

Wohneinheiten 

1860-1919 typisch 1- oder 2-geschossig, mit Satteldach; Dachgeschoss oftmals ausgebaut; Holzbal-

kendecken; häufig Mauerwerk aus Vollziegeln oder regionalen Natursteinen, teilweise 

zweischalig; bisweilen erhaltenswerte bzw. denkmalgeschützte Fassade; Kellerdecke als 

Kappengewölbe oder Kappendecke, im ländlichen Raum auch als Holzbalkendecke 

1919-1948 typisch 1- oder 2-geschossig, mit Sattel- oder Walmdach; Dachgeschoss ausgebaut; 

Holzbalkendecken; ein- oder zweischaliges Mauerwerk aus Vollziegeln oder regionalen 

Natursteinen, in Norddeutschland Klinkerschale; Kellerdecke massiv (Ortbetondecke, 

scheitrechte Kappendecke, o. ä.) 

1949-1957 typisch 1- oder 2-geschossig, mit Satteldach, Dachgeschoss oftmals ausgebaut; Sparren-

zwischenraum bisweilen ausgemauert, Holzbalken- oder Massivdecken; ein- oder zwei-

schaliges Mauerwerk aus Vollziegeln, Trümmer-Hohlblocksteinen o.ä., in Norddeutsch-

land Klinkerschale; Kellerdecke massiv (Stahlbeton o.ä.) 

1958-1968 typisch 1- oder 2-geschossig, mit Satteldach, Dachgeschoss beheizt; bisweilen auch 1-

geschossig mit Flachdach; Betondecken; Mauerwerkhaus Hohlblocksteinen, Gitterzie-

geln, Holzspansteinen o.ä. 

1969-1978 typisch 1- bis 2-geschossig, mit Sattel- oder Flachdach; Betondecken; Mauerwerk aus 

verputzten Gitterziegeln, Kalksandlochsteinen o.ä., bisweilen Tafel-Bauweise mit Leicht-

bau- oder Beton-Sandwich-Elementen ("Fertighaus") 

1979-1983 typisch 1- bis2-geschossig; mit Satteldach; Betondecken; Mauerwerk aus verputzten 

Gitterziegeln, Kalksandlochsteinen, Porenbeton o.ä., teilweise mit dünner Außendäm-

mung; bisweilen Tafel-Bauweise mit Leichtbau- oder Beton-Sandwich-Elementen ("Fer-

tighaus") 
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1984-1993 typisch 1- bis2-geschossig; mit Satteldach; Betondecken; Mauerwerk aus verputzten 

Gitterziegeln, Kalksandlochsteinen, Porenbeton o.ä., teilweise mit dünner Außendäm-

mung; bisweilen Tafel-Bauweise mit Leichtbau- oder Beton-Sandwich-Elementen ("Fer-

tighaus") 

1994-2001 typisch 1- bis2-geschossig; mit Satteldach; Betondecken; Mauerwerk monolithisch (po-

rosierte Ziegel, Porenbeton, o.ä. mit Leichtmörtel) oder massiv (z.B. Kalksandstein) mit 

Wärmedämmverbundsystem; in Norddeutschland meist Klinker-Vorsatzschale; biswei-

len Holz-Leichtbau 

ab 2002 typisch 1- oder 2-geschossig; Satteldach z.T. mit Gauben oder Walmdach; Dachgeschoss 

ausgebaut; 1-2 Wohneinheiten 

 

Der Wohngebäudebestand in Nassau wird dominiert von freistehenden Einzelhäusern (insgesamt 747). Dies gilt 

für alle Altersklassen. An zweiter Stelle stehen, mit insgesamt 203 Stück, Reihenhäuser, gefolgt von Doppelhaus-

hälften (115 Gebäude) und 47 Häusern anderen Typs. Alle Gebäudetypen verteilen sich in einem ähnlichen Ver-

hältnis über alle betrachteten Bauzeiträume. In den 70-er und 80-er Jahren wurden relativ gesehen etwas weniger 

Doppelhaushälften gebaut. Von den Gebäuden anderen Typs stammt die Mehrzahl aus der Zeit vor 1950. 

 

 
Abbildung 26: Anzahl der Wohngebäude in Nassau nach Bautyp und –alter, Quelle: Eigene Erhebung 

 

Vergleicht man die Größe der Wohnungen in Nassau mit dem deutschen Durchschnitt, so steht den Einwohnern 

Nassaus etwas mehr Wohnfläche zur Verfügung. Die meisten Haushalte finden sich im Bereich 60 – 79 m², in Nas-

sau sind es mit 26,2 % etwas mehr als im Rest Deutschlands. Auch die flächenmäßig größeren Wohnungen sind 

jeweils etwas häufiger, wohingegen Wohnungen bis 59 m² in Nassau etwas seltener vorkommen. 
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Abbildung 27: Größe der Wohnungen (nach Fläche) in Nassau und Deutschland, Quelle: Eigene Erhebung und Stat. Bundes-
amt, 2021 

Ähnlich verhält es sich mit der Anzahl der Zimmer. Die Verteilung der Zimmerzahl folgt auch in Nassau dem Bun-

destrend, allerdings sind 1-2-Zimmerwohnungen seltener und 3-4 Zimmer sowie 7 und mehr Zimmer häufiger vor-

handen. 
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Abbildung 28: Größe der Wohnungen (nach Zimmern) in Nassau und Deutschland, Quelle: Eigene Erhebung und Stat. Bundes-
amt, 2021 

3.3. Sanierungsstand 

Das Untersuchungsgebiet „Stadtkern Nassau“ weist Substanzschwächen, insbesondere in Bezug auf den städte-

baulichen und energetischen Zustand der Gebäude auf. Es wurden bauliche Modernisierungsrückstände bei Wohn-

gebäuden und gemischt genutzten Gebäuden (Gewerbe und Wohnen) sowie bei kommunalen Gebäuden (z. B. 

altes Rathaus) und die Fehl- und Unternutzungen von mischgenutzten Gebäuden festgestellt. Viele Gebäude tra-

gen darüber hinaus durch gestalterische Defizite, durch unterschiedliche Materialien und Überformung des Ge-

bäudebestandes zu den Substanzschwächen im Untersuchungsgebiet bei. Der Gebäudebestand im Untersu-

chungsgebiet „Stadtkern Nassau“ entspricht daher in weiten Teilen nicht den heutigen Anforderungen 

3.4. Leerstand 

Der Leerstand im Untersuchungsgebiet.konzentriert sich zwischen „Emserstraße“, „Amtstraße“ und Bahnlinie so-

wie im Bereich Obertal stehen gewerbliche Lokale leer. Bei Wohngebäuden beschränkt sich der Leerstand auf ei-

nige wenige Objekte. 
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Abbildung 29: Nutzungstruktur und Leerstand, Quelle: ISEK 2017 

 

Die Leerstände bei dieser Detailbetrachtung sind deutlich in der Kettenbrückstraße konzentriert. Zudem steht eine 

kleine ehemalige Drogeriefiliale an der „Emser Straße“, kleinere Ladenlokale und mehrere Gaststätten leer. Hierzu 

zählt unter anderem die Weinstube Stoll. 
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3.5. Anlagentechnik 

Die Heiztechnik in Nassau besteht hauptsächlich aus Zentralheizungen (931) in den Wohngebäuden aller Alters-

klassen. An zweiter Stelle folgen Etagenheizungen (87) etwa gleichauf mit Einzel- und Mehrraumöfen, inkl. Nacht-

speicherheizungen (78). Eine Versorgung mit Fernwärme nutzen nur sieben der 1112 Gebäude, Blockheizkraft-

werke sind keine vorhanden. Neun Gebäude besitzen keine verbaute Heizungsanlage. 

 
Abbildung 30: Heizsysteme in den Wohngebäuden der Baujahrsgruppen Quelle: Eigene Erhebung 

3.6. Technische Infrastrukturen im Untersuchungsgebiet 

3.6.1. Stromversorgung 

Gemäß Netzbetreiber wurden im Jahr 2019 die folgenden Strommengen im Quartier aus dem Netz bezogen (Syna 

GmbH, 13.08.2020 und 29.09.2020), ergänzt durch die Kostenaufstellung der Stadt Nassau zu ihren Liegenschaften 

im Gebiet: 
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Tabelle 10: Netzbezug Strom im Quartier im Jahr 2019 nach Verbrauchergruppen, Quelle: Syna GmbH 

Arbeit in kWh/a gesamt 4.843.666 

davon (von Gesamt)  

Haushalte 3.250.000 

Industrie 900.660 

GHD Gewerbe/Handel/Dienstleistung 554.943 

Kommunale Gebäude und sonst. Infrastruktur1 138.063 

Straßenbeleuchtung2 21.134 

  

 

3.6.2. PV-Strom 

Gemäß Information des Netzbetreibers (s.o.) waren 2019 im Quartier 8 Photovoltaikanlagen mit etwa 44 kWel 

Gesamtleistung installiert. Hierbei handelt es sich i.d.R. um die typischen (Klein)Anlagen für Ein- bis Zweifamilien-

häuser mit einer durchschnittlichen Leistung von unter 10 kWPeak. Laut Netzbetreiber wurden in 2019 rund 

33.166 kWh pro Jahr PV-Strom ins Netz eingespeist.  

Damit errechnet sich ein Durchschnitt von ca. 750 Vollbenutzungsstunden (Vbh) je Anlage.  

Zusätzlich hat der Netzbetreiber rund 811 kWh Eigenverbrauch in 2019 gemeldet. Damit steigen die Vollbenut-

zungsstunden auf rund 768. Das erscheint recht wenig, wenn man davon ausgeht, dass bundesweit 900 Vbh üb-

lich sind. Es wird daher davon ausgegangen, dass nicht der gesamte Eigenverbrauch gemeldet wurde. Rechnet 

man stattdessen mit ca. 10 % Eigenverbrauch, der nicht ins Netz eingespeist wird, ergibt sich ein PV-Stromertrag 

von ca. 36.483 kWh pro Jahr bzw. ca. 825 Vollbenutzungsstunden im Durchschnitt3 aller installierten Anlagen. 

Mit dem Ansatz werden immer noch nicht die regionaltypischen Vollnutzungsstunden erreicht, soll aber auf-

grund der Vermeidung einer Überschätzung nicht weiter erhöht werden. 

Der Eigenverbrauch von ca. 3.317 kWh im Jahr 2019 erhöht den Stromverbrauch im Quartier und ist zum Netzbe-

zug (s.o.) zu addieren. 
  

                                                           
1 Verbrauch 2018 nach Kostenaufstellung Stadt 
2 Straßenbeleuchtung Verbrauch von 2018 
3 bei optimaler Ausrichtung erzielen PV-Anlagen in der Region ca. 990 bis 1.000 Vbh; siehe dazu: https://photovoltaiksolarstrom.com/photo-

voltaiklexikon/solarertrag-staedte/ sowie https://www.pv-ertraege.de;  

https://photovoltaiksolarstrom.com/photovoltaiklexikon/solarertrag-staedte/
https://photovoltaiksolarstrom.com/photovoltaiklexikon/solarertrag-staedte/
https://www.pv-ertraege.de/
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3.6.3. Strom für Heizzwecke / Geothermie und sonstige Umweltwärme 

Gemäß Netzbetreiber wurden im Jahr 2019 die folgenden Strommengen für Heizzwecke im Quartier aus dem 

Netz bezogen (Syna GmbH, 13.08.2020 und 29.09.2020):  

 

Tabelle 11: Stromlieferung in 2019 für Wärmeanwendungen [kWh], Syna GmbH 

 gelieferte Mengen 2019 [kWh] 

für Elektrospeicherheizung 488.796 

für elektrisch betriebene Wärmepumpen 26.393 

 

Gemäß Netzbetreiber waren im Jahr 2019 im Quartier 9 Elektrowärmepumpen installiert, die eine Stromab-

nahme von ca. 26,4 MWh hatten (s.o.). Bei einer Arbeitszahl von 3,3 ergibt das eine Wärmemenge von ca. 86,6 

MWh. 

3.6.4. Solarthermie 

Gemäß Marktanreizprogamm (BAFA) wurden 12 Solarkollektoranlagen in der Stadt Nassau mit einer Fläche von 

rund 127 m² gefördert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl um 20% für nicht geförderte Anlage auf 

14 Solarkollektoranlagen erhöht mit einer Leistung von insgesamt 53 MWh/a. Es wird unterstellt, dass sich 70 % 

der Anlagen im Untersuchungsgebiet befinden. 
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3.6.5. Gasversorgung 

Gemäß Netzbetreiber wurden im Jahr 2019 die folgenden Erdgasmengen im Quartier aus dem Netz bezogen 

(Syna GmbH, 13.08.2020 und 29.09.2020):  

 
Tabelle 12: Erdgaslieferungen im Jahr 2019 [kWh],Quelle:  Syna GmbH 

 gelieferte Mengen 2019 [kWh] 

Gesamt 11.497.976  

davon  

Tarifkunden 11.497.976  

Sondervertragskunden 0 

 

3.6.6. Sonstige nicht leitungsgebundene Energieträger 

Für die Abschätzung des Beitrags der sonstigen nicht-leitungsgebundenen Energieträger,  

 Heizöl 

 feste Biomasse 

 Flüssiggas 

lagen keine Daten der Schornsteinfeger vor, die Aufschluss insbesondere über den Einsatz von Festbrennstoffen 

zur Feuerung gegeben hätten. Hier wurde wie folgt vorgegangen  

 Der Gesamtwärmeverbrauch im Quartier wurde ermittelt (s.o.) 

 Die leitungsgebundenen Energieträger, sowie die erzeugte Wärmemenge der Solarthermie wurden vom 

Gesamtwärmeverbrauch abgezogen.  

Beim Erdgas wurde der Erdgasverbrauch der KWK-Anlagen für die Stromproduktion (inkl. anteiliger Ver-

luste) abgezogen. Dadurch blieb die Erdgasmenge übrig die (inkl. anteiliger Verluste) für die Wärmeer-

zeugung genutzt wird. 

 Die verbleibende Energiemenge wurde wie folgt auf die nicht-leitungsgebundenen Energieträger aufge-

teilt: 

- Heizöl: 65 % 

- feste Biomasse: 35 % 

Diese Aufteilung erfolgte auf Grundlage o.g. Erfahrungswerte aus vergleichbaren Quartieren. 
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Im Ergebnis bedeutet das folgende Endenergieeinsätze. 

 

Tabelle 13: nicht-Leitungsgebundene Energieträger zur Wärmeerzeugung [kWh] 

 Endenergieeinsatz 2019 klimabereinigter Endenergieeinsatz  

Gesamt 1.044.312 1.163.290 

davon   

Heizöl 678.803 756.138  

Feste Biomasse 365.509 407.151 

 

3.6.7. Straßenbeleuchtung 

Die Stadt Nassau hat bereits angefangen ihre Beleuchtung zu modernisieren.  

Laut dem Netzbetreiber wurden in 2017 rund 33.787 kWh Strom für die Straßenbeleuchtung abgerechnet. Im 

Jahr 2018 wurden nur noch rund 21.134 kW Strom für die Straßenbeleuchtung verbraucht. 

3.6.8. Fernwärme 

Laut Netzbetreiber werden keine KWK-Anlagen, die gemäß KWK-G gefördert werden, in Nassau betrieben (s.o.).  
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 Mobilität 

4.1. Straßennetz 

Die Innenstadt ist durch die klassifizierten Straßen zerschnitten. Trotz der Verlagerung der Bundesstraßen B417 

und B260 ist das Ortsbild durch den Ausbaucharakter der Straßen im Stadtkern geprägt. Auch verkehrsberuhigte 

Bereiche sind durch den Pkw-Verkehr beeinträchtigt (Amtstraße hoher Durchgangsverkehr). Durch die Lage der 

Parkflächen überwiegend in beruhigten Bereichen beeinträchtigen Parksuchverkehre diese. Die Aufenthaltsquali-

tät und das Sicherheitsgefühl von Fußgängern sind weiter durch die ungünstige Lage von Fußgängerquerungshilfen 

in beispielweise der Amtstraße gemindert.  

 

Die Verkehrssituation in der Stadt ist durch ein hohes Verkehrsaufkommen geprägt. Die Kernstadt von Nassau war 

Kreuzungsbereich der Bundesstraßen B417 und B260. Infolgedessen ist der Innenstadtbereich von erhöhten Lärm 

und CO2-Emissionen betroffen. Laut Aussage des Kreisentwicklungskonzeptes Rhein-Lahn von 2014 ist die Stadt 

Nassau sehr gut durch den ÖPNV abgedeckt (vgl. KEK, 2014, S. 69). Des Weiteren stellt Nassau einen Verkehrskno-

tenpunkt im Kreis dar. 

4.2. Motorisierter Individualverkehr 

Das Verkehrsaufkommen der Stadt Nassau ist durch den motorisierten Individualverkehr geprägt. Auf 1.000 Ein-

wohner kommen in der Stadt etwa 550 Pkw. Die Stadt Nassau liegt zwischen den beiden Städten Koblenz (Rhein-

land-Pfalz) und Limburg an der Lahn (Hessen). Zur Großstadt Koblenz als Oberzentrum führt die B260 und die 

B417/B54 nach Limburg (Mittelzentrum mit oberzentraler Teilfunktion). Die genannten Zentren sind in etwa 30 

Minuten mit dem Pkw zu erreichen. Die Stadt Nassau ist nach Aussagen des Landesentwicklungsplan überregional 

vernetzt (siehe Abbildung 11) 

 

Abbildung 31: Funktionales Straßennetz der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald, Quelle: Planungsgemeinschaft 
Mittelrhein-Westerwald, http://www.mittelrhein-westerwald.de/Raumordnungsplan_2017.plg?ActiveID=1035 Zu-
griff:30.01.2018) 
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4.2.1. Ruhender Verkehr  

Im abgegrenzten Untersuchungsbereich befinden sich nur wenige öffentliche Parkplätze. Überwiegend werden 

private Pkw auf Stellplätzen oder in Garagen auf privaten Grundstücken abgestellt. Teilweise werden Pkw straßen-

begleitend abgestellt. Weitere größere Parkflächen sind: 

 

 Parkplatz „Amtsplatz“ 

 Parkplatz „Bahnhofstraße“ (ALDI), 

 Parkplatz „Gerhart Hauptmann Straße“ (BNL Baumarkt), 

 Parkplatz „Obernhofer Straße“ (toom Getränkemarkt), 

 Parkplatz „Pont-Chateau-Platz“, 

 Parkplätze Straße „Unterer Bongert“ (Hotel Nassauer Löwen und Touristik im Nassauer Land). 

4.3. ÖPNV 

Die Stadt Nassau ist nach dem Landesentwicklungsplan an das überregionale Schienennetz zwischen Bad Ems und 

Diez angeschlossen. Des Weiteren bestehen flächenerschließende Busverbindungen nach Montabaur und Kat-

zenelnbogen und eine regionale Busverbindung nach Nastätten. 

 

 

 

Abbildung 32: Funktionales Netz des ÖPNV in der Region Mittelrhein-Westerwald, Quelle: Planungsgemeinschaft Mittelrhein-
Westerwald, http://www.mittelrhein-westerwald.de/Raumordnungsplan_2017.plg?ActiveID=1035 Zugriff:30.01.2018) 
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4.4. Nicht-motorisierter Individualverkehr 

Der nicht-motorisierte Individualverkehr in der Stadt Nassau verläuft straßenbegleitend, parallel zum motorisier-

ten Verkehr. Es gibt keine speziell ausgewiesenen Radwege. Überregional liegt die Stadt an dem Lahnradweg, der 

von Marburg entlang der Lahn bis zur Loreley führt. 

Die Innenstadt ist durch die klassifizierten Straßen zerschnitten. Trotz der Verlagerung der Bundesstraßen B417 

und B260 ist das Ortsbild durch den Ausbaucharakter der Straßen im Stadtkern geprägt. Auch verkehrsberuhigte 

Bereiche sind durch den Pkw-Verkehr beeinträchtigt (Amtstraße hoher Durchgangsverkehr). Durch die Lage der 

Parkflächen überwiegend in beruhigten Bereichen beeinträchtigen Parksuchverkehre diese. Die Aufenthaltsquali-

tät und das Sicherheitsgefühl von Fußgängern sind weiter durch die ungünstige Lage von Fußgängerquerungshilfen 

in beispielweise der Amtstraße gemindert.  

 

Die Verkehrssituation in der Stadt ist durch ein hohes Verkehrsaufkommen geprägt. Die Kernstadt von Nassau war 

Kreuzungsbereich der Bundesstraßen B417 und B260. Infolgedessen ist der Innenstadtbereich von erhöhten Lärm 

und CO2-Emissionen betroffen. Laut Aussage des Kreisentwicklungskonzeptes Rhein-Lahn von 2014 ist die Stadt 

Nassau sehr gut durch den ÖPNV abgedeckt (vgl. KEK, 2014, S. 69). Des Weiteren stellt Nassau einen Verkehrskno-

tenpunkt im Kreis dar. 

 
  

 
Abbildung 33: Funktionales Radwegenetz Region Mittelrhein-Westerwald, Quelle: Planungsgemeinschaft Mit-
telrhein-Westerwald, http://www.mittelrhein-westerwald.de/Raumordnungsplan_2017.plg?ActiveID=1035 Zu-
griff:30.01.2018) 
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4.5. Motorisierter Individualverkehr 

Das Verkehrsaufkommen der Stadt Nassau ist durch den motorisierten Individualverkehr geprägt. Auf 1.000 Ein-

wohner kommen in der Stadt etwa 550 Pkw. Die Stadt Nassau liegt zwischen den beiden Städten Koblenz (Rhein-

land-Pfalz) und Limburg an der Lahn (Hessen). Zur Großstadt Koblenz als Oberzentrum führt die B260 und die 

B417/B54 nach Limburg (Mittelzentrum mit oberzentraler Teilfunktion). Die genannten Zentren sind in etwa 30 

Minuten mit dem Pkw zu erreichen. Die Stadt Nassau ist nach Aussagen des Landesentwicklungsplan überregio-

nal vernetzt (siehe Abbildung 34). 

 

 

4.6. Ruhender Verkehr  

Im abgegrenzten Untersuchungsbereich befinden sich nur wenige öffentliche Parkplätze. Überwiegend werden 

private Pkw auf Stellplätzen oder in Garagen auf privaten Grundstücken abgestellt. Teilweise werden Pkw stra-

ßenbegleitend abgestellt. Weitere größere Parkflächen sind: 

 

 Parkplatz „Amtsplatz“ 

 Parkplatz „Bahnhofstraße“ (ALDI), 

 Parkplatz „Gerhart Hauptmann Straße“ (BNL Baumarkt), 

 Parkplatz „Obernhofer Straße“ (toom Getränkemarkt), 

 Parkplatz „Pont-Chateau-Platz“, 

 Parkplätze Straße „Unterer Bongert“ (Hotel Nassauer Löwen und Touristik im Nassauer Land). 

 
  

Abbildung 34:  Funktionale Strassensystem in der Region Mittelrhein-Westerwald, Quelle: Planungsgemeinschaft Mit-
telrhein-Westerwald, http://www.mittelrhein-westerwald.de/Raumordnungsplan_2017.plg?ActiveID=1035 Zu-
griff:30.01.2018) 
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4.7. Öffentlicher Verkehr 

Die Stadt Nassau ist nach dem Landesentwicklungsplan an das überregionale Schienennetz zwischen Bad Ems 
und Diez angeschlossen. Des Weiteren bestehen flächenerschließende Busverbindungen nach Montabaur und 
Katzenelnbogen und eine regionale Busverbindung nach Nastätten.  

 

 
  

 

Abbildung 35: Funktionales Netz des ÖPNV in der Region Mittelrhein-Westerwald, Quelle: Planungsgemeinschaft Mittel-
rhein-Westerwald, http://www.mittelrhein-westerwald.de/Raumordnungsplan_2017.plg?ActiveID=1035 Zugriff: 
30.01.2018) 
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4.7.1. Nicht-motorisierter Individualverkehr 

Der nicht-motorisierte Individualverkehr in der Stadt Nassau verläuft straßenbegleitend, parallel zum motorisier-

ten Verkehr. Es gibt keine speziell ausgewiesenen Radwege. Überregional liegt die Stadt an dem Lahnradweg, der 

von Marburg entlang der Lahn bis zur Loreley führt. 

 
Abbildung 36 | Funktionales Radwegenetz Region Mittelrhein-Westerwald 

 
  

Abbildung 37: Funktionales Radwegenetz Region Mittelrhein-Westerwald, Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald, 
http://www.mittelrhein-westerwald.de/Raumordnungsplan_2017.plg?ActiveID=1035 Zugriff:30.01.2018) 
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4.7.2. Elektromobilität 

Im Untersuchungsgebiet existiert, Stand Mai 2021, eine öffentliche Ladestation für e-Autos. In der Amtsstraße 

betreibt die Süwag Vertrieb AG & Co. KG eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen vom Typ 2 Dose mit 

22 kW (400 Volt, 32 Ampere). Das Parken ist auf diesem Parkplatz kostenlos. Das Laden ist kostenpfltichtig und ist 

über die  

 
Abbildung 38: e-Ladesäulen in Nassau, Quelle: https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Nassau/ , (Zugriff: 
23.09.2021) 

4.7.3. Carsharing 

In Nassau uned näherer Umgebung gibt es derzeit kein Carsharing Angebot. 

 

 

 



 

 DSK / Seite 66 

Energetisches Quartierskonzept / Nassau Kernstadt 

 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

Im vorliegenden Kapitel wird die konzeptbegleitende Informations- und Öffentlichkeitsarbeit anhand der Einzel-

abschnitte Öffentliche Veranstaltungen, Pressearbeit und Besprechungen erläutert. Der von der DSK entwickelte 

offene und transparente Beteiligungsprozess ermöglicht es allen Akteuren (Anwohner, Ämter, politische Gremien, 

spezielle Arbeits- oder Themengruppen, etc.), frühzeitig am Integrierten Energetischen Quartierskonzept partizi-

pieren und mitwirken zu können. Ziel des konzeptbegleitenden Beteiligungsprozesses ist es, dass alle Akteure ihre 

Meinungen, Bedenken, Wünsche und ihr (Experten-)Wissen in die Entwicklung und Ausarbeitung des Konzeptes 

frühzeitig einfließen lassen. Darüber hinaus dienen öffentliche Veranstaltungen und eine kontinuierliche Pressar-

beit zur transparenten Rückkopplung von Sach- und Entwicklungsständen sowie zur Präsentation von erarbeiteten 

Zwischenergebnissen und Entscheidungsfindungsprozessen.  

5.1. Konzeptbegleitende Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

Auf Grund der lange anhaltenden Corona-Situation während der Bearbeitungsphase konnten die Öffentlichkeits-

veranstaltungen nicht im gewohnten Rahmen und Umfang abgehalten werden. Dafür wurde die Synergieeffekte 

zwischen den parallel laufenden Maßnahmen des Stadtumbaus und die Erstellung des energetisches Quartieskon-

zeptes genutzt und interessierten Anwohner:innen und Eigentümer:innen wurden in zusammengelegten Veran-

staltungen informiert.  

5.1.1. Öffentliche Veranstaltungen 

Im Rahmen des Stadtumbaumangements wurde am 08.12.2020 das energetische Quartierskonzept, welches de-

ckungsgleich mit dem ISEK ist, vorgestellt. Die Veranstaltung wurde durch eine umfassende Pressearbeit mittels 

Bekanntmachung, Plakat und Einladungsschreiben im Amtsblatt und Veröffentlichung auf der Homepage der Orts- 

und Verbandsgemeinde verkündet. Sie diente als erste allgemeine Informationsveranstaltung, während welcher 

die Bürgerinnen und Bürger Nassaus über die grundlegenden Inhalte, Ziele und den Ablauf des KfW-Programms 

432 “Energetische Stadtsanierung” informiert wurden. Eine zweite öffentliche Veranstaltung in Form einer Infor-

mationsveranstaltung und als Bürgerworkshop war vorgesehen, konnte aufgrund der Beschränkungen durch die 

Corona-Pandemie jedoch nicht durchgeführt werden. 

5.1.2. Pressearbeit 

Schon während der Erstellung des ISEK im Planungsgebiet und darüber hinaus im Stadtumbaumanagement wurde 

über die einzelnen Vorhaben und Maßnahmen in dem Gebiet ausführlich berichtet. Somit wurde auch schon früh-

zeitig das KfW-Programm 432 “Energetische Stadtsanierung” durch eine begleitende Pressearbeit thematisiert, 

damit eine hohe Beteiligung der Anwohner und Eigentümer und anderer Akteursgruppen gesichert werden 
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konnte. 

 
Abbildung 39: Pressebericht Rhein-Lahn-Zeitung, Quelle: Rhein-Lahn-Zeitung 

 

So wurde z.B. am 04.12.2020 über das energetische Quartierskonzept in der Rhein-Lahn Zeitung berichtet. 

5.1.3. Persönliche Besprechungen 

 

Persönliche Besprechungen fanden telefonisch oder als vor-Ort-Termine statt. Hierzu sind die Jour-Fixe-Termine 

mit dem Ortsbürgermeister und der Verbandsgemeindeverwaltung zu nennen, während welchen ein allgemeiner 

zeitlicher Ablauf des KfW-Programms 432 “Energetische Stadtsanierung”, Datenchecklisten, ein Leitfaden der Kon-

zepterstellung sowie erste Inhalte und Zielsetzungen diskutiert wurden. Im späteren Verlauf wurden darüber hin-

aus auch bearbeitete Ergebnisse ausgetauscht und anstehende Aufgaben thematisiert. 

 

Ferner wurden Besprechungen mit Experten (Expertengespräche) aus dem Bereich Energie geführt. Im Rahmen 

solcher Besprechungen wurde durch Besichtigungstermine die energetische Infrastruktur öffentlicher Gebäude 

bewertet und wichtige Kennwerte abgefragt. Darüber hinaus fanden auch ein regelmäßiger telefonischer Aus-

tausch und E-Mail-Kontakt mit der Verbandsgemeinde oder den lokalen Energieversorgern statt, die zu einer guten 

Kenntnis- und Datenlage führten und letztlich in eine grundlegende Betrachtung der energetischen Gesamtsitua-

tion, deren Analyse und Auswertung einflossen. 
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5.1.4. Politische Gremien 

Über den jeweiligen Projektbearbeitungsstand wurde ebenso in den beschlussfassenden Gremien berichtet. In 

diesem Rahmen konnten Fragen der verschiedenen Gremienmitglieder beantwortet, sowie Wünsche und Anre-

gungen eingebracht werden 
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 Bilanzierung 

6.1. Methodisches Vorgehen 

Die Energie- und THG-Bilanz bildet die Grundlage zur energetischen Gesamtbewertung des Quartiers. Entspre-

chend der Aufgabenstellung konzentriert sich die Bilanzierung auf die Wärme- und Stromversorgung. Basisjahr 

der Betrachtung ist das Jahr 2019. Für eine plausible Einordnung der Ergebnisse sind die verwendeten Ver-

brauchswerte klimabereinigt.  

Die Energie- und THG-Bilanzierung erfolgt nach dem Territorialprinzip. Das heißt, es wird ausschließlich der Ener-

gieverbrauch bilanziert, der im Quartier tatsächlich anfällt. Auf Basis der Energieverbrauchsanalyse erfolgt die 

THG-Bilanzierung, die anhand von spezifischen THG-Emissionswerten der einzelnen Energieträger die Gesamte-

missionen im Quartier darstellt. Die THG-Bilanzierung erfolgt nach LCA-Methode, das heißt, es werden auch die 

Vorketten der Energieträgerbereitstellung berücksichtigt. 

Um den Energieverbrauch des Quartiers möglichst genau abbilden zu können wurden folgende Daten erhoben 

und ausgewertet: 

 Vom regionalen Netzbetreiber wurden Echtdaten zum - Erdgas- und Stromverbrauch bereitgestellt. Der 

Stromverbrauch wurde dabei differenziert für folgende Verbrauchergruppen bzw. Einsatzzwecke er-

fasst: 

- Sondervertragskunden  

- Haushalt und Sonstige  

- Straßenbeleuchtung  

- kommunale Gebäude und Infrastruktur 

- Elektrospeicherheizungen 

- Wärmepumpen 

 Für die öffentlichen Gebäude wurden von der Kommune Energieverbrauchsdaten der letzten Jahre ab-

gefragt, bearbeitet werden konnte nur das Jahr 2018 

 Datenabfrage BAFA MAP zu Solarthermie 

 Zur Abschätzung des Einsatzes von erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung wurden Daten vom 

Energieversorger bereitgestellt. Darüber hinaus wurden plausible Abschätzungen anhand vergleichbarer 

Quartiere und Versorgungsstrukturen getroffen.  
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6.2. Wärmeverbrauch im Quartier 

Durch die bereitgestellten Daten zum Verbrauch und zur Einspeisung von Strom ist die diesbezügliche Datenbasis 

zur Erstellung der Energie- und THG-Bilanz sehr gut.  

Anders verhält es sich im Bereich des Energieverbrauchs für Wärmezwecke. Hier standen lediglich die Ver-

brauchsdaten zu Erdgas und Strom für Wärmezwecke zur Verfügung. Im Quartier tragen diese leitungsgebunde-

nen Energieträger für die Wärmeversorgung allerdings nur zum Teil bei.  

Zum Einsatz von nicht-leitungsgebundenen Energieträgern zur Wärmeerzeugung (insbesondere Heizöl und Holz) 

lagen keine weiteren Daten vor. Trotz intensiver Bemühungen wurden seitens der Schornsteinfeger keine Daten 

zu den Feuerungsanlagen im Quartier bereitgestellt. Insofern musste für die Ermittlung des Endenergiever-

brauchs für Wärmezwecke auf sonstige Daten und Erfahrungswerte zu Verbrauchswerten und zur Versorgungs-

struktur vergleichbarer Quartiere zurückgegriffen werden.  

Dabei wurde wie folgt vorgegangen: 

 Die Daten zu den leitungsgebundenen Energieträgern bilden das Grundgerüst. 

 Ergänzt wird die Datenbasis zu den Wärmeverbräuchen durch Untersuchungen zur Gebäudetypologie in 

Deutschland (IWU 2015a) sowie durch Erfahrungswerte und Datenbestände aus vergleichbaren Projek-

ten4. 

Diese weitergehenden zur Verbreiterung der Datenbasis, da durch die Fragebogenrückläufe nicht der gesamte 

Gebäudebestand im Quartier nach Typ und Alter ausreichend repräsentiert war.  

Für Wohngebäude und gemischt genutzte Gebäude werden auf Grundlage dieser Analysen die folgenden spezifi-

schen Verbrauchswerte (Endenergieverbrauch für Wärmezwecke in kWh/m²*Jahr) nach Typ und Alter im Quar-

tier zugrunde gelegt. 

 

Tabelle 14: Durchschnittlicher spezifischer Endenergieverbrauch (Wärme) der Wohngebäude – Status Quo [kWh/m²*a] 

Baualter  

 

Gebäudetyp  

vor 
1859 

1860 - 
1918 

1919 - 
1948 

1949 - 
1957 

1958 - 
1968 

1969 - 
1978 

1979 - 
1983 

1984 - 
1994 

1995 - 
2001 

2002 - 
heute 

EFH / ZfH 210 210 205 200 195 195 195 155 125 105 

DH 184 184 179 174 169 170 170 135 110 95 

RH 184 184 179 174 169 170 170 135 110 95 

MFH 173 173 168 168 168 160 160 130 105 90 

 

                                                           
4  INFRASTUKTRUR & UMWELT, Professor Böhm und Partner verfügt aus anderen Projekten (Quartierskonzepte, Wärmekataster, Auswertun-

gen von Schornsteinfeger-Daten) über eine umfangreiche Datenbasis zur Struktur der Feuerungsanlagen in ländlichen Gebieten, die zur 
Abschätzung der Wärmeversorgungsstrukturen (spezifische Wärmeverbräuche, Anteile der einzelnen nicht-leitungsgebundenen Energie-
träger) herangezogen wurde 
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Auf Grundlage  

 der Analyse der Siedlungsstruktur und Bebauung (Kartierung der Gebäude nach Bauart und Altersklasse, 

Geschosszahlen; siehe Kapitel 2)  

 der aus dem Allgemeinen Liegenschaftskatasters (ALKIS) vorliegenden überbauten Grundstücksflächen,  

 von standardisierten Berechnungsfaktoren zur Umrechnung der überbauten Grundstücksflächen auf 

Bruttogrundflächen (BGF) und zur Umrechnung der Bruttogrundfläche auf Nettogrundfläche (NGF) so-

wie Wohn- bzw. Nutzfläche5 

wurde die Wohn- bzw. Nutzfläche der Grundgesamtheit der Gebäude im Quartier abgeschätzt und den Katego-

rien der Gebäudetypologie zugeordnet. In der Summe verteilen sich ca. 73.183 m² Wohn- und Nutzfläche wie 

folgt auf die Gebäudetypen bzw. Altersklassen: 

                                                           
5  Bogenstätter: Flächen- und Raumkennzahlen sowie Kalusche (o.J.): Grundflächen und Planungskennwerte von Wohngebäuden 
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Abbildung 40: Verteilung der Wohn- und Nutzfläche nach Altersklassen und Gebäudetypen 
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Der Endenergieverbrauch für Wärmezwecke wird durch Multiplikation der spezifischen Verbrauchswerte und der 

Wohn-/Nutzflächen ermittelt. Insgesamt beträgt der Wärmeenergieverbrauch im Quartier ca. 52.900 MWh, da-

von ca. 12.429 MWh für die Misch- und Wohnnutzung, der sich wie folgt auf die Gebäudetypen bzw. Altersklas-

sen aufteilt. 

 

Abbildung 41: Aufteilung Endenergieverbrauch Wärme nach Altersklassen und Gebäudetypen 

Die Aufteilung auf die Energieträger erfolgt auf Grundlage der gelieferten Daten zu den leitungsgebundenen 

Energieträgern sowie den Daten des Energieatlas Rheinland-Pfalz (Energieatlas Rheinland-Pfalz 2020) und auf 

Grundlage der Erfahrungen und Datenbeständen zur Versorgungsstruktur ähnlicher Quartiere (s.o.). Die Ergeb-

nisse zu den Energieträgern finden sich in Kapitel  6.3 Ergebnisse der Bilanzierung 
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Abbildung 42 Anteil der Wohngebäude nach Altersklassen 

 

Sonstige Gebäude 
In der Summe verteilen sich ca. 17.844 m² Nutzfläche auf Gebäude mit gewerblicher oder öffentlicher Nutzung. 
Die Nutzfläche verteilt sich wie folgt auf die Nutzungsarten: 

 
Abbildung 43 Aufteilung der Wohn- und Nutzflächen  
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Der Endenergieverbrauch für Wärmezwecke wird durch Multiplikation der spezifischen Verbrauchswerte6 und 

der Nutzflächen ermittelt. Insgesamt beträgt der Wärmeenergieverbrauch im Quartier im öffentlichen und ge-

werblichen Bereich ca. 1.908 MWh, der sich wie folgt auf die Nutzungsarten aufteilt: 

 
Abbildung 44 Verteilung des Energieverbrauchs nach Nutzung 

 

6.3. Ergebnisse der Bilanzierung 

Für die Stadt Nassau ergeben sich die folgenden klimabereinigten Endenergieverbrauchswerte für Wärme und 

Strom (siehe Tabelle 15). 

Tabelle 15: Klimabereinigter Endenergieverbrauch des Quartiers im Jahr 2019 [MWh] 

SUMME  Wärme Strom (ohne Strom für Wärmean-
wendung) 

18.900 14.600 4.300 

Insgesamt wurde im Jahr 2019 für Wärme (klimabereinigt) und Strom ca.18.900 MWh an Endenergie im Quartier 

verbraucht (Abbildung 45). 

                                                           
6 DENA: Energieeffizienz im Einzelhandel 
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Abbildung 45: Klimabereinigter Endenergieverbrauch des Quartiers im Jahr 2019 [MWh] 

Die Aufteilung zwischen Wärme- und Stromverbrauch verdeutlicht noch einmal in Abbildung 45. Hier ist zu se-

hen, dass der Anteil der Wärmebereitstellung ca.77 Prozent des Endenergieverbrauchs aller Gebäude im Quar-

tier beträgt.  

 

Abbildung 46: Klimabereinigter Endenergieverbrauch des Quartiers im Jahr 2019 

Im Bereich Wärme verteilt sich der Endenergieverbrauch des gesamten Quartiers wie in Abbildung 46 dargestellt 

auf die unterschiedlichen Energieträger. 
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Tabelle 16: Aufteilung des Wärmeverbrauchs im Jahr 2019 nach Energieträger [MWh] (klimabereinigt) 

SUMME Heizöl Erdgas Holz, Bio-
masse 

Umwelt-
wärme 

Solarther-
mie 

Stromheizung 

14.602 756 12.763 407 96 37 543 

 

Im Jahr 2019 wurde der größte Teil der Wärme im Quartier durch Erdgas bereitgestellt Tabelle 16. Heizöl hat 

etwa 5 Prozent der Wärmebereitstellung ausgemacht, Holzheizungen (sowohl dezentral als auch zentral) haben 

einen Anteil von etwa 3 Prozent, Wärmepumpen, Stromheizungen und Solarthermie liegen zusammen bei etwa 

4 Prozent. 

Diese Zahlen basieren auf einem berechnetem Energieverbrauch des Quartiers und den vorhandenen Daten zu 

Wärmeenergieträgern (Gas, Solarthermie, Stromheizungen und Umweltwärme durch Wärmepumpen). Die Diffe-

renz zwischen dem berechneten Verbrauch den vorliegenden Daten muss durch die übrigen (nicht-Leitungsge-

bundenen) Energieträger erfolgen. Es wurden bundesweite Daten den regionalen Gegebenheiten angepasst 

(mehr Holz, keine Kohlen, keine Fernwärme, etc.). Dabei wurde angenommen, dass rund 75 % der Differenz von 

Heizöl, 25 % von Holz gedeckt werden 

 

Abbildung 47: Energiebilanz - Anteil Energieträger Wärmebereitstellung 

Der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmebereitstellung im Quartier liegt mit ca. 4 Prozent deutlich unter 

dem bundesweiten Durchschnitt von ca. 13,4 Prozent. Dieses Ergebnis ist durch die eher ländlich geprägten 

Strukturen nicht ungewöhnlich und passt zu strukturell vergleichbaren Kommunen. Das Erdgasnetz ist im Quar-

tier flächendeckend ausgebaut. Das führt zu einem vergleichsweise hohen Erdgasanteil an der Wärmeversor-

gung. Auf Grund des sehr gut ausgebauten Gasnetzes wird nur noch 5 % der Wärmeenergie durch Heizöl und im-

mer noch ca 4 % der Wärmeenergie durch eine Stromheizung erzeugt. 
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6.3.1. Treibhausgas-Bilanz für das Quartier 

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Bericht von CO2 bzw. THG-Faktoren bzw. –Emissionen gesprochen, ge-

meint sind allerdings immer die CO2 Äquivalente (CO2 eq. / CO2 äq.). Diese berücksichtigen neben dem Einfluss 

von CO2 auch die Wirkungen von anderen Treibhausgasen (z.B. Methan). 

Aus der Gesamtenergiebilanz kann mit spezifischen Emissionswerten je Energieträger eine THG-Bilanz berechnet 

werden. Die Emissionsfaktoren für Heizöl, Erdgas, Biomasse und Strom wurden aus dem Globalen Emissions-Mo-

dell Integrierter Systeme (GEMIS) Version 4.95 entnommen. Die Emissionsfaktoren für Solarthermie und Photo-

voltaik wurden aus der Studie „Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger“ vom Bundesumweltamt 2017 ent-

nommen. Es wurden die Emissionsfaktoren inklusive der Vorkette, also der Bereitstellung der Energieträger, ver-

wendet. Das ist insbesondere bei Strom wichtig, da hier lokal beim Verbrauch im Quartier keine Emissionen ent-

stehen. Der Strom ist jedoch mit Emissionen, die bei der Stromerzeugung in Kraftwerken entstehen „vorbelas-

tet“. Aber auch bei anderen Energieträgern spielen die Vorketten eine Rolle, so zum Beispiel die Gewinnung, Auf-

bereitung und Verteilung von Erdgas und Heizöl. In Tabelle 17 sind die zur Berechnung verwendeten THG-Emissi-

onsfaktoren zusammengefasst. 

 

Tabelle 17: THG-Emissionsfaktoren inklusive Vorkette [kg/kWh], Quelle: GEMIS 

 Heizöl Erdgas Biomasse Solarthermie Strom PV-Strom 

CO2-Faktor in kg/kWh 0,318 0,247 0,022 0,025 0,554 0,067 

Insgesamt wurden 2019 ca. 6.000 t CO2 eq. zur Bereitstellung von Strom und Wärme im gesamten Quartier Nassau 

ausgestoßen. Der Anteil der Wärmebereitstellung an den THG-Emissionen beträgt insgesamt 62 Prozent, die 

restlichen 38 Prozent entfallen auf den Bereich Strom mit 2.300 t CO2 eq.. Auffällig hierbei ist, dass der Strom-An-

teil bei den Emissionen deutlich höher ist als beim Endenergieverbrauch. Das liegt am hohen spezifischen THG-

Faktor der Strombereitstellung. Damit wird deutlich, dass im Hinblick auf THG-Vermeidung die Einsparungen 

beim Stromverbrauch von großer Wichtigkeit sind, auch wenn dessen Anteil am Endenergieverbrauch relativ ge-

ring ist. 
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Abbildung 48: Klimabereinigte THG-Emissionen des Quartiers in 2019 [t CO2 eq./Jahr] 

Die Verteilung der THG-Emission für Wärme und Strom sind in Abbildung 48 dargestellt. In Abbildung 49 werden 

die THG-Emissionen für die Wärmebereitstellung detailliert dargestellt. 

 
Abbildung 49: THG-Bilanz für Wärme (klimabereinigt) und Strom im Quartier 2019

Aus den Abbildungen wird deutlich, dass der Wärmesektor für rund 62 Prozent der THG-Emissionen im Quartier 

verantwortlich ist. 
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Tabelle 18: Klimabereinigte THG-Bilanz in Tonnen CO2 eq. für Wärmebereitstellung im Quartier 2019 nach Energieträgern 

SUMME Heizöl Erdgas  
Holz, Bio-

masse 
Umweltwärme Solarthermie Stromheizung 

3.714 240 3.152 9 16 1 295 

In der nachfolgenden Abbildung 50  werden die Daten grafisch dargestellt.  

 

Abbildung 50: THG-Bilanz der Wärmebereitstellung im Quartier 2019 

Im Vergleich zur Energiebilanz in Abbildung 47 wird deutlich, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der 

Wärmebereitstellung ca. 4 Prozent ausmacht, dagegen an den THG-Emissionen nahezu gar nicht auftritt, was die 

Klimafreundlichkeit dieser Energieträger unterstreicht. Heizöl und Strom hingegen trägt aufgrund seines sehr 

schlechten Emissionsfaktors zu fast 15 % der THG-Emissionen durch Wärmebereitstellung im Quartier bei. 
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  Schritte zur Zielerreichung 

Im vorherigem Kapitel wurden der Energieverbrauch und die damit einhergehenden THG-Emissionen des Quar-

tiers Nassau aufgezeigt. In diesem Kapitel werden die Potenziale zur Senkung der THG-Emissionen dargestellt: 

 Eine Verringerung des Energieverbrauchs durch Effizienz- und Einsparmaßnahmen bewirkt einen Rück-

gang der THG-Emissionen, die direkt mit diesem Verbrauch verbunden sind. 

 Ein Energieträgerwechsel hin zu emissionsarmen Energieträgern reduziert den spezifischen THG-Aus-

stoß pro Energieeinheit und ermöglicht so eine weitere Reduktion der Gesamtemissionen. 

Nachfolgend werden die Potenziale in Bezug auf die Reduktion des Endenergieverbrauchs für Wärme und Strom 

aufgezeigt und die Möglichkeiten zur Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energiequellen analysiert. Zunächst 

erfolgt jedoch eine kurze Erläuterung der Vorgehensweise und Methodik zur Potenzialanalyse.  

7.1. Methodik und Vorgehensweise 

Grundsätzlich kann bei der Potenzialanalyse unterschieden werden in vier Potenzialstufen (in Anlehnung an 

Quaschning 2000): das theoretische, technische, wirtschaftliche und nutzbare Potenzial. 

Das nutzbare Potenzial beschreibt in diesem Quartierskonzept den Teil des wirtschaftlichen Potenzials, der tat-

sächlich für eine Nutzung zur Verfügung steht. Dabei wird berücksichtigt,  

 dass ein Teil des wirtschaftlichen Potenzials bereits umgesetzt wurde 

 dass aufgrund von technischen Lebenszeiten und Modernisierungszyklen im Prognosezeitraum nur ein 

Teil des wirtschaftlichen Potenzials umgesetzt wird. 

 dass in der Realität auch das wirtschaftliche Potenzial nicht zu 100 Prozent ausgenutzt werden kann, z.B. 

weil die Finanzmittel und/oder die Motivation zur Umsetzung der Maßnahmen fehlen. 
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Abbildung 51: Schema der Potenzialstufen der Potenzialanalyse nach Q 

Das theoretische Potenzial hat für die praktische Anwendung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen vor 

Ort kaum eine Bedeutung, da es immer technisch-wirtschaftliche Restriktionen gibt. Deshalb wird auf die Bestim-

mung des theoretischen Potenzials in diesem Quartierskonzept verzichtet.  

Technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind oft unmittelbar miteinander verknüpft und in der Pra-

xis ist die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen oft der maßgebende Faktor. Da die Wirtschaftlichkeit zur Umset-

zung einer Maßnahme stark von externen Faktoren (Förderung, Energiepreissteigerung) beeinflusst wird, ist eine 

klare Abgrenzung zwischen technischem und wirtschaftlichem Potenzial nicht allgemeingültig vorzunehmen. In 

den folgenden Analysen wird das technische Potenzial unter Berücksichtigung der übergeordneten und vorhan-

denen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z.B. Förderung durch das EEG) betrachtet.  

 

7.2. Energetische Gebäudesanierung 

7.2.1. Wohngebäude 

Im Bereich der Wohngebäude gibt es bei der Wärmeversorgung erhebliche Potenziale zur Energieeinsparung und 

zur klimafreundlicheren und effizienten Energieerzeugung. Für die Potenzialermittlung wurde der Fokus dabei 

auf Gebäude gelegt, die vor 1984 gebaut wurden. Bei Gebäuden der Baualtersklasse vor 1984 stehen sowieso 

vielfach werterhaltende Instandsetzungs- oder Modernisierungs-Maßnahmen (z.B. im Zuge eines Eigentümer-

wechsels) an. In diesem Zusammenhang gewinnt die Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen eine 

besondere Bedeutung, da die Maßnahmen dann eine höhere Wirtschaftlichkeit erreichen können. Die Gebäude, 
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die vor 1984 gebaut wurden, dominieren mit ca. 97 Prozent die vorhandene Gebäudesubstanz des Quartiers in 

Nassau (siehe Abbildung 42). 

Bei Gebäuden jüngeren Baualters wurde durch die Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen bereits 

schon Wert auf energetische Bauweise gelegt, so dass hier die Einsparmöglichkeiten geringer sind. Nichtsdestot-

rotz ist bei Gebäuden die vor 2000 gebaut worden sind, die technische Lebensdauer der Heizung erreicht. Es kön-

nen auch bei Gebäuden aus den 90er Jahren mit gering investiven Maßnahmen noch Einsparungen erreicht wer-

den (z.B. Dämmung der Kellerdecke oder obersten Geschossdecke). Bei Gebäuden, die nach 2009 fertiggestellt 

wurden, wird angenommen, dass die Anforderung der EnEV 2009 erfüllt wurden. Dadurch ist eine energetische 

Sanierung weder aus energetischer, wirtschaftlicher oder technischer Sicht notwendig oder sinnvoll. 

Wesentliche Grundlage der Potenzialanalyse ist die Ermittlung des aktuellen Wärmeenergieverbrauchs und po-

tenzieller Einsparungen für die Gebäude. Für diese Gebäude wurden mit dem Berechnungstool „Energieprofil“ 

des Instituts Wohnen und Umwelt (IWU, 2005) Berechnungen durchgeführt und auf die Grundgesamtheit der 

Gebäude übertragen. Als Kenngröße für die Bewertung der energetischen Eigenschaften eines Gebäudes werden 

in aller Regel die Heizwärmebedarfe sowie der Primärenergiebedarf herangezogen. Diese Werte sind für die Be-

wertung der „Güte“ eines Gebäudes valide, weichen allerdings von den tatsächlich gemessenen Werten deutlich 

(nach oben) ab, da sie u.a. davon ausgehen, dass alle Räume geheizt werden und ein „normiertes“ Benutzerver-

halten voraussetzen. Als Zielgröße der Betrachtungen wird daher im Rahmen dieses Quartierskonzeptes für Nas-

sau der Endenergieverbrauch (gemessene Werte) gewählt. Das ist insofern die relevante Größe, als sie den tat-

sächlichen Verbrauch und damit auch die tatsächlich erzielbaren Einsparungen widerspiegelt. 

Der Berechnung wurde zugrunde legt, dass  

 bei Gebäudeteilen, die bereits ausreichend gedämmt sind, keine weitere Dämmung angesetzt wird. 

 bei Fenstern, die später als 1985 eingebaut wurden, kein Austausch in die Berechnung einbezogen wird, 

da die technische Lebensdauer noch nicht erreicht ist (BBSR, 2018:).  

 bei Heizanlagen, die später als 2000 eingebaut wurden, kein Austausch vorgesehen wird, da die techni-

sche Lebensdauer noch nicht erreicht ist (BBSR, 2018). Hier ist allerdings §10 EnEV zu beachten, hier-

nach müssen Heizungen in Gebäuden mit mehr als 2 Wohneinheiten (selbst wenn eine von ihnen selbst-

genutzt wird), wenn sie älter als 30 Jahre sind, ausgetauscht werden.  

 bei einem Austausch des Ölkessels ein Umstieg auf Holzpellets vorgenommen wird.7 

 bei Gebäuden, die vor der 2. Wärmeschutzverordnung (1982) gebaut wurden, frei zugängliche Verteillei-

tungen von Warmwasser und Heizung in Nichtwohnräumen (Heizungskeller, etc.) nachträglich nach 

EnEV gedämmt werden.  

 bei allen Gebäuden bei den noch keine thermische Solaranlage vorhanden sind, diese nachgerüstet 

wird.  

 bei Gebäuden mit Einzelöfen auf eine zentrale Wärmeversorgung (Pelletkessel) umgestellt wird.  

Um eine Bandbreite von Sanierungsmöglichkeiten abzubilden, wurden zwei verschiedene Modernisierungspa-

kete betrachtet:  

 

                                                           
7 Klimafreundlichere Gestaltung der Energiebereitstellung. Bei Heizöl und Pellets sind die technischen und räumlichen Voraussetzungen ähn-
lich (z.B. Brennstofflagerung). 
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Modernisierungspaket 1:  

 Teilsanierung der thermischen Gebäudehülle (oberste Geschossdecke bzw. Dach, Kellerdecke, Fenster),  

 Heizungsanlage:  

- bei Heizöl: Umstellung auf Pellets 

- bei Erdgas: Installation eines Brennwertkessels  

- nachträgliche Dämmung der Verteilleitungen 

 bei zentraler Warmwasserversorgung: solarthermische Unterstützung 

Modernisierungspaket 2:  

 wie Modernisierungspaket 1: zusätzlich 

 Vollsanierung der Gebäudehülle (inkl. Wärmedämmverbundsystem Außenwand).  

Das Berechnungstool „Energieprofil“ arbeitet mit Standardwerten für den jeweiligen Gebäudetypus und deren 

Altersklasse und dient einer überschlägigen Abschätzung der energetischen Parameter eines Gebäudes im aktu-

ellen Zustand und nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen. 

Die Modernisierungspakete wurden so konfiguriert, dass die Anforderungen der GEG nach Anhang 7 erfüllt wer-

den. Modernisierungspaket 2 wurde zusätzlich darauf ausgelegt, dass die Bauteilanforderungen nach BEG erfüllt 

werden und das Effizienzhaus 100 erreicht wird. Ob und inwieweit die Anforderungen an ein Effizienzhaus 100 

oder besser (85, 70, 55, 40) im Einzelfall erfüllt werden, kann nur im Rahmen einer konkreten Einzelgebäudebe-

ratung am besten durch einen zertifizierten / zugelassenen Wohngebäude-Energieberater (ggf. förderfähig) be-

urteilt werden.  
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Tabelle 19: Spezifischer Endenergieverbrauch (Wärme) für Wohngebäude – Modernisierungspaket 1 [kWh/m²*a] (vgl. IWU 
2005) 

Baualter  

 

Gebäudetyp  

vor 
1859 

1860 - 
1918 

1919 - 
1948 

1949 - 
1957 

1958 - 
1968 

1969 - 
1978 

1979 - 
1983 

1984 - 
1994 

1995 - 
2001 

2002 - 
heute 

EFH / ZfH 176 176 175 159 156 156 155 128 113 100 

DH 155 149 131 136 132 133 133 111 95 90 

RH 155 151 141 136 132 133 133 117 97 90 

MFH 148 149 143 134 134 127 125 111 84 88 

Tabelle 20: Spezifischer Endenergieverbrauch (Wärme) für Wohngebäude – Modernisierungspaket 2 [kWh/m²*a] (vgl. IWU 
2005) 

Baualter  

 

Gebäude-typ  

vor 
1859 

1860 - 
1918 

1919 - 
1948 

1949 - 
1957 

1958 - 
1968 

1969 - 
1978 

1979 - 
1983 

1984 - 
1994 

1995 - 
2001 

2002 - 
heute 

EFH / ZfH 118 120 115 112 109 109 109 97 95 89 

DH 103 99 100 97 95 95 95 90 78 76 

RH 103 103 100 97 95 95 95 93 83 81 

MFH 101 97 94 94 94 90 90 78 66 66 

Gebäude, bei denen es sich um  

 ein Baudenkmal nach dem Denkmalschutzgesetz der Länder handelt,  

 Gebäude die Teile eines Denkmalensembles sind  

 Gebäude, die von der Kommune als besonders erhaltenswert eingestuft wurden (per Satzung oder Ein-

zelfall)  

unterliegen zur Förderung nach BEG vereinfachten Anforderungen.  

Diese Besonderheiten wurden in der Berechnung nicht berücksichtigt. 

Bezogen auf die durchschnittlichen Endenergieverbräuche im Bestand entstehen Einsparquoten gemäß Tabelle 

20 und werden nach Altersklassen beispielhaft dargestellt. 
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Tabelle 21: Beispiele zu den Einsparquoten durch energetische Sanierung bei Wohngebäuden im Quartier (Endenergiever-
brauch) 

 1860 - 1918 1949 - 1957 1984 - 1994 

 

 Modernisie-
rungspaket 1 

Modernisie-
rungspaket 2 

Modernisie-
rungspaket 1 

Modernisie-
rungspaket 2 

Modernisie-
rungspaket 1 

Modernisie-
rungspaket 2 

EFH / 
ZFH 

16% 43% 21% 44% 17% 37% 

DH 19% 46% 22% 44% 18% 33% 

RH 18% 44% 22% 44% 14% 31% 

MFH 14% 44% 20% 44% 15% 40% 

Bezogen auf die Heizwärmebedarfe fallen die Effekte der Energieeinsparungen deutlich höher aus (siehe Kapitel 

7.2.3).  

7.2.2. Energieeinsparung für drei Beispielgebäude 

Aus der Bestandsaufnahme wurden drei verschiedene Beispielgebäude ermittelt und als Modellgebäude der un-

terschiedlichen Baualtersklassen unter Anwendung der Modernisierungspakete 1 und 2 dargestellt. 

Grundlage für die Abschätzung der Einsparpotenziale und die Abbildung der Modellgebäude der einzelnen Ge-

bäudetypen und Baualtersklassen bildet die Auswertung der Daten aus dem erstellten Integrierten Stadtentwick-

lungskonzept (ISEK) wurden die Gebäude im Quartier in Nassau typisiert und Einsparpotenziale anhand von den 

Modernisierungspaketen 1 und 2 berechnet. Die Maßnahmen der jeweiligen Modernisierungspakete zur Einspa-

rung sind in Tabelle 22 dargestellt. 

 

Tabelle 22:Beschreibung der Modernisierungspakete 

 Modernisierungspaket 1 Modernisierungspaket 2 

Fenster Fenster nach Stand der Technik* Fenster nach Stand der Technik* 

Fußboden/Keller Dämmung 12 cm Dämmung 14 cm 

Außenwand - Dämmung 20 cm 

Dach Dämmung 14 cm Dämmung 30 cm 

Oberste Geschossdecke Dämmung 18 cm Dämmung 30 cm 

Heizsystem Heizsystem (mit Brennwertnut-
zung, bei Öl Umstellungen zu Pel-
let) 

Heizsystem (mit Brennwertnut-
zung, bei Öl Umstellungen zu Pel-
let) 

Einsatz erneuerbarer Energien Solarthermie zur Warmwasser-Un-
terstützung 

Solarthermie zur Warmwasser-Un-
terstützung 

* Fenster mit 3fach-Verglasung und einem Uw-Wert von 0,95 W/m²*K oder besser 
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Die Variante des Modernisierungspakets 1 geht von einem einfachen Sanierungsstandard in Bezug auf Dämm-

stärken aus. Mit derartigen Maßnahmen werden mit einfachen Mitteln vergleichsweise gute Einsparerfolge er-

zielt. Sie orientieren sich an den Vorgaben des GEG, entsprechen auch den aktuellen Förderbedingungen nach 

BEG. Das Modernisierungspaket 1 beinhaltet den Austausch der Fenster, Dämmung der Kellerdecke, des Daches 

und der obersten Geschossdecke, sowie ein Heizungssystem mit Brennwertnutzung inkl. solarer Warmwasserun-

terstützung und eine nachträgliche Dämmung der zugänglichen Verteilleitungen außerhalb der Wohnräume. Dar-

über hinaus wird bei ölgefeuerten Heizungen von einer Umstellung auf Pellet-Heizung ausgegangen. Eine Außen-

wanddämmung wird aufgrund der Aufwändigkeit der Maßnahme (Fassadensanierung) hier nicht in Betracht ge-

zogen. 

Das Modernisierungspaket 2 wurde zusätzlich darauf ausgelegt, dass die Bauteilanforderungen nach BEG Wohn-

gebäude erfüllt werden und das Effizienzhaus 100 erreicht wird. Für diese Förderung müssen allerdings be-

stimmte Anforderungen hinsichtlich Primärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust erfüllt werden. Ob 

und welcher Effizienzhaus-Standard erreicht werden kann, muss im Einzelfall durch eine baubegleitende Energie-

beratung (siehe Kapitel 7.2.1.) abgeklärt werden.  

7.2.3. Kosten und Einsparungen für die Beispielgebäude 

Neben den Energieeinsparungen wurden auch die mit einer Sanierung verbundenen objektbezogenen Maßnah-

menkosten und potenzielle Einsparungen untersucht.  

Die ermittelten Kosten dienen als Orientierung und basieren auf üblichen Werten zu den Kosten energetischer 

Sanierungsmaßnahmen (IWU 2015). Dargestellt werden „Vollkosten“, welche bei einer Sanierung anfallen wür-

den und „energiebedingte Mehrkosten“.  

Im Regelfall sind zur Gebäudeunterhaltung oder Instandsetzung - gerade in den beschriebenen Baualtersklassen - 

sowieso Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen erforderlich. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es empfehlens-

wert, energetische Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit sowieso anstehenden Sanierungs- oder Mo-

dernisierungsmaßnahmen durchzuführen.  

Bei den „energiebedingten Mehrkosten“ sind die Kosten nicht berücksichtigt, die bei einer anstehenden Sanie-

rung zum Werterhalt der Immobilie oder, bei ohnehin erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen, sowieso anfallen. 

Das betrifft zum Beispiel den Austausch von erneuerungsbedürftigen Fenstern oder einer Heizungsanlage oder 

die Kosten für ein Gerüst, wenn ohnehin die Fassade neu verputzt oder gestrichen werden muss.  

Den Kosten sind jeweils die möglichen Einsparungen (nur Energiebezugskosten) im ersten Jahr nach durchgeführ-

ter Sanierung gegenübergestellt. Dabei wird von aktuellen Energiebezugspreisen ausgegangen, wobei zu beden-

ken ist, dass sich die aktuellen Öl- und Gaspreise auf einem niedrigen Niveau befinden. Mit in Zukunft steigenden 

Energiepreisen erhöhen sich somit auch die berechneten monetären Einsparungen. 

Zusätzlich wird betrachtet, wann die eingesparten Energiekosten bei einer angenommenen Steigerung der Ener-

giepreise von 2,5 % pro Jahr sowie ohne Preissteigerung die energiebedingten Mehrkosten decken können (stati-

sche Amortisation). Damit soll eine grobe, indikative Einschätzung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen ermög-
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licht werden. Bei der Beantwortung der Frage, ob eine „Kostendeckung“ erzielt werden kann, spielt die techni-

sche Lebensdauer der Bauteile und der Anlagen die erneuert werden eine wichtige Rolle. Heizungsanlagen (Er-

zeuger) haben eine Nutzungsdauer von 15 bis 20 Jahren (VDI 2067). Bauteile der Gebäudehülle haben jedoch 

eine deutlich höhere technische Lebensdauer (z.B. Fenster 40 Jahre).  

Wird also nur eine Heizungsanlage ausgetauscht, sollte die Kostendeckung spätestens nach 20 Jahren erreicht 

sein. Bei einer Vollsanierung incl. Dämmung der Außenwände führen auch deutlich längere Amortisationszeiten 

zur „Kostendeckung“.  

Im Folgenden werden beispielhaft für Einfamilienhäuser der oben dargestellten Baualtersklassen (1919-1948, 

1949-1968 und 1969-1983) die Sanierungs- und Modernisierungskosten und die energiebedingten Mehrkosten 

sowie die erzielbaren Energie- und Kosteneinsparungen dargestellt. Um das gesamte Einsparpotenzial aufzuzei-

gen, werden jeweils nachfolgend detailliert die Kosten und Einsparungen bei Umsetzung des zukunftsweisenden 

Modernisierungspakets 2 dargestellt.  

Es hat sich aber auch gezeigt, dass entsprechende Einspareffekte auch bei weniger aufwendigen energetischen 

Sanierungsmaßnahmen erreicht werden können. Das BEG unterstützt diese Effekte durch die Förderung von Ein-

zelmaßnahmen (Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen) wie z.B. Erneuerung der Außentür 

oder Fenster, Wärmedämmung von Wänden bzw. Decken und / oder der Optimierung von bestehenden Hei-

zungsanlangen. So kann der energetische Zustand eines Gebäudes auch mit geringem Aufwand deutlich verbes-

sert werden und attraktiv sein.  

Das BEG fördert die Nutzung erneuerbarer Energien zum Heizen mit bis zu 35 %. Gashybridheizungen werden zu 

30 % gefördert, wenn die Solarthermieanlage 25 % der Heizlast deckt. 

Wenn eine bestehende Ölheizung ersetzt wird werden 10 % zusätzliche Förderung gewährt. 

Bei der Umsetzung des Modernisierungspakets 2 werden die Anforderungen des GEG erfüllt. Es wurde zusätzlich 

darauf ausgelegt, dass die Bauteilanforderungen nach Bundesförderung für effiziente Gebäude - Wohngebäude) 

erfüllt werden und das Effizienzhaus 100 erreicht wird. Welcher Effizienzhaus-Standard erreicht wird, muss im 

Rahmen einer konkreten Einzelberatung festgestellt werden. Die Kosten für eine konkrete Energieberatung zu 

50 % von der BEG ebenfalls gefördert. Förderungen durch regionale oder lokale Programme sollten auf ihre An-

wendbarkeit geprüft werden Die dargestellten Kosten leiten sich aus Beispielobjekten ab, für die die konkreten 

Flächen im Rahmen der Fragebogenerhebung ermittelt wurden. Die zu Grunde gelegten Kostenfunktionen sind 

aus dem Forschungsbericht des Instituts Wohnen und Umwelt (IWU 2015) entnommen. 

Bei den ausgewiesenen „energiebedingten Mehrkosten“ handelt es sich um Mindestangaben unter der Voraus-

setzung, dass eine energetische Sanierung optimal mit ohnehin erforderlichen Maßnahmen zur Bauunterhaltung 

gekoppelt wird (wie oben erläutert). 

Für die weitere Bearbeitung des Quartierskonzepts in Nassau wurden drei Beispielgebäude als Modellgebäude 

ausgewählt, die jeweils unterschiedlichen Baualtersklassen zugeordnet sind und einer der im Quartier vorgefun-

denen Typologie entsprechen.  

Die drei Baualtersklassen wurden wie folgt ausgewählt (vgl. zu Tabelle 21) 
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 Die Gebäudealtersklasse bis 1919 wurde als Altersklasse für ein Beispielgebäude nicht ausgewählt, da die 

Konstruktion und die verwendeten Materialien nicht standardisiert betrachtet werden können. In dieser 

Baualtersklasse sind Fachwerkhäuser, Kalksandsteinhäuser oder Mischformen stark vertreten. Auch die 

Anwendung der jeweiligen Modernisierungspakete kann nicht standardisiert erfolgen, da auf Grund der 

gestalterischen Merkmale oder der Bauphysik meistens keine Außendämmung empfohlen werden kann 

und eine Einzelbetrachtung häufig erforderlich ist. 

 Die Gebäudealtersklasse von 1919 bis 1948 stellt knapp 32 % der Gebäude im Quartier in Nassau.  

 Die Gebäude von 1949 bis 1968 stellen ca. 41 % der Gebäude in Nassau und sind somit die größte Baual-

tersklasse mit vorwiegenden Gebäudebestand. 

 Die Gebäudealtersklasse von 1969 bis 1984 stellt ca. 14 % der Gebäude in Nassau. Diese Gebäude sind 

besonders interessant, da jetzt ohnehin Sanierungs- Modernisierungsarbeiten erforderlich werden. 

 Gebäudealtersklassen nach 1984 haben durch die Wärmeschutzverordnungen und die Lebensdauer der 

unterschiedlichen Bauteile nicht so große Energieeinspareffekte oder erwartbare Umsetzungschancen.  

So wurden in der Auswahl der Modellbetrachtungen drei Gebäudetypen aus den Baualtersklassen 1919 – 1948, 

1949 – 1968 und 1969 - 1984 näher betrachtet das sind 87 % der Gebäude im Quartier in Nassau. Die erzielbaren 

Einspareffekte basieren auf den beschriebenen Modernisierungspaketen, die mit der Umsetzung verbundenen 

Kosten und ihre Wirtschaftlichkeit werden im Folgenden erläutert.  

Beispielhaus Baualtersklasse 1919 bis 1948 

In Abbildung 52 ist das Beispiel eines (energetisch) unsanierten Einfamilienhauses in der Baualtersklasse 1919-

1948 dargestellt. Hier zeigt sich, dass der mit Abstand größte Anteil der Wärmeverluste über die Außenwand er-

folgt (rund 37 % der Verluste). Fußboden und Fenster machen etwa 11 % bzw. 14 % der Wärmeverluste aus, der 

des Daches liegt bei knapp 33 %. 

 

Abbildung 52: Beispielgebäude Baualtersklasse 1919 bis 1948 
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Mit einer Umsetzung des Modernisierungspakets 1 könnte der Endenergieverbrauch eines solchen Gebäudes um 

ca. 32 % gesenkt werden. Bei der umfangreichen Sanierung gemäß „zukunftsweisendem“ Modernisierungspa-

ket 2 wäre eine Reduktion um bis zu 56 % möglich. 

Das ausgewählte Beispielgebäude besitzt im Ist-Zustand eine Ölheizung mit Konstanttemperatur-Kessel, bei bei-

den Modernisierungspaketen erfolgt eine Umstellung auf eine Pellet-Heizung mit solarthermischer Anlage zur 

Warmwassererzeugung. Damit sind auch die hohen Einsparungen von 89 % bzw. 93 % des Primärenergiebedarfs 

durch die Nutzung von Holzpellets/Solarenergie zu erklären.  

Auffällig ist die deutliche Diskrepanz zwischen der Einsparung beim Endenergiebedarf und beim Endenergiever-

brauch. Neben den allgemeinen Gründen (s.o.) kommt hier insbesondere die Umstellung des Energieträgers bei 

der Heizung von Öl zu Pellet als Brennstoff zum Tragen. Bezogen auf die Wirkungsgrade sind Pellet-Heizungen 

ungünstiger als Öl- oder Gasheizungen. Für die gleiche Menge Nutzenergie muss also eine größere Brennstoff-

menge eingesetzt werden. Dieser Mehrverbrauch wird aber aus Sicht des Klimaschutzes durch den günstigen Pri-

märenergiefaktor (und damit deutlich geringere CO2-Emissionen) wieder ausgeglichen. 

Kosten und Einsparungen Modernisierungspaket 1 und 2 im Vergleich 

Um die beiden Modernisierungspakete hinsichtlich Investitionen und Energie- und Kosteneinsparung zu verglei-

chen, werden in den folgenden Tabellen die wesentlichen Kenngrößen gegenübergestellt. 

Dazu werden jeweils für die beiden Modernisierungspakete 1 und 2 die Senkung des Energiebedarfs bzw. Ver-

brauchs für Heizung und Warmwasser, die Vollkosten und energiebedingten Mehrkosten (jeweils nach Abzug der 

Fördermittel), die erreichbaren Einsparungen von Energie und Heizkosten nach einem Jahr sowie eine Abschät-

zung zur Kostendeckung aufgeführt.  
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Für das Beispielgebäude EFH von 1919-1948 ist die vergleichende Übersicht Tabelle 23 zu entnehmen. 

Tabelle 23 Übersicht der Kosten und Einsparungen des Beispielgebäudes EFH 1919-1948 

 Modernisierungspaket 1 Modernisierungspaket 2 

Energiebedarf-/Verbrauch für 
Heizung und Warmwasser 

  

Primärenergiebedarf -88 % -93 % 

Endenergieverbrauch -32 % -56 % 

Modernisierungskosten nach Ab-
zug der Förderung 

  

Vollkosten 31.075 Euro 48.300 Euro 

Davon energiebedingte Mehrkos-
ten 

5.275 Euro 11. 300 Euro 

Einsparung Energie/Kosten im 1. 
Jahr nach Sanierung 

  

Heizenergie 10.200 kWh 17.700 kWh 

Heizkosten 1.210 Euro 1.550 Euro 

Kostendeckung  

(statische Amortisation) 

  

nach x Jahren  
(bei 2,5 % Preissteigerung) 

5 7 

 

nach x Jahren  
(bei 0% Preissteigerung) 

5 8 

mehr als kostendeckend  mehr als kostendeckend  

Bei diesem Beispiel können schon mit einfachen Maßnahmen (Modernisierungspaket 1) und relativ geringen 

energiebedingten Mehrkosten von 5.275 Euro pro Jahr etwa 10.000 kWh Heizenergie eingespart werden. Bei ak-

tuellen Energiepreisen und keiner unterstellten Preissteigerung ergibt sich hier eine Kostendeckung nach 5 Jah-

ren. Die energiebedingen Mehrkosten bei der Sanierung nach Modernisierungspaket 1 können als eine effektive 

und kostendeckende energetische Sanierung gesehen werden.  

Beim Modernisierungspaket 2 sind die Einspareffekte zwar deutlich höher, allerdings steigen auch die Kosten zur 

Umsetzung des Modernisierungspakets 2 deutlich. Darüber hinaus verlängern die umgesetzten Maßnahmen die 

Lebensdauer einzelner Bauteile, wie z.B. der Vollwärmeschutz mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren (BBSR, 

2018). Die Heizungsanlagen (Erzeuger) haben eine Nutzungsdauer von 15 bis 20 Jahren (VDI 2067). Die Kosten 

für Modernisierungspaket 2 decken sich nach 8 Jahren und sind somit wirtschaftlich. 



 

 DSK / Seite 92 

Energetisches Quartierskonzept / Nassau Kernstadt 

Kosten und Einsparungen nach „zukunftsweisendem“ Modernisierungspaket 2 

In Tabelle 23  sind exemplarisch die Kosten einer Sanierung unter Einbeziehung von Fördermitteln nach dem För-

derprogramm der BEG Effizienzhaus 100 nach zukunftsweisendem Modernisierungspaket 2, sowie die damit er-

zielbaren Energieeinsparungen für die o. g. Fallbeispiele dargestellt.  

Der Ermittlung der Kosten der einzelnen Bauteile wurden die Flächen von Außenwand, Dach, Fenstern und der 

Kellerdecke zugrunde gelegt. Die Kosten für die Anlagengröße werden aufgrund der Wohnfläche ermittelt (ange-

lehnt an IWU 2015). 

Die energiebedingten Mehrkosten (nach Abzug der Förderung) betragen für das Beispielgebäude von 1919-1948 

etwa 23 % der gesamten Sanierungskosten (Vollkosten nach Abzug der Förderung). Die Wärmeverluste an den 

jeweiligen Bauteilen werden durch die Modernisierungsmaßnahmen erheblich gesenkt. Durch die Dämmung der 

Außenwand und der Kellerdecke können dort 89 % bzw. 79 % der Wärmeverluste reduziert werden. Die starke 

Dämmung der obersten Geschossdecke reduziert Wärmeverluste um rund 94 %, die neuen Fenster nach Stand 

der Technik (UW-Wert: 0,95 W/m²*K oder besser) immerhin um 67 %.  

Durch die Modernisierungsmaßnahmen des Paketes 2 kann der Heizwärmebedarf des Gebäudes von 1919-1948 

insgesamt um rund 73 % reduziert werden. Dadurch können im 1. Jahr nach Sanierung 17.700 kWh Heizenergie 

und somit insgesamt Kosteneinsparungen von 1.550 Euro erreicht werden. 

Die Einsparpotenziale und Kosten nach Sanierung mit Modernisierungspaket 2 eines Beispielgebäudes in der 

Baualtersklasse 1919 bis 1949 sind in Abbildung 53: Schematische Darstellung Beispielgebäude 1919 - 

1948 dargestellt.  

 
Abbildung 53: Schematische Darstellung Beispielgebäude 1919 - 1948 
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Beispielhaus Baualtersklasse Jahr 1949-1968 

In Abbildung 54 ist das Beispiel eines (energetisch) unsanierten Einfamilienhauses mit Baujahr von 1949 bis 1968 

dargestellt. Auch hier erfolgt der mit Abstand größte Anteil der Wärmeverluste über die Außenwände (rund 55 % 

der Verluste). Das Dach macht etwa 22 % der Wärmeverluste aus, der Fußboden und die Fenster jeweils rund 

11 %.  

 
Abbildung 54: Beispielgebäude Baujahr 1949-1968 

Durch die Teilsanierung entsprechend des Modernisierungspakets 1 könnte der Endenergieverbrauch eines sol-

chen Gebäudes um ca. 32 % gesenkt werden. Bei der umfangreichen Sanierung gemäß „zukunftsweisendem“ 

Modernisierungspaket 2 wäre eine Reduktion um bis zu 58 % möglich. 

Das in dargestellte Beispielgebäude ist Ist-Zustand mit einer Konstanttemperatur-Gasheizung und Elektro-Durch-

lauferhitzer für die Warmwasserbereitung ausgestattet. Bei der Umstellung auf effizientere Gas-Brennwerttech-

nik (inkl. Solarthermie für Warmwasser) wird die Warmwasseraufbereitung umgerüstet als zentrale Aufbereitung 

an den zentralen Kessel angeschlossen (Modernisierungspaket 2). Gegenüber dem ersten Beispielgebäude (Bau-

jahr 1919-1948, Ölheizung) fällt die Reduktion des Primärenergiebedarfs geringer aus, weil hier nur im Warm-

wasserbereich eine Verringerung des Primärenergiefaktors durch einen Energieträgerwechsel umgesetzt wurde. 

Die Heizenergie wird ohne Änderung durch Erdgas bereitgestellt, sodass hier keine Veränderung des Primärener-

giefaktors vorliegt. In Modernisierungspaket 2 dagegen erfolgt eine Sanierung aller Bauteile, wodurch auch an 

allen Bauteilen die Wärmeverluste und die Energiebedarfe / -verbräuche deutlich reduziert werden können. 
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Kosten und Einsparungen Modernisierungspaket 1 und 2 im Vergleich 

Um die beiden Modernisierungspakete hinsichtlich Investitionen und Energie- und Kosteneinsparung zu verglei-

chen, werden in den folgenden Tabellen die wesentlichen Kenngrößen gegenübergestellt. 

Die Ergebnisse für das Gebäude der Baualtersklasse 1949 bis 1968 sind in Tabelle 24 dargestellt. 

 

Tabelle 24: Übersicht der Kosten und Einsparungen des Beispielgebäudes EFH 1949-1968 

 Modernisierungspaket 1 Modernisierungspaket 2 

Energiebedarf-/Verbrauch für Hei-
zung und Warmwasser 

  

Primärenergiebedarf -40 % -71 % 

Endenergieverbrauch -31 % -58 % 

Modernisierungskosten   

Vollkosten 43.270 Euro 88.500 Euro 

Davon energiebedingte Mehrkos-
ten 

5.770 Euro 14.470 Euro 

Einsparung Energie/Kosten im 1. 
Jahr nach Sanierung 

  

Heizenergie 10.600 kWh 20.200 kWh 

Heizkosten 680 Euro 1.300 Euro 

Kostendeckung  

(statische Amortisation) 

  

nach x Jahren  
(bei 2,5 % Preissteigerung) 

8 10 

nach x Jahren  
(bei 0 % Preissteigerung) 

9 11 

kostendeckend  kostendeckend  

In diesem Beispiel entstehen im Modernisierungspaket 1 für die Umstellung von dezentraler Warmwasserberei-

tung zur zentraler Warmwasserbereitung zusätzliche Kosten, die sich auch in den energiebedingten Mehrkosten 

wiederfinden. Die Umstellung von einem dezentralen System zu einem zentralem heizungsintegrierten System 

fällt unter die förderfähigen Kosten. Das Modernisierungspaket 1 amortisiert sich in diesem Beispiel erst nach 9 

Jahren (ohne Preissteigerung). Da das Paket aber in erheblichem Umfang „langlebige“ Maßnahmen beinhaltet, 

wird auch das Modernisierungspaket 1 als kostendeckend eingeschätzt.  

Die Sanierung des Gebäudes nach Modernisierungspaket 1 führt bereits zu einer Senkung des Primärenergiebe-

darfs um 40 % und des Endenergieverbrauch um 31 %.  

Beim Modernisierungspaket 2 sind die Einspareffekte zwar deutlich größer, allerdings steigen auch die Kosten 

(s.o.). Darüber hinaus verlängern die umgesetzten Maßnahmen die Lebensdauer einzelner Bauteile, wie z.B. der 

Vollwärmeschutz mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren (BBSR, 2018). Das Modernisierungspaket 2 wird als kos-

tendeckend betrachtet. Eine Förderung nach BEG Effizienzhaus 100 wurde berücksichtigt. 
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Kosten und Einsparungen nach „zukunftsweisendem“ Modernisierungspaket 2 

In den folgenden Abbildungen sind exemplarisch die Kosten einer Sanierung nach zukunftsweisendem Moderni-

sierungspaket 2 sowie die erzielbaren Energie- und Kosteneinsparungen (unter Einbezug von Fördermitteln nach 

dem Förderprogramm der BEG WG Effizienzhaus 100 für die o. g. Fallbeispiele dargestellt. Der Ermittlung der 

Kosten der einzelnen Bauteile wurden die Flächen von Außenwand, Dach, Fenstern und der Kellerdecke zu-

grunde gelegt. Die Kosten für die Anlagengröße werden aufgrund der Wohnfläche ermittelt (angelehnt an IWU 

2015). 

 
Abbildung 55: Schematische Darstellung Beispielhaus 1949-1968 

Die energiebedingten Mehrkosten (nach Abzug der Förderung) einer umfassenden Sanierung im Modernisie-

rungspaket 2 betragen 26 % der Vollkosten (nach Abzug der Förderung). Die größte Reduktion von Wärmeverlus-

ten resultiert in diesem Beispiel durch die Dämmung des Daches, so dass 89 % der Verluste reduziert werden. Die 

Dämmung der Außenwand reduziert den Wärmeverlust am Bauteil um 86 %. Durch die Dämmung der Kellerde-

cke können 82 % und durch den Austausch der Fenster 77 % der Wärmeverluste vermieden werden.  

Der Heizwärmebedarf des EFH sinkt so um mehr als 2/3 und es können im 1. Jahr nach Sanierung 20.200 kWh 

Energie eingespart werden. Das entspricht bei aktuellen Energiepreisen etwa 1.300 Euro im Jahr. 

Beispielhaus Baualtersklasse 1969-1983 

In Abbildung 56 ist das Beispiel eines (energetisch) unsanierten Einfamilienhauses mit Baujahr von 1969 bis 1983 

dargestellt. Hier zeigt sich, dass der Wärmeverlust über die Außenwand den größten Anteil ausmacht (knapp 

30 % der Verluste). Der Fußboden und die Fenster machen jeweils etwa 20 % des Wärmeverlustes aus, das Dach 

etwa 25 %.  

Aus der Abbildung wird auch deutlich, dass die Wärmeverluste der Außenwand deutlich geringer sind, als die der 

beiden älteren Beispielgebäude (s.o.).  
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Abbildung 56 Beispielgebäude Baujahr 1969-1983 

Durch die Teilsanierung entsprechend des Modernisierungspakets 1 könnte der Endenergieverbrauch eines sol-

chen Gebäudes um ca. 35 % gesenkt werden. Trotz der bereits günstigeren Bauweise kann bei der umfangrei-

chen Sanierung gemäß „zukunftsweisendem“ Modernisierungspaket 2 noch eine Reduktion des Endenergiever-

brauchs um bis zu 51 % erreicht werden. 

Kosten und Einsparungen Modernisierungspaket 1 und 2 im Vergleich 
Tabelle 25: Übersicht der Kosten und Einsparungen des Beispielgebäudes EFH 1969-1983 

 Modernisierungspaket 1 Modernisierungspaket 2 

Energiebedarf-/Verbrauch für Hei-
zung und Warmwasser 

  

Primärenergiebedarf -88 % -91 % 

Endenergieverbrauch -35 % -51 % 

Modernisierungskosten   

Vollkosten 53.975 Euro 74.700 Euro 

Davon energiebedingte Mehrkosten 10.975 Euro 17.800 Euro 

Einsparung Energie/Kosten im 1. 
Jahr nach Sanierung 

  

Heizenergie 12.600 kWh 18.100 kWh 

Heizkosten 1.420 Euro 1.660Euro 

Kostendeckung  

(statische Amortisation 

  

nach x Jahren  
(bei 2,5 % Preissteigerung) 

8 10 

nach x Jahren  
(bei 0 % Preissteigerung) 

8 11 

kostendeckend  kostendeckend  
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Die Modellgebäudebetrachtung zeigt, dass bei Gebäuden dieser Altersklasse schon durch geringe Modernisie-

rungsmaßnahmen 35 % Endenergie eingespart werden können. Das entspricht rund 12.600 kWh Heizenergie pro 

Jahr. Das Modernisierungspaket 1 amortisiert sich nach 8 Jahren. Da in diesem Zeitraum weder die Anlagentech-

nik noch Bauteile ihre technische Lebensdauer erreichen, ist das Modernisierungspaket 1 wirtschaftlich. 

Die Einsparungen nach Modernisierungspaket 2 betragen rund 18.100 kWh. Das entspricht rund 51 % des End-

energieverbrauchs, diese können nur durch höhere Investitionskosten erreicht werden (s.o.). Hier ergibt sich die 

Kostendeckung erst nach 35 Jahren. Auch beim Modernisierungspaket 2 wird die technische Lebensdauer der 

Heizungsanlage (Erzeuger) nicht erreicht. Hier besteht auch kein Anlass für einen Austausch der gedämmten Bau-

teile, sodass das Paket als knapp wirtschaftlich betrachtet werden kann. 

Kosten und Einsparungen nach „zukunftsweisendem“ Modernisierungspaket 2 

In der folgenden Abbildung sind exemplarisch die Kosten einer Sanierung nach zukunftsweisendem Modernisie-

rungspaket 2 sowie die erzielbaren Energie- und Kosteneinsparungen (unter Einbezug von Fördermitteln nach 

dem Förderprogramm der BEG Effizienzhaus 100 für die o. g. Fallbeispiele dargestellt. Der Ermittlung der Kosten 

der einzelnen Bauteile wurden die Flächen von Außenwand, Dach, Fenstern und der Kellerdecke zugrunde ge-

legt. Die Kosten für die Anlagengröße werden aufgrund der Wohnfläche ermittelt (angelehnt an IWU 2015). 

Die Einsparpotenziale und Kosten des beispielhaft betrachteten EFH mit Baujahr 1969 bis 1983 sind in folgender 

Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 57: Schematische Darstellung Beispielhaus 1969-1984 

Die Vollkosten (nach Abzug der Förderung) der Sanierung nach Modernisierungspaket 2 betragen für diese Bau-

altersklasse weniger als 75.000 Euro, wobei der Anteil der energiebedingte Mehrkosten (nach Abzug der Förde-

rung) davon ca. 18.000 Euro ausmachen, demnach rund 24 % der gesamten Kosten betragen. 

Die prozentualen Reduktionen der Wärmeverluste an den Bauteilen fallen bei dem oben dargestellten Beispiel-

gebäude im Vergleich zu den der Baualtersklassen 1981-1948 und 1949-1968 Gebäuden etwas geringer aus. 

Trotzdem ist mit Abstand der größte Effekt einer Sanierungsmaßnahme auch hier im Bereich der Dämmung des 

Daches zu erreichen (84 %). Durch die Dämmung der Außenwand werden rund 83 % der Verluste eingespart. 
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Durch den Austausch der Fenster von zweifach Verglasung hin zu dreifach Verglasung können rund 69 % der 

Wärmeverluste vermieden werden. Die Dämmung Kellerdecke führt bei diesem Beispielgebäude zu einer Reduk-

tion von etwa 77% der Verluste.  

Insgesamt führt die Modernisierung nach Modernisierungspaket 2 zu einer Verminderung des Heizwärmebedarfs 

des Gebäudes um 62 %. So können immer noch etwa 18.100 kWh Energie und rund 1.660 Euro im 1. Jahr nach 

Sanierung eingespart werden. 

Zusammenfassung 

Die drei Beispielgebäude verdeutlichen, dass selbst mit kleineren Maßnahmen nach Modernisierungspaket 1 

deutliche Energieeinsparungen zu erreichen sind. Je nach Ist-Zustand des Gebäudes und vorhandenem Heizsys-

tem kann der Endenergieverbrauch durch einfache Modernisierungen wie neue Fenster, Dämmung von Dach 

und Keller, sowie von Brennwerttechnik und Solarthermie (für Warmwasserzwecke) um mehr als 32 % gesenkt 

werden. Markant ist darüber hinaus die Minderung des Primärenergiebedarfs um nahezu 90% durch eine Um-

stellung von Öl auf eine Pellet-Solar-Heizung (und umfassende energetische Sanierung der Gebäudehülle). 

Bei einer umfassenden Sanierung der Gebäudehülle nach Modernisierungspaket 2 sind deutlich höhere Einspa-

rungen von ca. 40 % bis 50% zu erreichen.  

Auch aus der Perspektive der zu erwartenden Kosten und Wirtschaftlichkeit konnte für die drei Beispielgebäude 

unterschiedlicher Altersklassen deutlich gemacht werden, dass auch eine Teilsanierung nach Modernisierungspa-

ket 1 mit einfachen und vergleichsweise kostengünstigen Sanierungsmaßnahmen, im Zuge sowieso notweniger 

Modernisierung, zu deutlichen Energie- und Kosten-Einsparungen führt. Selbst bei aktuell niedrigen Öl- und Gas-

preisen sind diese Maßnahmen nicht nur energetisch effektiv, sondern auch meist kostendeckend. 

Bei einer umfassenden Sanierung (Modernisierungspaket 2) sind deutlich höhere Einsparungen aber auch (teil-

weise überproportional) höhere Kosten zu erwarten. Das hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass die 

Maßnahmen die Lebensdauer von Bauteilen und Anlagen zum Teil deutlich verlängern im Vergleich zu den Maß-

nahmen nach Modernisierungspaket 1 (s.o.). Trotz der vergleichsweise hohen Kosten sind diese Maßnahmen 

auch dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn die energetische Sanierung mit sowieso anstehenden Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen kombiniert wird und wenn die vorhandenen Fördermöglichkeiten genutzt werden. 

Wie in den drei dargestellten Beispielen gut zu erkennen ist, kann vor allem durch die Dämmung der Außenwand 

eine enorme Reduktion der Wärmeverluste erreicht werden (etwa 83 - 89 %). Da der Anteil des Wärmeverlustes 

der Außenwand von den drei Bauteilen den mit Abstand größten Anteil ausmacht (rund 40 - 60 %), sind diese 

Sanierungsmaßnahmen effektiv (vgl.Tabelle 21) aber auch kostenintensiv. Die energiebedingten Mehrkosten bei 

der Sanierung bewegen sich bei allen Beispielgebäuden bei etwa 30 % der Vollkosten.  

Für die Durchführung der Maßnahmen können Förderungen (BEG) in Anspruch genommen werden. Die Förder-

mittel sind jeweils in die Modellrechnungen einbezogen.  

Nicht-Wohngebäude 

Wie bei den Gebäuden mit Wohn- oder Mischnutzung gehören auch bei den Nicht-Wohngebäuden Wärmean-

wendungen zu den Anwendungen mit den höchsten Energieverbräuchen. Hier spielt die Raumwärme eine noch 
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stärkere Rolle als bei Wohngebäuden, da in der Regel weniger Warmwasser benötigt wird. Bei Nicht-Wohnge-

bäuden wird angenommen, dass grundsätzlich dieselben Einsparpotenziale im Bereich Raumwärme bestehen, 

wie bei den Wohngebäuden. 

Im Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleistungen spielen die Wärmeanwendungen im Quartier Nassau eine un-

tergeordnete Rolle. Dabei wird unterstellt, dass bei sowohl bei Handwerk, Produktion oder Verkauf weniger 

Wärme benötigt wird. Durch die geringen Werte lassen sich keine großen Einsparungen ableiten.  

Das Gast- und Hoteleriegewerbe werden gesondert betrachtet. Aufgrund der höheren Wärmeverbräuche wer-

den hier ähnliche Einsparquoten wie bei Wohngebäuden angesetzt. 

7.2.4. Hochrechnung auf das Gesamtquartier 

In der Abbildung 58 sind die maximalen Einsparpotenziale im Quartier in Nassau bei Sanierung aller Gebäude mit 

Wohn- und Mischnutzung nach Sanierung im Modernisierungspaket 1 und 2 dargestellt (vgl. Abbildung 54 und 

Abbildung 56). Bei Nicht-Wohngebäuden mit öffentlicher Nutzung werden ähnliche Reduzierungen angenom-

men. Bei Gebäuden mit einer Nutzung im Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) wurde keine Re-

duzierung unterstellt. Die Grafik zeigt den aktuellen Wärmeverbrauch im Quartier, verglichen mit dem (theoreti-

schen) erzielbaren Verbrauch bei Sanierung aller Gebäude (außer GHD). Das Einsparpotenzial liegt in der Größen-

ordnung von etwa 19 Prozent (Modernisierungspaket 1) bis 42 Prozent (Modernisierungspaket 2). Dies ent-

spricht einem klimabereinigten absoluten Verbrauch im Wärmesektor von aktuell 14.600 MWh/a mit einer Redu-

zierung auf rund 11.900 MWh/a bei Modernisierungspaket 1 bzw. auf etwa 8.500 MWh/a bei Modernisierungs-

paket 2. 

 
Abbildung 58: Technisches Einsparpotenzial im Bereich Wärme im Quartier Nassau bei Modernisierungspaket 1 und 2 des Ge-
bäudebestandes im Sektor Haushalt (Wohnen und Mischnutzung) und öffentliche Nutzung 
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Bei der Potenzialanalyse ist zu berücksichtigen, dass voraussichtlich nicht alle technisch machbaren Maßnahmen 

in der Praxis umgesetzt werden.  

Dies hat unterschiedliche Gründe, u.a. spielt auch der demografische Wandel eine Rolle.  

 

 Viele Gebäudeeigentümer gehören zur Altersgruppe über 65 und scheuen Investitionen, insbesondere 

dann, wenn keine Nachkommen das Gebäude langfristig nutzen.  

 Einige Gebäudeeigentümer verfügen trotz Förderung nicht über die wirtschaftlichen Vorrausetzungen. 

 Aspekte der Denkmalpflege oder Schutz der ortscharakteristischen Merkmale der Gebäude verhindern 

eine vollständige Umsetzung. 

Umso wichtiger sind die Maßnahmen aus Modernisierungspaket 1, so dass verstärkt auch kleinere Maßnahmen 

im Fokus der Umsetzung liegen. In Kapitel 7.2.1 wurde aufgezeigt, dass auch gerade kleinere Maßnahmen (wie 

z.B. die Dämmung der Kellerdecke oder der obersten Geschossdecke) in der Summe hohes Potential haben und 

zu deutlichen Effekten bei Energieeinsparungen führen. 

7.3. Effizienz- und Einsparpotenziale Strom 

Die Umwandlungsverluste von Primär- zu Endenergie machen auf absehbare Zeit Maßnahmen zur Einsparung 

von Strom besonders wirkungsvoll bei der Reduktion des THG-Ausstoßes. In Deutschland gilt derzeit der Primär-

energiefaktor 1,8 für den nicht erneuerbaren Anteil des elektrischen Stroms (GEG 2021 – Anlage 4). 

Steigende Energie- und insbesondere Strompreise der letzten Jahre, sowie regulatorische Rahmensetzungen ha-

ben zu einer innovativen Weiterentwicklung von Stromspartechnologien geführt. Darüber hinaus ist das Be-

wusstsein der Verbraucher gestiegen. Insbesondere in der Privatwirtschaft werden die Kosten für Energie immer 

mehr als wichtiger wirtschaftlicher Faktor wahrgenommen. Dadurch sind erhebliche Potenziale zur Stromeinspa-

rung entstanden und teilweise auch bereits genutzt worden. Wesentliche Möglichkeiten zur Stromeinsparung 

sind: 

 effizienterer Einsatz von Strom, 

 Ersatz (Substitution) von Strom durch andere Energieträger mit geringerer oder ohne (fossile) Pri-

märenergienutzung, 

 Änderungen des Nutzerverhaltens. 

Zu beachten ist, dass den Einsparpotenzialen beim Stromverbrauch eine wachsende Anzahl und Intensität von 

Anwendungen gegenübersteht. So steigt beispielsweise seit Jahren die Anzahl 

 von elektrischen Geräten im Haushaltsbereich,  

 von elektrisch betriebenen Wärmepumpen zur Wärmeversorgung von Gebäuden.  

Diese Entwicklungen führen dazu, dass Einsparpotentiale zum Teil durch ein Mehr an Anwendungen bzw. Gerä-

ten aufgewogen werden. Das spiegelt sich in der Entwicklung des bundesweiten Stromverbrauchs wieder - trotz 

aller Effizienz und Einsparentwicklungen ist der Stromverbrauch in Deutschland von 1990 bis 2018 um ca. 12 Pro-

zent gestiegen (AGEB 2019).  
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Im Haushaltsbereich bestehen an vielen Stellen Einsparpotenziale durch die Nutzung effizienterer Elektrogeräte. 

InTabelle 26 sind die Annahmen für die technisch-wirtschaftlichen Einsparpotenziale beim Stromverbrauch priva-

ter Haushalte, bezogen auf die jeweiligen Einsatzzwecke, dargestellt. Zusätzlich zum Einsparpotenzial bei den 

einzelnen Anwendungsbereichen wird das Einsparpotenzial durch Verhaltensänderung insgesamt abgeschätzt. 

Die Werte basieren auf Literaturangaben und eigenen Annahmen (u.a. EA NRW, 2010; ÖEA, 2012; dena, 2013). 

Tabelle 26: Technisch-wirtschaftliches Einsparpotenzial Strom private Haushalte 

Anwendungsbereich 
Annahmen zum Einsparpotenzial bezogen auf den 
jeweiligen Anwendungsbereich in Prozent 

Warmwasser 10 

Prozesswärme (Kochen, Backen, Waschen) 10 

Klimatisierung  30 

Prozesskälte (Kühlen, Gefrieren) 30 

mechanische Energie (z.B. Staubsauger) 30 

Bürogeräte und Unterhaltungselektronik 15 

Beleuchtung 50 

Einsparpotenzial durch Verhaltensänderung (bezogen 
auf Gesamtstromverbrauch) 

10 

Nachfolgend werden die Einsparpotenziale beschrieben. 

Im Bereich der Beleuchtung ergeben sich durch neue Lampen und Leuchtmittel z.T. erhebliche Effizienzsteigerun-

gen. Nicht zuletzt aufgrund des EU-weiten „Glühbirnenverbots“ kommen neben den klassischen Energiesparlam-

pen immer häufiger LED-Leuchtmittel zum Einsatz. Diese sind energieeffizient und bringen auch in der Anwen-

dung Vorteile. Sie benötigen keine Aufwärmzeit, sind sehr langlebig und beinhalten kein Quecksilber, welches in 

klassischen Energiesparlampen enthalten ist. Neben dem Tausch der Leuchtmittel bieten auch intelligente Steue-

rungssysteme Möglichkeiten der Stromeinsparung bei Beleuchtungsanwendungen. Insgesamt entfallen auf die 

Beleuchtung in privaten Haushalten nur etwa 8 Prozent des gesamten Stromverbrauchs (AGEB 2019b). Für das 

Quartier in Nassau ergibt sich bei der oben genannten Einsparung von 50 Prozent ein absolutes Einsparpotenzial 

in Höhe von 130.000 kWh Strom pro Jahr im Bereich Beleuchtung. 

Bei Kühl- und Gefrierschränken, die mit elektrisch betriebenen Kompressoren Kälte „erzeugen“, lassen sich bei 

gleicher Nutzleistung durch technische Verbesserungen, die sich in wenigen Jahren amortisieren, wirtschaftliche 

Einsparungen von durchschnittlich etwa 20 bis 30 Prozent erreichen (dena, 2013). Dabei wird der Austausch von 

Altgeräten gegen ein neues Gerät mit hoher Effizienz, aber mit gleichem Fassungsvermögen angenommen. Für 

das Quartier in Nassau ergibt sich bei der oben genannten Einsparung von durchschnittlich etwa 30 Prozent ein 

absolutes Einsparpotenzial in Höhe von etwa 217.000 kWh Strom pro Jahr im Bereich Prozesskälte (Kühlen und 

Gefrieren).  

Auch im Bereich der Bürogeräte und (Unterhaltungs-)Elektronik bestehen erhebliche Potenziale durch Nutzung 

effizienterer Geräte. Es sind Einsparungen von 30 Prozent bis zu 50 Prozent durch eine geeignete Auswahl von 

Geräten möglich (siehe z.B. dena, 2013 oder ÖEA, 2012). Allerdings ist davon auszugehen, dass durch weiter stei-

gende Ausstattungsraten mit elektrischen Geräten im Haushaltsbereich das Einsparpotenzial zum größten Teil 

durch Mehrverbrauch wieder aufgewogen wird. So dass sich für das Quartier in Nassau bei der oben genannten 
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Einsparung von durchschnittlich etwa 15 Prozent ein absolutes Einsparpotenzial in Höhe von etwa 81.000 kWh 

Strom pro Jahr im Bereich Bürogeräte und Unterhaltungselektronik ergibt. 

Der Ersatz von Strom durch andere Energieträger bietet sich bei der Wärmeerzeugung für Prozesswärme und 

Warmwasser an, da hier andere Energieträger (z.B. Erdgas) bei einer Primärenergiebetrachtung aus Effizienz-

gründen in vielen Fällen vorzuziehen sind. Durch die zentrale Warmwasserbereitung mit einem Erdgas-Brenn-

wertkessel, statt durch die dezentrale Bereitstellung in einem Elektro-Wasserboiler, verändert sich der Primär-

energiefaktor von 1,8 (Strom) auf 1,1 (Erdgas).  

Bei der Betrachtung von Haushaltsgeräten die mechanische Energie benötigen (Staubsauger, Pumpen in Wasch- 

und Spülmaschine, etc.) können ebenfalls durch effizientere Geräte bis zu 30 Prozent Energie eingespart werden.  

Es wird angenommen, dass durch die „Hitzesommer“ 2018 und 2019 ein starker Anstieg des Energieverbrauchs 

durch einen häufigen Einsatz von Klimageräten stattgefunden hat. Dem gegenüber stehen heute jedoch Einspar-

möglichkeiten durch technische Weiterentwicklungen der jeweiligen Geräte. Mobile Kompakt-Raumklimageräte 

(RKG, Monoblock-Geräte) die während der Sommerzeit im Baumarkt gekauft wurden, haben gegenüber professi-

onellen Split-Geräten eine geringere Effizienz. Ein dauerhafter Hitzeschutz in den Wohnungen würde durch bauli-

chen Wärmeschutz ebenfalls gewährleistet sein.  

Eine besondere Rolle nehmen Einsparungsmöglichkeiten durch Verhaltensänderungen ein. Es lassen sich – oft 

ohne Komfortverzicht – Einsparungen erreichen, die in der Regel ohne bzw. mit geringen Kosten verbunden sind. 

Durch Verhaltensänderungen, wie das Ausschalten von Geräten mit Stand-By-Betrieb oder die gezielte Regelung 

von Klimaanlagen, können ohne Komfortverzicht bzw. Leistungseinschränkungen zwischen 5 und 15 Prozent des 

Stroms in allen Anwendungsbereichen eingespart werden (dena, 2013). In privaten Hauhalten entspricht alleine 

der Verbrauch durch Stand-By-Betrieb ca. 10 Prozent des Stromverbrauchs (dena, 2012), was im Quartier Nassau 

einem Stromverbrauch von etwa 325.000 kWh pro Jahr entspricht.  

Insgesamt können rund 934 MWh Strom eingespart werden, das entspricht knapp 29 % des Stroms der Haus-

halte. 

Wie bereits nach Tabelle 20 erläutert, stehen diesem Einsparpotenzial Gegentrends entgegen. Diese können teil-

weise berücksichtigt werden, zum Beispiel der Trend zur besseren Ausstattung der Haushalte mit u.a. Unterhal-

tungselektronik, andere Entwicklungen lassen sich schwer abschätzen. Der Energieverbrauch für die Klimatisie-

rung von Haushalten lässt sich nicht zuverlässig abschätzen, da dieser stark witterungsabhängig ist. 

Ein Aspekt im Bereich Strom, der hier nicht betrachtet wird, ist die Elektromobilität. Hier wird mit einem wach-

senden Stromverbrauch gerechnet. Das vorliegende Quartierskonzept konzentriert sich allerdings auf den Ener-

gieverbrauch im Gebäudesektor.  
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7.4. Potenziale zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien 

7.4.1. Solarthermie 

Solarthermische Anlagen werden überwiegend zur Warmwasserbereitung genutzt. Mit solchen Anlagen sind so-

lare Deckungsraten in der Bereitung von Warmwasser zwischen 50 Prozent und 65 Prozent möglich (SolarZent-

rum Hamburg). Heute kommen häufiger Systeme zum Einsatz, die gleichzeitig die Heizanlage für die Raumwär-

mebereitstellung unterstützen und solare Deckungsgrade von rund 20 Prozent bis 25 Prozent, bezogen auf den 

gesamten Endenergieverbrauch des Haushaltes, für Heizung und Warmwasser ermöglichen (vgl. BDH 2011).  

Zur Ermittlung der Flächenpotenziale für solarthermische Anlagen auf Wohngebäuden wurde eine Auswertung 

nach Gebäudetyp durchgeführt. Es wird dabei nicht davon ausgegangen, dass alle verfügbaren (Wohn)Dachflä-

chen genutzt werden. Die zur Verfügung stehenden Dachflächen wurden gebäudespezifisch betrachtet. So wurde 

eine Anlagengrößen zwischen 10 und 30 m² Kollektorfläche je nach Gebäudetyp (Ein-, Zwei-, Mehrfamilienhaus) 

festgelegt. Dann wurde ein Eignungsgrad für die jeweiligen Gebäudetypen zwischen 30 bis 50 Prozent festgelegt. 

Daraus ergibt sich für das Quartier in Nassau eine potenzielle Kollektorfläche von ca. 2.900 Quadratmetern.  

Der spezifische Ertrag einer solarthermischen Anlage hängt von mehreren Faktoren ab. Je größer der Pufferspei-

cher für Warmwasser ist, desto höher ist theoretisch der potenzielle solare Deckungsgrad, weil die Anlage dann 

mehr Wärme zwischenspeichern und bei Bedarf abgeben kann und im Sommer weniger oft abgeschaltet werden 

muss. Es gibt jedoch ein wirtschaftliches Optimum, ab dem es unwirtschaftlich wird, in einen größeren Speicher 

zu investieren. Auch Platzbeschränkungen können den Einsatz eines großen Pufferspeichers verhindern. Dane-

ben spielen die Auslegung und Einbindung der Anlage ins bestehende Heizungssystem und das Verbraucherver-

halten eine entscheidende Rolle. Alle diese Einflussfaktoren erschweren eine Bestimmung des tatsächlichen Er-

trags. Bei einem angenommenen Ertrag von 300 bis 350 kWh/m²*a (je nach Gebäudetyp, angelehnt an Solar-

Zentrum Hamburg) entspricht das Potenzial einer zur Verfügung stehenden Kollektorfläche von 2.900 Quadrat-

metern und einer Wärmemenge von etwa 966 MWh pro Jahr.  

7.4.2. Biomasse 

Bei der Wärmegewinnung aus Biomasse wurde für die festen Brennstoffe wie z.B. Holz oder Pellets im Quartiers-

konzept Nassau davon ausgegangen, dass z.B. Ölheizungen durch Holz(pellet)heizungen ersetzt werden. Es be-

steht keine regionale Beschränkung beim Einsatz von fester Biomasse, da sich Holz gut transportieren lässt. Das 

Potenzial aus (Wald)Holz bzw. die aktuellen Holzeinschlagszahlen zur regionalen Nutzung wurden in dieser Un-

tersuchung nicht mitberücksichtigt, da hierfür keine belastbaren Zahlen vorlagen. 

Feste Biomasse, wie beispielsweise Holzpellets, werden vielfach an anderer Stelle produziert und dann (über-) 

regional vertrieben. Dies ist schon heute bei der aktuellen Biomassenutzung der Fall und spielt auch bei der Po-

tenzialbetrachtung eine wichtige Rolle. 

So wird schon heute feste Biomasse, wie beispielsweise Holzpellets, im Quartier genutzt, die überregional produ-

ziert wird. Dieses Potenzial wird als sogenanntes „Nutzungspotenzial“ ebenfalls berücksichtigt. Es wurde unter-

stellt, dass Ölheizungen durch Holz(pellet)heizungen ersetzt werden (vgl. hierzu  Kapitel 7.2.1), Als technisches 

Potenzial aus Nutzungssicht (entspricht dem Status-Quo minus Einsparungen durch energetische Sanierung) 
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wurde angenommen, dass 100 Prozent der Heizölheizungen durch Holz(pellet)heizungen ersetzt wurden. Das 

entspricht einem Biomassenutzungs-Potenzial von ca. 599 MWh/a. 

7.4.3. Geothermie und Umweltwärme 

Zur Beurteilung der Potenziale aus Geothermie wurde die geothermische Standortbeurteilung des Landesamtes 

für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz ausgewertet. Hier wurde der Kartenviewer vom Landesamt für Geolo-

gie und Bergbau Rheinland-Pfalz8 für das Gebiet der Ortsgemeinde zugrunde gelegt.  

Die Auswertung der Karte (siehe Abbildung 59) hat ergeben, dass Teile des Quartiers in einem Gebiet liegen, in 

dem Erdwärmesonden von Standardauflagen ohne Einschränkung genehmigungsfähig sind. Das bedeutet, dass 

die Genehmigung von Wärmepumpen möglich zu meist ohne einen höheren Aufwand und Kosten verbunden ist.  

 
Abbildung 59: Quartiersbewertung „Erdwärmesonden bei Einhaltung von Standardauflagen ohne Einschränkungen in der 
Regel genehmigungsfähig“ 

 

Oberflächennahe Geothermie und sonstige Umweltwärme (über Wärmepumpen) ist nur dann energetisch und 

wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar, wenn ein Gebäude einen hohen energetischen Standard hat, über eine Zentral-

heizung verfügt und die Heizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen (Flächenheizung) betrieben werden kann. 

Theoretisch wäre ein Großteil der Gebäude auf eine Wärmeversorgung über Geothermie oder Umweltwärme 

                                                           
8https://mapclient.lgb-rlp.de/ 
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umrüstbar. Technisch und wirtschaftlich ist dies jedoch im Gebäudebestand häufig nur in wenigen Fällen umzu-

setzen; da eine Vollsanierung mit Umrüstung auf Flächenheizung Vorrausetzung ist (Kapitel 7.2.4 letzter Ab-

schnitt). Das trifft im Betrachtungszeitraum für ca. 2 Prozent des Wohngebäudebestandes im Quartier zu. 

Hinsichtlich der Gebäudetypologie ist davon auszugehen, dass die Anlagen überwiegend im Einfamilienhausbe-

reich eingesetzt werden könnten. Dies entspricht einem Erzeugungspotenzial von Geothermie und Umwelt-

wärme von etwa 206 MWh/a. 

7.5. Potenziale zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

Solarenergie-Anlagen können dezentral genutzt werden. Solarenergie-Anlagen auf Dächern privater Gebäude 

sind meist Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 10 kWpeak. Mit solchen Anlagen kann in der Regel 

rein bilanziell der Stromverbrauch des entsprechenden Haushalts gedeckt werden. Allerdings weichen Strompro-

duktion und Stromverbrauch zeitlich mitunter stark voneinander ab, so dass ein Großteil des erzeugten Stroms 

aus der Photovoltaik-Anlage ins allgemeine Stromnetz eingespeist wird und der Haushalt zu den Hauptver-

brauchszeiten dennoch Strom aus dem Netz beziehen muss. Um den Eigenverbrauch zu optimieren, gibt es mitt-

lerweile von verschiedenen Herstellern Batteriespeicherlösungen in Verbindung mit Photovoltaikanlagen.  

Großanlagen auf Dächern von Gewerbegebäuden können im Bereich des Quartiers nicht verortet werden. Die 

Gewerbeflächen befinden sich unter anderem südlich der Bahn außerhalb des Untersuchungsgebietes. 

Größere Dachflächen können dem Altenpflegeheim und den Städtischen Gebäuden, sowie Läden zugeordnet 

werden. Teilweise sind diese größeren Dachflächen noch nicht für Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen ge-

nutzt.  

Der Vorteil der Dachanlagen besteht darin, dass der Eingriff in die Umgebung / Umwelt gering ist, da keine weitere 

Bodenfläche überbaut wird oder und dass – bis auf mögliche Aspekte der Ortsbildpflege oder Belange aus dem 

Denkmalschutz – praktisch keine öffentlich-rechtlichen Belange dagegen stehen.  

Zur Berechnung des Dachflächenpotenzials für Photovoltaikanlagen wurden die zur Verfügung gestellten GIS-

Gebäudedaten aus dem Allgemeinen Liegenschaftskataster (ALKIS) verwendet. Hierzu wurden folgende Attribute 

überführt: 

 Gebäudenutzung  

 Gebäudefunktion  

 (Gebäudegrund-)Fläche in m2 

 Anzahl der jeweiligen Gebäudefunktion 

Unter Zugrundelegung der o.g. Attribute wurden die relevanten Gebäude für die Potenzialerhebung gefiltert. Die 

sich daraus ermittelten Flächensummen im Quartier wurden in der Potenzialanalyse zugrunde gelegt und nach 

den standardisierten Ansätzen berechnet. 

Da der erzeugte Solarstrom auch auf Nicht-Wohngebäuden genutzt werden kann, wurden mehrere Varianten 

berechnet. In Variante A werden die Dachflächen aller Gebäude im Quartier betrachtet. In Variante B werden nur 

die Häuser betrachtet, die einem Gebäudetyp zugeordnet sind, während in Variante C nur Wohngebäude berück-

sichtigt werden. Damit soll aufgezeigt werden, in wie weit sich Gebäudefunktion und die Gebäudenutzung auf 
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das Photovoltaik-Potenzial auswirkt. Für die weitere Betrachtung wird die Variante A mit der Nutzung aller Dach-

flächen genutzt.  

Tabelle 27:Potenzial Photovoltaik 

 Alle Gebäude EFH, DH, MFH, etc. Wohnnutzung 

Dachfläche [m²] 12.400 9.500 7.100 

Inst. Leistung [kWPeak] 1.700 1.300 1.000 

Erzeugungspotenzial [MWh/a] 1.600 1.200 900 

Das ergibt ein Dachflächenpotenzial für Photovoltaik von etwa 12.000 m2, was einer Leistung vom 1.700 kWPeak 

entspricht. Es ergibt sich somit ein Potenzial zur Stromerzeugung aus Photovoltaik von bis zu 1.600 MWh/a für 

das Quartier in Nassau. 

Das landesweiter Solarkataster Rheinland-Pfalz (https://solarkataster.rlp.de/start) ermöglicht eine oberflächliche 

Prüfung von Einzelgebäuden. Aktuell liegen noch keine Auswertungen auf kommunaler Ebene vor, von der man 

auf das Quartier Bezug nehmen könnte. 

7.6. Potenziale aus Kraft-Wärme-Kopplung 

Aktuell sind dem Netzbetreiber im Quartier keine Anlagen nach KWK-G bekannt.  

Der Netzbetreiber weist mehrere Verbraucher für Erdgas aus mit über 100.000 kWh/a. In dieser Größenordnung 

lassen sich KWK Anlagen meist wirtschaftlich betreiben. Dabei werden die vorhandenen Heizanlagen nicht er-

setzt, sondern nur durch die KWK Anlange ergänzt. Basierend auf der Anzahl der Großverbraucher und deren 

durchschnittlichen Verbrauch ergibt sich ein Potenzial von ca. 2.700 MWh/a Strom und ca. 3.000 MWh/a 

Wärme. Aktuell werden KWK-Anlagen meistens über fossiles Erdgas betrieben. Als Technologie kann die KWK 

aber immer noch für Nahwärmenetze oder Großverbraucher mit Strom- und Wärmeverbrauch gut dargestellt 

werden. Biogene Gase oder synthetische Gase (Power to Gas) (basierend auf EE-Strom) können die Technologie 

auch weitgehend THG-arm gestalten. 
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7.7. Zusammenfassung 

Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse der Potenziale zur Reduktion des Energieverbrauchs und der 

THG-Emissionen im Quartier in Nassau zusammengefasst.  

Energetische Gebäudesanierung 

Im Sektor Wärme gibt es für Gebäude bei der Wärmeversorgung erhebliche Energieeffizienz- und Einsparpoten-

ziale, vor allem bei Gebäuden, welche vor 1984 erbaut wurden. Unter der Berücksichtigung, dass im Quartier in 

Nassau insgesamt 95 % der Gebäude vor 1984 erbaut wurden, ergibt sich ein signifikantes Potenzial. 

Unter der Vorrausetzung, dass die theoretisch möglichen Einsparpotenziale, bezogen auf das gesamte Quartier in 

Nassau, aus den unterschiedlichsten Gründen (Wirtschaftlichkeit, Investitionsbereitschaft, Motivation, Lebensal-

ter, etc.(vgl. Kapitel 7.2.4)) nicht erreicht werden können, wurden alternative Sanierungsmöglichkeiten mit un-

terschiedlichen Modernisierungspaketen unterstellt. So konnten ausgehend von spezifischen Endenergieverbräu-

chen im Wärmebereich für die beiden Modernisierungspakete 1 und 2 (vgl. Kapitel 7.2.1) zu erwartende Einspar-

quoten ermittelt werden. Der überwiegende Gebäudetyp im Quartier in Nassau ist das Einfamilienhaus und die 

Baualtersklassen vor 1984. Die Einsparquote des Endenergieverbrauchs eines solchen Gebäudes liegt bei -18 % 

(Modernisierungspaket 1) bis -44 % (Modernisierungspaket 2) (vgl. Kapitel 7.2.1).  

Bezogen auf die Heizwärmebedarfe fallen die Einsparungen deutlich höher aus. Auf Grund der Struktur im Quar-

tier können für die Gebäude des Sektors Gewerbe, Handel und Dienstleistung vergleichbare Werte angenommen 

werden. 

Bei der Hochrechnung auf das Gesamtquartier über alle Baualtersklassen und Gebäudetypen ergibt sich für den 

Wärmeverbrauch im Quartier bei Sanierung aller Gebäude mit Wohn- oder Mischnutzung und Gastgewerbe ein 

Einsparpotenzial von ca. 19 % bis 42 %. Dies entspricht in der Summe für das Quartier einer Reduktion von aktu-

ell rund 14.600 MWh/a (klimabereinigt) auf 11.900 bzw. bei Vollsanierung sogar auf 8.500 MWh pro Jahr. 

Effizienz- und Einsparpotenziale Strom 

Die Effizienz- und Einsparpotenziale im Sektor Strom sind auf Grund des hohen Primärenergiefaktors besonders 

wirksam bei der Einsparung von THG-Emissionen. Die wesentlichen Möglichkeiten zur Stromeinsparung sind der 

effizientere Einsatz von Strom, der Ersatz von Strom durch andere Energieträger mit geringerer oder ohne (fos-

sile) Primärenergienutzung und Verhaltensänderungen. Beim technisch-wirtschaftlichen Einsparpotenzial in pri-

vaten Haushalten ergibt sich im Quartier alleine für die Beleuchtung ein Einsparpotenzial von 130.000 kWh Strom 

pro Jahr (vergleiche Teil B Kapitel 2.3). Auch im Bereich der Bürogeräte und (Unterhaltungs-)Elektronik bestehen 

erhebliche Potenziale durch Nutzung effizienter Geräte von insgesamt 81.000 kWh pro Jahr (Teil B Kapitel 2.3). 

Eine besondere Rolle nehmen Einsparungsmöglichkeiten durch Verhaltensänderungen ein. Es lassen sich – oft 

ohne Komfortverzicht – Einsparungen erreichen, die in der Regel ohne bzw. mit geringen Kosten verbunden sind. 

Durch Verhaltensänderungen, wie das Ausschalten von Geräten mit Stand-By-Betrieb oder die gezielte Regelung 

von Klimaanlagen, können insgesamt im Quartier rund etwa 325.000 kWh Strom pro Jahr eingespart werden (vgl. 
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Kapitel 7.3). Durch eine Änderung des Nutzerverhaltens mit Effizienz- und Einsparmaßnahmen können insgesamt 

Einsparungen von 29 % des Gesamtstromverbrauchs des Quartiers erreicht werden. 

Potenziale zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien 

Das Potenzial zur Nutzung von Solarthermie bei den zur Verfügung stehenden Dachflächen liegt im Quartier in 

Nassau bei einer maximalen Kollektorfläche von 2.900 Quadratmetern und einem Ertrag von etwa 960 MWh pro 

Jahr (vgl. Kapitel 7.4.1). Das entspricht einem bilanziellen Deckungsgrad von ca. 7 % des gesamten aktuellen Wär-

meverbrauchs. Potenziell betrachtet, könnte durch Solarthermie bilanziell 11 % des Wärmeverbrauchs des Quar-

tiers gedeckt werden. 

Bei der Wärmegewinnung aus Biomasse wird auf Grund technischer und räumlicher Voraussetzungen davon aus-

gegangen, dass 100 % der heutigen Heizölheizungen durch Holzheizungen ersetzt werden könnten (nach Sanie-

rung). Das entspricht einem Potenzial von insgesamt ca. 600 MWh pro Jahr (vgl. Kapitel 7.4.2). 

Die Wärmeversorgung über Geothermie oder Umweltwärme wird im Gebäudebestand aus technischen und wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten nur in wenigen Fällen umsetzbar sein. Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein sehr 

geringes Potenzial im Quartier Nassau von ca. 2 % der Bestandgebäude, was in etwa 10 Gebäuden und insgesamt 

rund 200 MWh pro Jahr entspricht (vgl. Kapitel 7.4.3). 

Potenziale zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

Im Bereich der Stromerzeugung aus PV-Anlagen ergibt sich ein technisch realisierbares Gesamtpotenzial etwa 

12.000 m2 und entspricht einer Leistung von 1.700 kWPeak . Es ergibt sich somit ein Potenzial zur Stromerzeugung 

aus Photovoltaik von etwa 1.600 MWh pro Jahr für das Quartier in Nassau (vgl. Kapitel 7.5). 

Im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung sind die Potenziale in Nassau auf Grund der vorhandenen Gebäudetypolo-

gie und Verbrauchsstrukturen eher begrenzt. BHKW-Anlagen in Ein- bis Zweifamilienhaushalten (ca. 10 kW Leis-

tung sind in den Anschaffungskosten sehr hoch und sind deshalb nicht wirtschaftlich) wurden als solche Lösun-

gen in der Potenzialermittlung nicht berücksichtigt. Stattdessen wurden unterstellt, dass die Großverbraucher 

(Erdgasverbrauch > 100.000 kWh/a) einen Teil ihrer Wärme über KWK-Anlagen bereitstellen können. Dadurch 

könnten ca. 2.700 MWh/a Strom und 3.000 MWh/a Wärme bereitgestellt werden.  

Die KWK-Technologie soll in Zukunft nicht mehr mit Fossilien Energieträgern betrieben werden, sondern mit bio-

genen Gasen bzw. synthetischen Gasen (Power-to-Gas durch EE-Strom).  
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 Szenarien zur energetischen Entwicklung des Quartiers 

Bei den Potenzialanalysen im Kapitel  7.4 wurde dargestellt, welche Möglichkeiten im Quartier vorhanden sind, 

um den Energieverbrauch und die THG-Emissionen zu senken. Dabei wurden vor allem die technisch-wirtschaftli-

chen Potenziale aufgezeigt. In der Praxis zeigt sich aber, dass dieses Potenzial nicht vollständig genutzt werden 

wird. Verantwortlich dafür sind einerseits Lebenszyklen von Geräten und Bauteilen, denn Maßnahmen sind oft-

mals nur dann wirtschaftlich, wenn sowieso Sanierungsmaßnahmen bzw. Neuinvestitionen anstehen. Anderer-

seits gibt es Hemmnisse, wie beispielsweise geringe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eigentümer trotz zur 

Verfügung stehenden Fördermittel und / oder mangelnde Motivation, die dazu führen, dass nur ein Teil der vor-

handenen technisch-wirtschaftlichen Potenziale umgesetzt werden.  

In dem Quartierskonzept Nassau werden daher zwei verschiedene Szenarien dargestellt, die unterschiedliche 

Entwicklungsperspektiven im Betrachtungszeitraum bis zum Jahres 2030 aufzeigen.  

Im TREND Szenario wird davon ausgegangen, dass sich die Trends der vergangenen Jahre in etwa so auch in Zu-

kunft fortsetzen. Es wird berücksichtigt, dass sich neue Techniken durchsetzen werden und bei Sowieso-Sanie-

rungen und Modernsierungen Maßnahmen umgesetzt werden. Es wird aber keine signifikante Mehranstrengung 

im Klimaschutz unterstellt. 

Im AKTIV Szenario hingegen werden signifikante Steigerungen zur Stärkung der Belange zum Klimaschutz auf al-

len Verantwortungsebenen vorausgesetzt. Das betrifft nicht nur die lokale Ebene im Quartier und der kommuna-

len Ebene hier in der Ortsgemeinde Nassau, bzw. der Verbandsgemeinde Nassau, sondern auch die Landes-, Bun-

des-, und EU-Ebene. So führt dieses Szenario zu deutlich höheren Energie- und THG-Einsparungen als im TREND 

Szenario. 
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8.1. Annahmen zu den Szenarien 

Nachfolgend werden die Annahmen für die Szenarien in Tabelle 28 dargestellt. Die Ergebnisse der prognostizier-

ten Entwicklung des Energieverbrauchs und THG-Emissionen der verschiedenen Szenarien werden nachfolgend 

abgebildet und erläutert. 

Tabelle 28:Annahme für die Entwicklung der Szenarien 

TREND Szenario AKTIV Szenario 

Reduktion des Energieverbrauchs Wärme 

Für die energetische Sanierung von Wohngebäuden 
wird eine Rate von 1 Prozent pro Jahr angenommen 
(aktueller Trend setzt sich fort). 

Für die energetische Sanierung von Wohngebäuden 
wird eine Rate von 3 Prozent angenommen (signifi-
kante Steigerung). 

Effizienz- und Einsparpotenziale Strom 

Etwa 1/3 der möglichen Effizienz- und Einsparpotenzi-
ale im Stromsektor werden genutzt (sowohl bei 
Wohngebäuden als auch bei kommunalen Gebäuden 
mit öffentlicher Nutzung)  

Etwa 2/3 der möglichen Effizienz- und Einsparpo-
tenziale im Stromsektor werden genutzt (sowohl 
Wohngebäude als auch bei kommunalen Gebäuden 
öffentlicher Nutzung) 

Potenziale zur Wärme- und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

Bei den Photovoltaikanlagen wird 10 % des Ausbau-
potenzials umgesetzt. 

Bei den Photovoltaikanlagen wird 20 % des Ausbau-
potenzials umgesetzt. 

Bei der Solarthermie wird 10 % des Ausbaupotenzials 
umgesetzt. 

Bei der Solarthermie wird 20 % des Ausbaupotenzi-
als umgesetzt. 

Umweltwärme wird ca. 10 % des Ausbaupotenzials 
umgesetzt, entsprechend der Sanierungsrate TREND 
Szenario. 

Umweltwärme wird ca. 28 % des Ausbaupotenzials 
umgesetzt, das entspricht der Sanierungsrate. 

5% der Ölheizungen werden durch Holzpelletheizun-
gen ersetzt. Abzüglich 10% Energieeinsparungen 
durch Sanierungsmaßnahmen. 

10% der Ölheizungen werden durch Holzpellethei-
zungen ersetzt. Abzüglich 20% Energieeinsparungen 
durch Sanierungsmaßnahmen. 

Bei der KWK-Technik wird 12 % des Ausbaupotenzials 
umgesetzt. 

Bei der KWK-Technik wird 24 % des Ausbaupotenzi-
als umgesetzt. 

 

8.2. Ergebnisse 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Szenarien zur Entwicklung des Quartiers der Ortsgemeinde Nassau dar-

gestellt. Der Status Quo basiert auf den in 6.3 dargestellten Daten. 

Durch die zuvor beschriebenen Annahmen der Entwicklungstrends in den jeweiligen Sektoren kann im TREND 

Szenario insgesamt 4 Prozent und im AKTIV Szenario 9 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs im Jahr 2030 

im Vergleich zum Status Quo eingespart werden. Die folgende Abbildung verdeutlicht die Reduktionen der unter-

schiedlichen Entwicklungstrends. 
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Abbildung 60: Übersicht der Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs in den beiden Szenarien bis 2030: 

Um eine plausible Abschätzung des zukünftigen Energieverbrauchs im Jahr 2030 treffen zu können, ist die Grund-

lage der Berechnungen des Status Quo eine Vollausnutzung aller Gebäude mit Wohn- oder Mischnutzung im 

Quartier Nassau. Damit ist gemeint, dass eventueller Leerstand nicht berücksichtigt wurde. 

Die Reduktion des Endenergieverbrauchs erfolgt in großen Teilen im Bereich der privaten Wohn- und gemischt 

genutzten Gebäude.  

Nachfolgend ist die Entwicklung der Sektoren Wärme (Abbildung 61) und Strom (Abbildung 62) dargestellt, im 

Anschluss wird die Auswirkung auf die THG-Emissionen (Abbildung 61) in den jeweiligen Szenarien aufgezeigt.  
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Abbildung 61: Aufteilung des Wärmeverbrauchs nach Energieträgern in den Szenarien 

Im TREND Szenario führen Sanierungen in Wohn- und gemischt genutzten Gebäuden zu Einsparungen im Sektor 

Wärme. Wie in obiger Abbildung deutlich zu sehen ist, wird zudem ein Teil der Wärme durch erneuerbare Ener-

gien (Solarthermie, Umweltwärme und Biomasse) bereitgestellt.  

Im AKTIV Szenario sind durch die angenommene höhere Rate der energetischen Sanierungen die Verbräuche im 

Sektor Wärme signifikant niedriger. Auch ist der Anteil fossiler Energieträger weiter reduziert und durch Erneuer-

bare Energien substituiert. 

Im Sektor Strom kann die Entwicklung des Quartiers in Nassau wie folgt prognostiziert werden: 

In Tabelle 22  zwei Szenarien betrachtet. Im Szenario TREND wird davon ausgegangen, dass etwa 1/3 des techni-

schen Potenzials umgesetzt wird, dass bedeutet ein Potential zur Reduzierung des Stromverbrauchs in Höhe von 

/ Prozent. Das AKTIV Szenario geht von einer Umsetzung von 2/3 der technischen Möglichkeiten aus, so ergibt 

sich ein Potential zur Reduzierung des Stromverbrauchs in Höhe von 17 Prozent. 
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Tabelle 29: Einsparpotenziale im Bereich Strom in den Haushalten im gesamten Quartier pro Jahr 

Technisch-wirtschaftliches Ein-
sparpotenzial durch… 

Annahmen 
zum Einspar-
potenzial be-
zogen auf 
den jeweili-
gen Anwen-
dungsbereich 
in Prozent 

Annahmen zum 
Einsparpotenzial 
bezogen auf den 
jeweiligen An-
wendungsbe-
reich in kWh im 
Quartier 

kWh davon im 
TREND Szenario 
umgesetzt 

kWh davon im 
AKTIV Szenario 
umgesetzt 

…Warmwasser Bis zu 10  39.000 13.000 26.000 

…Prozesswärme (Kochen, Wa-
schen) 

Bis zu 10  98.000 32.000 64.000 

…Klimatisierung Bis zu 30  10.000 3.000 6.000 

… Prozesskälte Bis zu 30  217.000 72.000 143.000 

…Mechanische Energie/Kraft-
anwendungen 

Bis zu 30 34.000 11.000 23.000 

…effiziente Bürogeräte und 
Elektronik 

Bis zu 15  81.000 27.000 54.000 

…effiziente Beleuchtung Bis zu 50  130.000 43.000 86.000 

… Verhaltensänderung Bis zu 10  325.000 104.000 191.000 

SUMME  934.000 305.000 593.000 

Anteil am Gesamtverbrauch  29 % 9,4 % 18,2 % 

 

 
Abbildung 62: Entwicklung des Stromverbrauchs in den Szenarien 
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Durch den Ausbau von Photovoltaik und entsprechender Eigennutzung kann zusätzlich der Strombezug aus dem 

öffentlichen Versorgungsnetz verringert werden. Die Eigenstromnutzung bei KWK-Anlagen wird hier extra ausge-

wiesen. Bei der Betrachtung des Wärmeverbrauchs (Abbildung 61: Aufteilung des Wärmeverbrauchs nach 

Energieträgern in den Szenarien ) und des Primärenergieverbrauchs (Abbildung 64) werden die KWK-Anlagen 

nicht extra ausgewiesen, sondern sind im Erdgas inkludiert. Wenn man den gesamten Stromverbrauch im Quar-

tier betrachtet, sind Einsparungen zwischen 7 Prozent (TREND Szenario) und 16 Prozent (AKTIV Szenario) mög-

lich.  

Die Entwicklung der THG-Emissionen in den unterschiedlichen Szenarien bis zum Jahr 2030 im Quartier Nassau 

ist im Folgenden dargestellt. Dabei werden die aktuellen THG-Faktoren auch für die Szenarien angesetzt, außer 

bei Strom (Netzbezug und Strom für Wärme), da ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien unterstellt 

wird. 

 
Abbildung 63: Entwicklung der THG-Emissionen in den Szenarien für den Gesamtenergieverbrauch Wärme und Strom 

Die THG-Emissionen können im TREND Szenario um rund 20 Prozent und im AKTIV Szenario um ca. 36 Prozent 

reduziert werden.  

Insgesamt wird bei der Betrachtung der Szenarien deutlich, dass die vermehrten Anstrengungen im AKTIV Szena-

rio auch mit großen Einsparungen von Energie und THG-Emissionen verbunden sind. Neben Energieeinsparung 

und Effizienzmaßnahmen ist vor allem die Substitution von fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren sehr ef-

fektiv und für einen größtmöglichen Klimanutzen anzustreben.  

Außerdem zeigt sich, dass die Einsparungen im Quartier grundsätzlich sowohl im Wärme- als auch im Stromsek-

tor zu erreichen sind. Maßnahmen im Wärmesektor sind besonders zielführend, da der Wärmesektor insgesamt 

über 60 Prozent am gesamten Endenergieverbrauch des Quartiers ausmacht. Maßnahmen im Stromsektor sind 

vor allem bezüglich der THG-Emissionen aus Aspekten des Klimaschutzes ebenfalls sinnvoll und bei einer klima-

freundlichen energetischen Entwicklung des Quartiers zielführend. Der Primärenergieverbrauch im Quartier Nas-

sau wurde mit den vorhergenannten Daten und den Energiefaktoren gemäß EnEV berechnet. 
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Abbildung 64: Primärenergieverbrauch im Untersuchungsgebiet in Nassau 

Dabei ist anzumerken, dass die aktuellen Primärenergiefaktoren unverändert für die Szenarien eingesetzt wur-

den. 
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 Maßnahmenkatalog 

9.1. Leitbild 

Die kommunale Zielsetzung der Energieeffizienz und Energieeinsparung, die mit der Verringerung der CO2-Emissi-

onen einhergeht, ist auf eine möglichst nachhaltige, ressortübergreifende und integrierte Art und Weise umzuset-

zen. Dabei sind neben den ökologischen auch die ökonomischen und sozialen Dimensionen der Nachhaltigkeit zu 

beachten. 

 

Die Gemeinde Nassau ist sich im Hinblick auf die Ziele und Schwerpunkte des Energiekonzepts sowie deren Um-

setzung, ihrer Verantwortung und ihrer tragenden Rolle bewusst. Im Rahmen dieses Integrierten Energetischen 

Quartierskonzepts hat sich die Gemeinde folgende Ziele gesetzt:  

 

 Reduzierung der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs  

 Steigerung der Energieeffizienz  

 verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energieträgern 

 Schaffung zuverlässiger resilienter (Infra-)Strukturen  

 Erhöhung der Sanierungsquote und Verbesserung der Wohnqualität 

 Sensibilisierung der Nutzer 

 

Vorrangiges Ziel ist die Ausschöpfung der energetischen Potenziale, um einen nachhaltigen Beitrag zum Klima-

schutz und den energiepolitischen Zielen der Bundesrepublik Deutschland9 zu leisten. 

 

„Die Senkung des Gebäudeenergiebedarfs, eine effiziente Wärmeversorgungstechnik im Ge-

bäude, der auf das Quartier bezogene sowie darauf angepasste Einsatz erneuerbarer Energien 

sowie ein ressourcenschonendes Verbrauchsverhalten sind die entscheidenden Grundlagen 

nachhaltiger Energieeffizienzkonzepte.“10 

 

Zur Zielerreichung sind die Erhaltung der vitalen Vielfalt sowie die Aktivierung und Nutzung von Synergien zwischen 

sozialen Aktivitäten, privaten und öffentlichen Räumen, urbaner Atmosphäre und regionaler Authentizität not-

wendig. Quartiersbezogene Potenziale, gilt es zu nutzen um wichtige Faktoren wie die Identität, die Lebensqualität 

und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Insbesondere die Thematik der Resilienz11 spiegelt die Frage nach politi-

scher Verantwortung wider. Durch vorbeugende, vorbereitende und reaktive Maßnahmenbündel müssen Gefah-

renpotenziale im Vorfeld erkannt und wenn möglich beseitigt werden. Dies ist ausschließlich durch eine auf lang-

fristige Vorsorge angelegte Vorgehensweise möglich und steht, in der Wahrnehmung vieler Akteure, in direkter 

                                                           
9 Vgl. Kapitel 1. 
10 BBSR 2015, S. 64. 
11 Vgl. Kapitel 1. 



 

DSK / Seite 117 

Energetisches Quartierskonzept / Nassau Kernstadt 

Konkurrenz zu kurzfristigen und eher drängenden Problemen.12 Bei der Realisierung robuster, flexibler und anpas-

sungsfähiger Konzeptstrategien wird ein erheblicher Beitrag zu resilienten Strukturen und Systemen (bspw. Kom-

munen) geleistet sowie eine Begrenzung von Verlusten, Ausfällen oder Schäden sichergestellt.13 Den Vertretern 

der Stadt Nassau ist bewusst, dass jetzige Investitionen in resiliente Infrastrukturen zukünftige Kosten der Kom-

mune reduzieren und somit zu deren eigener Refinanzierung beitragen können. Bezüglich des baukulturellen Erbes 

ist die Erhöhung der Sanierungsquote und die damit einhergehende Verbesserung der Wohnqualität von essenti-

eller Bedeutung. Unerlässlich ist eine weitgefächerte Öffentlichkeitsarbeit, welche die Sensibilisierung der Bevöl-

kerung zum Ziel hat und die Motivation zur Umsetzung von energetischen Sanierungsarbeiten im eigenen Heim 

steigert. Diese sollte mit einem gezielten Beratungsangebot einhergehen, welches auch auf aktuelle Förderkulissen 

(KfW & BAFA) eingeht und die zahlreichen Finanzierungsmöglichkeiten dezidiert darstellt. Dadurch wird Hemmnis-

sen durch mangelnde Kenntnis von Förderungsoptionen entgegengewirkt. Im Ergebnis will und kann die Stadt 

Nassau einen Beitrag zur CO2-Emissionsminderung leisten, die regionale Wirtschaftskraft stärken und ihrer Vor-

bildrolle im Klimaschutz gerecht werden. 

 

Die prozessorientierten Ziele der Gemeinde werden einerseits durch die den einzelnen Handlungsfeldern zugeord-

neten Maßnahmen definiert. Auf der anderen Seite ist es sinnvoll, feste Ziele im Leitbild zu vereinbaren, die bei 

Verfügbarkeit entsprechender finanzieller Mittel umgesetzt werden.  

 

Das Konzept soll zudem als Handlungsrahmen für ein systematisches Vorgehen der Kommune und aller beteiligten 

Akteure beim Klimaschutz sowie als Grundlage eines darauffolgenden Sanierungsmanagements fungieren. Die im 

Konzept dargestellten Maßnahmen bei den einzelnen Bauvorhaben sind zum Großteil einfach umsetzbar und ge-

hören heute schon zum Standard einer Sanierung bzw. eines Neubaus. Die Sensibilisierung der Gebäudeeigentü-

mer für die Belange des Klimaschutzes sollte von kommunaler Seite forciert werden, damit bei möglichst allen 

neuen baulichen Veränderungen dem übergeordneten Konzept gefolgt wird.  

 

Das im Jahr 2010 vom Bundestag beschlossene Energiekonzept der Bundesregierung benennt die klimapolitischen 

Ziele für Deutschland. Der bundesweite Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen soll bis zum Jahr 

2020 um 40 Prozent, bis 2030 um 55 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent unter das Niveau von 1990 gesenkt 

werden. Nur wenn alle an der zukünftigen Entwicklung teilhaben und sich verantwortlich zeigen, können die ge-

steckten Ziele erreicht werden. Hierzu trägt auch das energetische Leitbild der Stadt Nassau bei.  

9.2. Einzelmaßnahmen 

Zu jeder Einzelmaßnahme werden, neben den Angaben zum Projekt (Kurzbeschreibung), den CO2-Einsparpotenzi-

alen, den Umsetzungshemmnissen und den Zielen, ebenfalls Aussagen zu den jeweiligen Zielgruppen, Akteuren 

und Koordinatoren der Umsetzung sowie zu den Kosten getroffen. Diese Kosten wurden in Investitionskosten, 

Finanzierung und Fördermöglichkeiten sowie in Einsparungen und Amortisation aufgegliedert. Eine Füllung aller 

genannten Felder der Maßnahmen ist insbesondere aufgrund vieler weicher Maßnahmen nicht möglich und be-

darf im Umsetzungsprozess eines ständigen Controllings sowie einer Fortschreibung. Weitere Handlungsschritte 

                                                           
12 Vgl. Stiftung neue Verantwortung e.V. 2013, S. 13 f. 
13 Vgl. Stiftung neue Verantwortung e. V. 2013, S. 3. 
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deuten eine, auf die jeweilige Maßnahme bezogene, Vorgehensweise an, welche in den entsprechend angegebe-

nen Zeiträumen angegangen werden sollte, um eine nachhaltige Umsetzung dieser Maßnahmen zu erzielen. Diese 

Handlungsschritte stellen ein exemplarisches Vorgehen dar und sind nicht als abschließend dargestellt zu betrach-

ten. Im Rahmen des Maßnahmenkataloges werden Aussagen zum Zeitraum der gewünschten Maßnahmenumset-

zung genannt. Diese beziehen sich auf kurzfristige (bis ein Jahr), mittelfristige (drei bis fünf Jahre) sowie auf lang-

fristige (mehr als fünf Jahre) Handlungszeiträume. Die Maßnahmen sind in insgesamt fünf Handlungscluster ein-

zuordnen, welche wie folgt gegliedert sind: 

 

 Umsetzungsbegleitung  

 Energetische Sanierung von Gebäuden  

 Nachhaltige Energieerzeugung und -versorgung  

 Öffentlicher Raum und Mobilität  

 Öffentlichkeitsarbeit und Akteursbeteiligung  

 

 

Tabelle 30: Kategorisierung Einzelmaßnahmen 

Privates Wohnumfeld  

PW-1 

 

PW-2 

PW-3 

PW-4 

PW-5 

Energetisches Sanierungsmanagement zur Behebung der Missstände bei Wohngebäuden 

und im wohnungsnahen Umfeld  

Energetische und gestalterische Beratung zur Sanierung von Wohngebäuden 

Mustersanierung eines Gebäudes (Baujahr 1919 bis 1948)  

Mustersanierung eines Gebäudes (Baujahr 1949 bis 1957) 

Energieberatung Nutzerverhalten  

Kommunale Gebäude 

KG-1  Rathaus 

KG-2  Stadthalle 

KG-3  Günter-Leifheit Kulturhaus 

KG-4  Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz 

Erneuerbare Energien 

EE-1 Beratung zur Nutzung solarer Energie (EE-1) 

Homepage zur energetischen Stadtsanierung (ÖA-1) 

ÖA-1 Homepage zur energetischen Stadtsanierung  

ÖA-2 Flyer / Ortsblatt 

OA-3 Mitmachkampagne zur Eigentümeraktivierung und Netzwerkbildung 

ÖA-4 Energiesparwettbewerb 

Mobilitätsmanaßhmen 

MM1 Mobilitätsstationen (MM-1) 

 

Ein Verweis auf weitere Finanzierungmöglichkeiten zu den jeweiligen Maßnahmen findet im nachfolgenden Kapitel 

statt.  

 

Kurzbeschreibung: beschreibt die Maßnahme zusammenfassend  
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Mögliche Effekte / CO2-Einsparpotenzial: gibt mögliche Effekte und ggf. auch die damit verbundene Höhe des 

Einsparpotenzials für den CO2-Ausstoß wieder  

 

Risiken und Hemmnisse: benennt und bewertet mögliche Risiken oder Hemmnisse bei der Maßnahmenumsetzung  

 

Ziel / Zielgruppe: beschreibt die mit der Maßnahme angestrebten Ziele und benennt Akteure und Partner, an die 

sich die Maßnahme richtet  

 

Akteure: nennt die für die Umsetzung notwendigen Akteure  

 

Kosten: beziffert die mit der Maßnahme verbundenen Kosten bzw. Aufwendungen  

 

Finanzierung / Förderung: benennt mögliche Finanzierungs- und Förderquellen der Maßnahme  

 

Status / Nächste Schritte: enthält den aktuellen Stand der Vorbereitung oder Umsetzung der Maßnahme sowie 

die notwendigen Schritte für die Umsetzung der Maßnahme  

 

Priorität: schreibt der Maßnahme die Priorität gering, mittel oder hoch zu  

 

Zeitraum: gibt einen möglichen oder notwendigen Zeitraum für die Umsetzung der Maßnahme an (vgl. Abb. 80)  

 

Verantwortlich für die Umsetzung der Maßnahmen ist das Sanierungsmanagement. Das Sanierungsmanagement 

kann aus einer oder mehreren Personen, u. a. in Kooperation mit einem qualifizierten Energieberater bestehen. 

Der Sanierungsmanager ist dabei für den Aufbau eines Akteursnetzwerks sowie für die Öffentlichkeitsarbeit, die 

Informationsveranstaltungen und die Akteursbeteiligungen zuständig. Für die technische Beratung ist der Energie-

berater zuständig, d. h. bei informationellen Angeboten zu energetischen Sanierungsmaßnahmen und zum För-

dermittelmanagement. 

 

Prioritätensetzung: Die Handlungsfelder mit der Prioritätensetzung Hoch sind wichtige Faktoren, um Primärziele 

wie die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Verbesserung der Energiebilanz im Quartier zu erreichen. Dazu 

gehören direkte Maßnahmen zur Umsetzung der energetischen Optimierung von privaten und öffentlichen Ge-

bäuden. Das beinhaltet die Beratung der Eigentümer über mögliche Fördermittel zur Fassadendämmung, den Aus-

tausch der Heizungsanlagetechnik der Fenster sowie die Begleitung bei der Maßnahmenumsetzung. Vor allem die 

Aktivierung der Eigentümer zur energetischen Ertüchtigung wird mit einer hohen Priorität bewertet. Maßnahmen 

mit hoher Priorisierung sollten auf jeden Fall kurzfristig umgesetzt werden. Die Maßnahmen mit der Priorität Mittel 

haben keinen aktiven Einfluss auf die CO2- und Energiebilanzierung. Sie dienen der Aktivierung und der Veranke-

rung des Themas Energie im Bewusstsein der Anwohnerinnen und Anwohner. Maßnahmen mit der Priorität Gering 

sind solche, die flankierend zur Zielerreichung eingesetzt werden können, aber nicht notwendigerweise mit direk-

ten Ergebnisse verbunden sind. 
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Energetisches Sanierungsmanagement zur Behebung der Missstände bei 
Wohngebäuden und im wohnungsnahen Umfeld (PW-1) 

Ziele Motivation und Stärkung der Mitwir-

kungsbereitschaft von Eigentümerin-

nen und Eigentümern zur Umsetzung 

der 

energetischen Stadtsanierung. 

 
 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Wohnungseigentümergemeinschaften, Eigentümerinnen und Eigentümer, Ges-

chäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber, Mieterinnen und Mieter, Wohnungs-

baugesellschaften, Akteure im 

Quartier, Bürgerinnen und Bürger 

Projektbeschreibung Das energetische Sanierungsmanagement dient der Förderung der Umsetzungs-

bereitschaft bei den Zielgruppen zur energetischen Stadtsanierung. 

Tätigkeitsschwerpunkte: 

 Motivation der Eigentümerinnen und Eigentümer 

 Projektkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

 Beteiligung der Akteure 

 Beratung privater Eigentümerinnen und Eigentümer 

 Erarbeitung eines Sanierungsleitfadens mit Förderfibel 

 Projektorganisation und Controlling (Erfolgskontrolle) 

 Unterstützung bei Regenerierung von Fördermitteln 

 Schnittstelle | Verbindung zum Sanierungsgebiet 

Einsparpotenziale  CO2-Ausstoß 
 Primärenergieeinsparung 

Kostenschätzung Fördermittel (voraussichtlich 70.000 Euro / a) über einen Zeitraum von 3 Jahren. Die 

Möglichkeit zur Verlängerung bis zu 5 Jahren ist gegeben.  

Finanzierung/ 

Fördermöglich-

keiten 

Kreditbank für Wiederaufbau (KfW Programm 432 – Energetische Stadtsanierung, Pro-

grammteil B): 75 Prozent Förderung der Personal- und Sachkosten des Sanierungsman-

agements. Evtl. 10 Prozent Ko- Finanzierung mittels des Förderprogramms: 

„Wärmewende im Quartier“ des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung Rhein-

land-Pfalz. 

Akteure Eigentümerinnen und Eigentümer, Wohnungsbaugesellschaften | Woh-

nungsverwaltungen, Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Nutzerinnen und 

Nutzer im Quartier 

Handlungsansätze  Beschluss des Gemeinderats für die Durchführung und Beauftragung des 

energetischen Sanierungsmanagements 
 Festlegung des Leistungsbildes und Ausschreibung 

 Beantragung von Fördermitteln bei der KfW, Initiierung des Sanierungsmanage-
ments 

 Beratung zu allgemeinen Fördermöglichkeiten im Sanierungsgebiet -
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Zuarbeit  (Fördermöglichkeiten, erhöhte Abschreibung §§ 7 h, 10f EStG) 
 Einrichtung einer Beratungsstelle im Quartier 

 Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 

Risiken und Hemmnisse 

in der Umsetzung 

 Fehlendes Interesse und fehlende Umsetzungsbereitschaft von Seiten der Ei-

gentümerinnen und Eigentümer 

 Geringe Teilnehmerzahlen an öffentlichen Veranstaltungen 
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Energetische und gestalterische Beratung zur Sanierung von 
Wohngebäuden (PW-2) 

Ziele Energieeinsparung im Bereich 

Wärme der privaten 

Haushalte. Energie- und CO2- 

Einsparung. Behebung städte-

baulicher und energetischer 

Missstände an privaten 

Gebäuden im Quartier. Moti-

vation der privaten Ei-

gentümerinnen und Ei-

gentümer 

zur energetischen Sanierung. 

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfris-
tig 

mittelfristig lang-
fristig 

Zielgruppe Eigentümerinnen und Eigentümer, Bewohnerinnen und Bewohner, Wohneigentumsge-
meinschaften 

Projektbeschreibung Der private Gebäudebestand soll im Untersuchungsgebiet durch energetische Sani-

erungsmaßnahmen optimiert werden. Die Umsetzung setzt eine umfassende Öffen-

tlichkeitsarbeit und Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer voraus. Die Sani-

erung und Modernisierung der Bausubstanz im privaten Eigentum soll unter Beachtung 

ortsgerechter Fassadengestaltung und Aufwertung des privaten Wohnumfelds (u.a. In-

standsetzung und Begrünung von Garagen) 

durchgeführt werden. 

Einsparpotenziale Insgesamt sind bei der Realisierung von Sanierungsmaßnahmen im privaten Gebäude-

bestand (je nach Umfang der Sanierungsmaßnahmen) im Quartier folgende Einspar-

potenziale vorhanden: 

 Modernisierungspaket 1 (Teilsanierung – konventionell): Endenergiee-

insparung: Reduktion um 8.500.000 kWh 

 Modernisierungspaket 2 (durchgreifende Sanierung – zukunftsweisend): 

Endenergieeinsparung: Reduktion um 11.900.000 kWh 

Kostenschätzung Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW- 

1) Sanierungskosten:  Grundlage für die Kostenschätzung: DIN 276 

Kostenschätzung bei Stundensatz 95 Euro/h und angenommenen ca. 25 Stunden 

im Jahr sind das 1.000 Euro/a. 

Finanzierung/  EEG 2023 

 KfW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“ 

 Direkte Förderung mit Einzelbewilligung 

 Verbraucherzentrale 
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Fördermöglichkeiten 
 ISB Darlehen -  Wohneigentum (705, 710) 

 Steuerliche Begünstigungen von Gebäuden nach §§ 7h,10f EStG (im förmlich fest-
gesetzten Sanierungsgebiet). 

Akteure  Energetisches Sanierungsmanagement 

 Eigentümerinnen und Eigentümer | lokale Akteure 

 Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 

 Verbraucherzentrale 

 Energieberater der Region 

Handlungsansätze  Aktivierung und Beratung von Eigentümerinnen und Eigentümern durch das Sani-
erungsmanagement 

 Initiierung, Einrichtung und Betreuung einer Beratungsstelle für Eigentümerin-

nen und Eigentümer im Quartier in Zusammenarbeit mit den Akteuren 

 Koordinierung der Umsetzung der zu realisierenden Maßnahmen, Projektüberwa-
chung 

 Einrichtung eines umfassenden Bürgerinformationsangebotes (Vor-Ort und digi-

tal) – jeweils öffentlichkeitswirk- same Berichte über die Fortschritte bzgl. der 

privaten Gebäudesanierungen im Quartier 

Risiken und Hemmnisse in 

der Umsetzung 

 Fehlende Bereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer zur energetischen 
Sanierung 

 Investitionskosten 

 Wirtschaftlichkeit / fehlende Warmmietenneutralität 
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Mustersanierung eines Gebäudes (Baujahr 1919 bis 
1948) (PW-3) 

Ziele Leuchtturmprojekt zur Reduzier-

ung des Sanierungsstaus im 

Quartier. 

Berücksichtigung der unterschie-

dlichen Anforderungen durch Gebäu-

detyp und Baujahr an die energetische 

Sanierung. Motivation der  Ei-

gentümerinnen und Eigentümer durch 

beispielhaftes Aufzeigen von energe-

tischer 

Bedarfsminimierung und Effizienzstei-
gerung. 

 

 

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Wohnungseigentümergemeinschaften, lokale Akteure 

Projektbeschreibung Im Quartier „Nassau“ soll eine Mustersanierung eines bestehenden Gebäudes mit 

Baujahr vor 1948 als Leuchtturmprojekt durchgeführt werden, um die Möglichkeiten 

der Sanierung (Teilsanierung – „konventionell“ | durchgreifende Sanierung – „zukun-

ftsweisend“) und die resultierenden energetischen Einsparpotenziale aufzuzeigen. Inter-

essierte, Eigentümerinnen und Eigentümer sowie lokale Akteure können sich über die 

Vorbereitung, die Durchführung sowie die Kosten und gegebenenfalls Fördermöglich-

keiten vor Ort informieren und das Ergebnis der Sanierung besichtigen. Dies soll die 

Motivation der Eigentümerinnen und Eigentümer sowie der lokalen Akteure zur Durch-

führung von weiteren Sanierungsmaßnahmen steigern. Durch die Wahl eines für das 

Quartier repräsentativen Gebäudes kann im Rahmen der Mustersanierung auf bes-

timmte Spezifika hinsichtlich der Gebäudetechnik und der Bausubstanz hingewiesen 

und diese dokumentiert werden (Lerneffekt für weitere Sanierungsmaßnahmen). 

Einsparpotenziale  Modernisierungspaket 1 „konventionell“: Einsparpotenzial Endenergiebedarf: 32 
Prozent 

 Modernisierungspaket 2 „zukunftsweisend“: Einsparpotenzial Endenergiebedarf 
56 Prozent 

Kostenschätzung  Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements, 

 Sanierungskosten: abhängig von den vorgesehenen Einzelmaßnahmen zur Sani-
erung des Objektes, 

 Grundlage für die Kostenschätzung: DIN 276 
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Finanzierung/ 

Fördermöglich-

keiten 

 KfW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“  

 EEG 2023 

 ISB Darlehen -  Wohneigentum (705, 710) 

 Erhöhte steuerliche Abschreibung für Eigentümerinnen und Ei-
gentümer bei Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im förm-
lich festgesetzten Sanierungsgebiet gemäß §§ 7h, 10f EStG. 

Akteure  Energetisches Sanierungsmanagement 

 Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 

 Fachplanerinnen und Fachplaner 

 Ingenieurinnen und Ingenieure 

 Eigentümerinnen und Eigentümer 

Handlungsansätze  Aktivierung und Beratung von Eigentümerinnen und Eigentümern durch das Sa-
nierungsmanagement 

 Koordinierung der Umsetzung der zu realisierenden Maßnahmen, Pro-
jektüberwachung 

 öffentlichkeitswirksame Berichterstattung über den Projektverlauf und die 
Ergebnisse 

 Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen zur öffentlich-
keitswirksamen Präsentation des Sanierungsergebnisses 

Risiken und 

Hemmnisse in der Um-

setzung 

 Fehlende Bereitschaft zur energetischen Sanierung von Seiten der Eigentümerin-
nen und Eigentümer 

 Investitionskosten 

 Wirtschaftlichkeit / fehlende Warmmietenneutralität 
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Mustersanierung eines Gebäudes (Baujahr 1949 bis 
1957 ) (PW-4) 

Ziele Leuchtturmprojekt zur Reduzier-

ung des Sanierungsstaus im 

Quartier. 

Berücksichtigung der unterschie-

dlichen Anforderungen durch Gebäu-

detyp und Baujahr an die energe-

tische Sanierung. Motivation der Ei-

gentümerinnen und Eigentümer 

durch beispielhaftes Aufzeigen von 

energetischer 

Bedarfsminimierung und Effizienzstei-
gerung. 

  

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfris-
tig 

langfristig 

Zielgruppe Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, 

Wohnungseigentümergemeinschaften, lokale Akteure 

Projektbeschreibung Im Quartier „Nassau“ soll eine Mustersanierung eines bestehenden Gebäudes mit Bau-

jahr vor 1949 bis 1968 als Leuchtturmprojekt durchgeführt werden, um die Möglich-

keiten der Sanierung (Teilsanierung – „konventionell“ | durchgreifende Sanierung – „zu-

kunftsweisend“) und die resultierenden energetischen Einsparpotenziale aufzuzeigen. In-

teressierte, Eigentümerinnen und Eigentümer sowie lokale Akteure können sich über die 

Vorbereitung, die Durchführung sowie die Kosten und gegebenenfalls Fördermöglich-

keiten vor Ort informieren und das Ergebnis der Sanierung besichtigen. Dies soll die Mo-

tivation der Eigentümerinnen und Eigentümer sowie der lokalen Akteure zur Durchfüh-

rung von weiteren Sanierungsmaßnahmen steigern. Durch die Wahl eines für das 

Quartier repräsentativen Gebäudes kann im Rahmen der Mustersanierung auf bes-

timmte Spezifika hinsichtlich der Gebäudetechnik und der Bausubstanz hingewiesen und 

diese dokumentiert werden (Lerneffekt für weitere Sanierungsmaßnahmen). 

Einsparpotenziale  Modernisierungspaket 1 „konventionell“: Einsparpotenzial Endenergiebedarf 21 

Prozent 

 Modernisierungspaket 2 „zukunftsweisend“: Einsparpotenzial Endenergiebedarf 

44 Prozent 

Kostenschätzung  Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements, 

 Sanierungskosten: abhängig von den vorgesehenen Einzelmaßnahmen zur Sani-

erung des Objektes, 

 Grundlage für die Kostenschätzung: DIN 276 
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Finanzierung/ 

Fördermöglich-

keiten 

 KfW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“ (151/152), 

 BAFA 

 Erhöhte steuerliche Abschreibung für Eigentümerinnen und Ei-

gentümer bei Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im förmlich 

festgesetzten Sanierungsgebiet gemäß §§ 7h, 10f EStG. 

Akteure  Energetisches Sanierungsmanagement 

 Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 

 Fachplanerinnen und Fachplaner 

 Ingenieurinnen und Ingenieure 

 Eigentümerinnen und Eigentümer 

Handlungsansätze  Aktivierung und Beratung von Eigentümerinnen und Eigentümern durch das Sani-

erungsmanagement 

 Koordinierung der Umsetzung der zu realisierenden Maßnahmen, Projektüberwa-

chung 

 öffentlichkeitswirksame Berichterstattung über den Projektverlauf und die 

Ergebnisse 

 Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen zur öffentlich-

keitswirksamen Präsentation des  Sanierungsergebnisses 

Risiken und 

Hemmnisse in der Um-

setzung 

 Fehlende Bereitschaft zur energetischen Sanierung von Seiten der Eigentümerin-

nen und Eigentümer 

 Investitionskosten 

 Wirtschaftlichkeit / fehlende Warmmietenneutralität 
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Energieberatung Nutzerverhalten 
(PW-5) 

Ziele Sensibilisierung und Förderung des 

klimagerechten Ver-

brauchsverhaltens. Aufzeigen von 

Einsparpotenzialen durch Verän-

derung des Nutzerverhaltens. 

 

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter 

Projektbeschreibung Initiierung, Koordinierung und Einrichtung einer niederschwelligen Anlaufstelle (Infor-

mation und Erstberatung) im Quartier zur Beratung von Einzeleigentümern und 

Mietern hinsichtlich Energieeinsparmöglichkeiten am Gebäude und insbesondere im 

Nutzerverhalten. Durchführung von Energie-Checks. 

Einsparpotenziale  CO2-Ausstoß 
 Primärenergieeinsparung 

Kostenschätzung Sanierungsmanagement (PW-1) 

Finanzierung/ 

Fördermöglich-

keiten 

 
Energieberatung durch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, BAFA 

– Vor-Ort- Energiesparberatungen für Private KfW 432 (Sanierungsman-

ager) 

Akteure  Energetischer Sanierungsmanager 

 Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V., 

Handlungsansätze  Einrichtung einer Anlaufstelle mit Sprechzeiten im Quartier 

 Koordinierung und Abstimmung mit der Verbraucherzentrale Rheinland Pfalz e.V. 

 Durchführung von Energieberatungen Vor-Ort und an der Anlaufstelle im Quartier 

 Sensibilisierung des klimagerechten Verbraucherverhaltens (bspw. Workshops) 

 Begleitung und Information zum Thema über die Homepage 

Risiken und 

Hemmnisse in der Um-

setzung 

 Mangelnde Mitwirkungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzern 

 Desinteresse der Nutzerinnen und Nutzern 

 Hoher Zeitaufwand 
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Energetische Sanierung Rathaus  

(KG-1) 

Ziele Energieeinsparung im Bereich Wärme 

des alten Rathauses. Energie- und CO2-

Einsparung. Behebung städtebaulicher 

und energetischer Missstände an 

öffentlichen Gebäuden im Quartier. 

 

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Mieterinnen und Mieter bzw. Pächter:innen, Stadt Bad Ems-Nassau 

Projektbeschreibung Das historische Rathaus aus dem Jahr 1609 ist in zentraler Lage, stadtbildprägend für 

Nassau und nimmt einen hohen Stellenwert in der Geschichte aber auch im heutigen 

Leben in der Stadt ein. Bis Beginn 2019 war das Gebäude Sitz der Verbandsgemeinde 

Nassau. Die Nutzung der Obergeschosse wurde nach Fusion der Verbandsgemeinden 

Bad Ems und Nassau mit der Verlegung der gesamten Verwaltung nach Bad Ems 

aufgegeben, diese stehen seither leer. 

Die historische und städtebauliche Bedeutung macht es dringend erforderlich, 

Entscheidungen für eine Nachnutzung zu treffen. Erst hiernach kann ein angepasstes 

Modernisierungs- und Sanierungskonzept erstellt warden. 

Einsparpotenziale  CO2-Ausstoß (ca. 70 t/a) 
 Primärenergieeinsparung 

Kostenschätzung Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW- 1)  

  

Kostenschätzung: bei Stundensatz 95 Euro pro Stunde 

Fachliche Prüfung von energetischen Sanierungsmaßnahmen  30 Stunden pro Jahr 

Kosten: ca.: 2.850 Euro/a 

 

Kostern Sanierung kommunaler Anteil: 200.000 Euro gem. ISEK (Maßnahmen-, Kosten- und 

Finanzierungsübersicht, Juni 2019), Grundlage für die Kostenschätzung: DIN 276  

Finanzierung/ 

Fördermöglich-

keiten 

 GEG 

 Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) über: 

 KfW-Förderprogramm Energieeffizient Bauen und Sanieren (Förderkredit Nr. 263, 463) 

 BAFA 

 Direkte Förderung mit Einzelbewilligung 

Steuerliche Begünstigungen von Gebäuden nach §§ 7h,10f EStG (im 

förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet) 

Akteure  Energetisches Sanierungsmanagement 

 lokale Akteure 

 Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 
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 Verbraucherzentrale 

 Energieberater der Region 

Handlungsansätze  In Abstimmung mit der Kommune Möglichkeiten der Sanierung absprechen und Vorge-

hensweise erörtern 

 Identifizierung von Problemlagen von Kommunalen Gebäuden im Quartier 

 Koordinierung der Umsetzung der zu realisierenden Maßnahmen, Projektüberwachung 

 Einrichtung eines umfassenden Bürgerinformationsangebotes (Vor-Ort und digital) – 

jeweils öffentlichkeitswirksame Berichte über die Fortschritte bzgl. der öffentlichen 

Gebäudesanierungen im Quartier. 

Risiken und 

Hemmnisse in der Um-

setzung 

 Investitionskosten 

 Wirtschaftlichkeit  

 Hoher Zeitaufwand 
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Energetische Sanierung Stadthalle  

(KG-2) 

Ziele Energieeinsparung im Bereich Wärme 

der Stadthalle. Energie- und CO2-Ein-

sparung. Behebung städtebaulicher 

und energetischer Missstände an 

öffentlichen Gebäuden im Quartier. 

 

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Mieterinnen und Mieter bzw. Pächter:innen, Stadt Bad Ems-Nassau 

Projektbeschreibung Die zentrale Lage der Stadthalle, mit ihrer herausragenden Bedeutung für die Stadt 

Nassau, bildet eine wichtige Grundlage für das wirtschaftliche Potential, aber auch für 

die Notwendigkeit einem Leerstand (Restaurant) und Unternutzung (Stadthalle) na-

chhaltig entgegen zu wirken. Das Restaurant mit der angeschlossenen Stadthalle bietet 

Raum für private Veranstaltungen und Seminare, auch in einem größeren Rahmen, 

sowie auch für kulturelle Nutzung. Allein die Größe der Stadthalle, aber auch die Lage 

mitten im Stadtkern sowie die vorhandenen Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz vor 

der Stadthalle und in unmittelbarer Nähe sind ein einzigartiger Standortvorteil und ma-

chen die Stadthalle mit gastronomischer Versorgung als Veranstaltungsort und für Res-

taurantbesucher äußerst attraktiv. 

Einsparpotenziale  CO2-Ausstoß (ca. 80 t/a) 
 Primärenergieeinsparung 

Kostenschätzung Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW- 1)  

  

Kostenschätzung: bei Stundensatz 95 Euro pro Stunde 

Fachliche Prüfung von energetischen Sanierungsmaßnahmen  10 Stunden pro Jahr 

Kosten: ca.: 950 Euro/a 

 

Eine weitergehende umfassende energetische und technische Sanierung sowie weitere Um-

baumaßnahmen würden Kosten von ca. 525.000 Euro verursachen. Die Umsetzung dieser 

Maßnahmen ist bis auf weiteres nicht geplant.Grundlage für die Kostenschätzung: DIN 276  

Finanzierung/ 

Fördermöglich-

keiten 

 GEG 

 Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) über: 

 KfW-Förderprogramm Energieeffizient Bauen und Sanieren (Förderkredit Nr. 263, 463) 

 BAFA 

 Direkte Förderung mit Einzelbewilligung 

Steuerliche Begünstigungen von Gebäuden nach §§ 7h,10f EStG (im 

förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet). 

Akteure  Energetisches Sanierungsmanagement 
 lokale Akteure 
 Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 
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 Verbraucherzentrale 
 Energieberater der Region 

Handlungsansätze  In Abstimmung mit der Kommune Möglichkeiten der Sanierung absprechen und Vorge-
hensweise erörtern 

 Identifizierung von Problemlagen von Kommunalen Gebäuden im Quartier 

 Koordinierung der Umsetzung der zu realisierenden Maßnahmen, Projektüberwachung 

 Einrichtung eines umfassenden Bürgerinformationsangebotes (Vor-Ort und digital) – 
jeweils öffentlichkeitswirksame Berichte über die Fortschritte bzgl. der öffentlichen 
Gebäudesanierungen im Quartier 

Risiken und 

Hemmnisse in der Um-

setzung 

 Investitionskosten 

 Wirtschaftlichkeit  

 Hoher Zeitaufwand 
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Sanierung Günter-Leifheit Kulturhaus 

(KG-3) 

Ziele Energieeinsparung im Bereich Wärme 

der Stadthalle. Energie- und CO2-Ein-

sparung. Behebung städtebaulicher 

und energetischer Missstände an 

öffentlichen Gebäuden im Quartier. 

 

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Mieterinnen und Mieter bzw. Pächter:innen, Stadt Bad Ems-Nassau 

Projektbeschreibung Das Günter-Leifheit-Kulturhaus vereint mit der Stadtbibliothek, dem Jugendtreff und 

dem Stadtarchiv wichtige Funktionen der sozialen und kulturellen Infrastruktur für die 

Stadt mit überlokaler Bedeutung. Darüber hinaus ist es mit dem Büro der „Touristik 

Bad Ems – Nassau“ eine wichtige Anlaufstelle für Besucher*innen und Touristen der 

Stadt und der Verbandsgemeinde. 

Der Kulturkeller sowie der Museumssaal sind in der VG Bad Ems-Nassau einzigartige 

Veranstaltungsorte. Sie liegen zentral in der Stadt Nassau, bieten Parkraum in nächster 

Nähe und einen barrierefreien Zugang. Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz er-

forderlich. Der diesbezügliche Investitionsaufwand beläuft sich auf ca. 800.000 Euro. 

Einsparpotenziale  CO2-Ausstoß (64 t/a) 
 Primärenergieeinsparung 

Kostenschätzung Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW- 1)  

  

Kostenschätzung: bei Stundensatz 95 Euro pro Stunde 

Fachliche Prüfung von energetischen Sanierungsmaßnahmen  30 Stunden pro Jahr 

Kosten: ca.: 2850 Euro/a 

 

Kosten Sanierung kommunaler Anteil: 400.000 Euro gem. ISEK (Maßnahmen-, Kosten- und Fi-

nanzierungsübersicht, Juni 2019).Grundlage für die Kostenschätzung: DIN 276  

Finanzierung/ 

Fördermöglich-

keiten 

 GEG 

 Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) über: 

 KfW-Förderprogramm Energieeffizient Bauen und Sanieren (Förderkredit Nr. 263, 463) 

 BAFA 

 Direkte Förderung mit Einzelbewilligung 

Steuerliche Begünstigungen von Gebäuden nach §§ 7h,10f EStG (im 

förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet). 

Akteure  Energetisches Sanierungsmanagement 

 lokale Akteure 

 Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 
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 Verbraucherzentrale 

 Energieberater der Region 

Handlungsansätze  In Abstimmung mit der Kommune Möglichkeiten der Sanierung absprechen und Vorge-

hensweise erörtern 

 Identifizierung von Problemlagen von Kommunalen Gebäuden im Quartier 

 Koordinierung der Umsetzung der zu realisierenden Maßnahmen, Projektüberwachung 

 Einrichtung eines umfassenden Bürgerinformationsangebotes (Vor-Ort und digital) – 

jeweils öffentlichkeitswirk¬same Berichte über die Fortschritte bzgl. der öffentlichen 

Gebäudesanierungen im Quartier. 

Risiken und 

Hemmnisse in der Um-

setzung 

 Investitionskosten 

 Wirtschaftlichkeit  

 Hoher Zeitaufwand 
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Machbarkeitsstudie Nahwärmnetz 

(KG-4) 

Ziele Energieeinsparung und Effizienz im 

Bereich Wärme beim Austausch der 

Wärmerzugungstechnik. Energie- und 

CO2-Einsparung. Behebung städtebau-

licher und energetischer Missstände 

an öffentlichen Gebäuden im Quartier. 

 

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Mieterinnen und Mieter bzw. Pächter:innen, Stadt Bad Ems-Nassau, Eigentümerinnen und Ei-
gentümer 

Projektbeschreibung Machbarkeitsstudie zur Wirtschaftlichkeit und Realisierung eines Wärmenetzes für die 

kommunalen Gebäude im Quartier Stadtzentrum. Ziel ist dabei die Ermittlung der 

wirtschaftlichsten Trassenführung, sowie die Überprüfung der Investitions- und der 

Wärmepreiskosten. Eine unterbringung der Heizzentral im Parkhaus oder die Mögich-

keit einer mobilen Heizzentrale kann überprüft werden. Eine Überprüfung der An-

schlussmöglichkeiten der kommunalen Gebäude im Ortskern ist geplant. Daneben soll 

den Bürgerinnern und Bürgern im betrachteten Ortsbereich die Möglichkeit einer An-

schlusses ihrer Wohn- und Nichtwohngebäude gegeben warden. 

Einsparpotenziale  CO2-Ausstoß 
 Primärenergieeinsparung 

Kostenschätzung  

Kostenschätzung: bei Stundensatz 95 Euro pro Stunde 

Erstellung Machbarkeitsstudiegescätzt mit einmalig ca. 65 Stunden  

Kosten: ca.: 6.175 Euro/a. Mögliche Teilleistungen über im Rahmen des energetischen Sani-

erungsmanagements (PW- 1) ist zu prüfen. 

 

 

Finanzierung/ 

Fördermöglich-

keiten 

 Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) über: 

 KfW-Förderprogramme Erneuerbare Energien – Standard 

 BAFA 

   EEG-Umlage 

Akteure  Energetisches Sanierungsmanagement 

 lokale Akteure 

 Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 

 Verbraucherzentrale 

 Energieberater der Region 
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Handlungsansätze  In Abstimmung mit der Kommune Möglichkeiten der Sanierung absprechen und Vorge-

hensweise erörtern 

 Einrichtung eines umfassenden Bürgerinformationsangebotes (Homepage, Öffentliche 

Veranstaltungen). 

Risiken und 

Hemmnisse in der Um-

setzung 

 Investitionskosten 

 Wirtschaftlichkeit der Varianten  
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Beratung zur Nutzung solarer Energie (EE-1) 

Ziele Beratung und Koordination zur Umsetzung von 

Projekten solarer Energie. Unterstützung bei Über-

windung von Umsetzungshemmnissen in den 

Bereichen Solarthermie und Photovoltaik. Infor-

mation, Beratung und Umsetzung von Mieter-

strommodellen. 

 

 
Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Private Eigentümerinnen und Eigentümer, Wohnungsbaugesellschaften, WEG Gemein-
schaften 

Projektbeschreibung  Umsetzung der Potenziale im Bereich der solaren Energiegewinnung im Quartier 
„Nassau“ 

 Gestaltung einer Informationskampagne für die Bürgerinnen und Bürger 

 Angebot von Beratungsleistungen und gebäudespezifischen Analysen zur Nutzung 
solarer Energie 

 Motivation und Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger 

 Unterstützung bei der Auswahl und Projektumsetzung einzelner Photovoltaik-Pro-
jekte 

 Angebot einer praxisnahen Beratung zur Umsetzung von Mieterstrommodellen 

 Förderung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen unter 

Beachtung des Ortsbilds und planungsrechtlicher Vorgaben 

Einsparpotenziale  Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien: bis zu 966 MWh/a (So-

larthermie), 1.600 MWh/a (Photovol- taik) 

Kostenschätzung Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW-1) 

Finanzierung/ 

Fördermöglich-

keiten 

Solarthermie (zur Umsetzung): KfW-Programm Erneuerbare Energien - Standard 

(Kredit, 270), KfW-Programm Erneuerbare Energien – Premium (Kredit, 271 / 

281); Hinweis: nur große Anlagen; BAFA: Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien im Wärmemarkt (Marktanreizprogramm) 

Photovoltaik (zur Umsetzung): Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparver-

ordnung (EnEV), Erneuerbare- Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), Gesetz zur Förderung 

von Mieterstrom, KfW-Programm Erneuerbare Energien - Standard (Kredit, 270), KfW-Pro-

gramm Erneuerbare Energien – Speicher (Kredit, 275) 

Akteure  Energetischer Sanierungsmanagement 

 Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 

 Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz - 

 BürgerEnergieGenossenschaften Rheinland-Pfalz e.V. 

 Handwerksunternehmer 

Handlungsansätze  Öffentlichkeitsarbeit - Informationskampagne für Bürgerinnen und Bürger 

 Beratungsangebote schaffen (Finanzierung, Förderung, Baurecht) 

 Aufbau eines Akteursnetzwerkes 

 Einbindung der Verbraucherzentrale und Energiegenossenschaften 

 Mieterstrommodelle 
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Risiken und 

Hemmnisse in der Um-

setzung 

 Nichtaktivierung privater Eigentümerinnen und Eigentümerrechtliche 

 Einschränkungen von Mieterstrommodellen 

 Auswirkungen auf das Stadtbild 

 technische Umsetzung 

 Investitionskosten 
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Homepage zur energetischen Stadtsanierung (ÖA-1) 

Ziele Steigerung der Mitwirkungs-

bereitschaft und Aktivierung der Bür-

gerinnen und Bürger sowie lokaler Ak-

teure an der Umsetzung des in-

tegrierten energetischen 
Quartierskonzeptes „Nassau“. 

 

“Nassau Klimaquartier” 
 

 
 

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Wohnungseigentümergemeinschaften, Eigentümerinnen und Eigentümer, Ges-

chäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber, Mieterinnen und Mieter, öffentliche Ein-

richtungen und ihre Nutzerinnen und Nutzer, 
Wohnungsbaugesellschaften, Akteure im Quartier 

Projektbeschreibung Aufbau einer Homepage “Nassau Klimaquartier” für die Umsetzung des integrierten en-
ergetischen Quartierskonzeptes. Die Homepage dient der orts- und zeitunabhängigen In-
formation zur Thematik der energetischen Stadtsanierung. Neben grundlegenden Infor-
mationen zum Prozess der Umsetzung sind Informationsmaterialien auf der Homepage 
bereitzustellen. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und aktuelle Veranstal-
tungen sollen über diesen Internetauftritt bekannt gegeben werden. Darüber hinaus 
können Best-Practice-Beispiele vorgestellt und eine interaktive Karte mit den Ergebnissen 
des energetischen Quartierkonzeptes sowie den geplanten Maßnahmen integriert 
werden. Es können Umfragen durchgeführt, Wettbewerbe sowie Bürger- und Infor-
mationsveranstaltungen begleitet werden, deren Ergebnisse vorgestellt und über lau-
fende Projekte informiert werden. Die Homepage kann jederzeit den Bedürfnissen an-
gepasst werden und sollte immer aktuell sein. 

Kostenschätzung Beratung im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW-1),  Erstellung 
einmalig 4.000 Euro                und jährliche Revision 1.000 Euro / a 

Finanzierung/ 
Fördermöglich-
keiten 

Im Rahmen des Energetischen Sanierungsmanagements KfW 432 

Akteure Energetisches Sanierungsmanagement, Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Bürgerin-
nen und Bürger, lokale Akteure 

Handlungsansätze Aufbau einer Homepage mit den gewünschten Informationen; Kontinuierliche 

Fortschreibung der Homepage mit aktuellen Informationen und Themen zu den 

Projekten und Aktionen im Quartier; Bekanntgabe von Beratungsleistungen und 

Terminen für Interessierte Bürgerinnen und Bürger 

sowie lokale Akteure 

Risiken und 
Hemmnisse in der Um-
setzung 

Fehlendes Interesse und fehlende Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger 
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Flyer / Ortsblatt (ÖA-2) 

Ziele Steigerung der Mitwirkungs-

bereitschaft und Aktivierung der Bür-

gerinnen und Bürger sowie lokalen 

Akteure an der Umsetzung des in-

tegrierten energetischen 
Quartierskonzeptes „Nassau“. 

  
 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig  

Zielgruppe 
Wohnungseigentümergemeinschaften, Eigentümerinnen und Eigentümer, Ges-

chäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber, Mieterinnen und Mieter, öffentliche 

Einrichtungen, Wohnungsbaugesellschaften, Akteure im Quartier 

Projektbeschreibungc Entwicklung eines Flyers. Der Flyer könnte zur Information über die jeweiligen Bür-

gerveranstaltungen als Printmedium genutzt werden Ortsblättchen. Neben grund-

legenden Informationen zum Prozess der Umsetzung sind Informationsmaterialien 

regelmäßig als Einlegeblättchen zum Flyer und/oder als Ausgabe eines Ortsblättch-

ens zu aktualiseren. Ansprechpartner und aktuelle Veranstaltungen sollen über die-

ses Medium bekannt gegeben werden. Darüber hinaus können Best-Practice-

Beispiele als Ergebnisse des energetischen Quartierkonzeptes aufgezeigt sowie ge-

plante Maßnahmen vorgestellt werden. Die Marke „Nassau“ wird so aktiv und 

kann ein Ortsmarketing vorantreiben. 

Kostenschätzung Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW- 1) , 
Druck und 

Graphik ca. 2.000 Euro / a 

Finanzierung/ 

Fördermöglichkeiten 

Im Rahmen des Energetischen Sanierungsmanagements KfW 432 

Akteure Energetisches Sanierungsmanagement, Verbandsgemeindeverwaltung, Ortsge-

meinde, Bürgerinnen und Bürger | lokale Akteure 

Handlungsansätze Öffentlichkeitsarbeit (Homepage und Presseartikel). „Ortsmarketing“ - Etablierung der 
Marke „Nassau“ in der Öffentlichkeit, Netzwerke erweitern, Organisation, Vor- und Na-
chbereitung von Informationsveranstaltungen, Durchführung und Nachbereitung von In-
formationsveranstaltungen 
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Mitmachkampagne zur Eigentümeraktivierung und Netzwerk-
bildung (ÖA-3) 

Ziele Motivation und Stärkung der Mit-

wirkungsbereitschaft von Ei-

gentümerinnen und Eigentümern 

zur Umsetzung des Handlungspro-

gramms und  Maßnahmenkatalogs 

des integrierten 

energetischen Quartierskonzeptes 

 
 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Wohnungseigentümergemeinschaften, Eigentümerinnen und Eigentümer | Ges-

chäftsinhaberinnen und -inhaber, Mieterinnen und Mieter, öffentliche Einrich-

tungen, Lehrerinnen und Lehrer, 

Schülerinnen und Schüler, Wohnungsbaugesellschaften, Akteure im Quartier 

Projektbeschreibung  Organisation einer Kampagne zur Aktivierung von Eigentümerinnen 

und Eigentümern sowie Bildung von Netzwerken für die Umsetzung 

der Maßnahmen aus dem Quartierskonzept. 

 Aktivierung von Eigentümerinnen und Eigentümern mittels folgender Aktionen: 
– Anschreiben der Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Haus-zu-Haus-

Begehung 
– Begleitung und Verlinkung auf der Internetseite der Gemeinde und auf 

der Homepage 
„Nassau“ 

– Etablierung der Marke „Nassau“ in der Öffentlichkeit 
– Persönliche Ansprache potentieller Netzwerkpartner 
– Vorträge vor Netzwerkorganisationen (z. B. Ei-

gentümerverbände, Wohnungseigentümergemein-
schaften) 

 Informationsveranstaltungen für Eigentümerinnen und Eigentümer 

Kostenschätzung Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW- 1) 

Finanzierung/ 

Fördermöglichkeiten 

Im Rahmen des Energetischen Sanierungsmanagements KfW 432 (siehe PW 1) 

Akteure Energetisches Sanierungsmanagement, Eigentümerinnen und Eigentümer 

Handlungsansätze  Öffentlichkeitsarbeit (Homepage und Presseartikel) 

 „Ortsmarketingmarketing“ - Etablierung der Marke „Nassau“ in der Öffentlichkeit 

 Netzwerke erweitern 

 Organisation, Vor- und Nachbereitung von Informationsveranstaltungen 
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Energiesparwettbew-
erb (ÖA-4) 

Ziele Konzeption und Durchführung eines 

Energiesparwettbewerbs unter 

Einbindung der Homepage „Nassau 

Klimaquartier“. Das Bewusstsein der 

Bürgerinnen und Bürger zum Thema 

Klimaschutz und Energieeinsparung 

stärken. 

Langfristiges umweltbewusstes Han-
deln. 

 
 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, Wohneigentumsge-

meinschaften, lokale Akteure, Nutzer im Quartier, Unternehmen, öffentliche Ein-

richtungen, Lehrerinnen und 

Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine 

Projektbeschreibung Konzeption und Durchführung eines Wettbewerbs, bei dem Projekte von 

Privathaushalten, Unternehmen, Schulen und Vereinen zum Thema „Ener-

gieeinsparung und regenerativer Energiegewinnung“ eingereicht werden 

können. 

 
Der Wettbewerb soll öffentlichkeitswirksam begleitet, durchgeführt und dokumentiert 
werden. 

Einsparpotenziale  CO2-Ausstoß 
 Primärenergieeinsparung 

Kostenschätzung Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW- 1) , 
Flyer, (ÖA-2), Homepage (ÖA-1) 

Finanzierung/ 

Fördermöglichkeiten 

Sanierungsmanagement (PW-1), Sponsoren 

Akteure  Energetisches Sanierungsmanagement 

 Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde 

 Bürgerinnen und Bürger | lokale Akteure 

Handlungsansätze  Organisation, Vorbereitung und Durchführung eines Energiesparwettbewerbs 

(Sponsoren, Auslobung, Jury, Preise) 
 Öffentlichkeitsarbeit (Presseartikel, Einbindung der Homepage) 

 Öffentlichkeitswirksame Präsentation der Wettbewerbsbeiträge und Gewinner 

 Öffentlichkeitswirksame Nachbereitung und Dokumentation des 

Wettbewerbs auf der Homepage 

Risiken und Hemmnisse in 

der Umsetzung 

 Fehlende Motivation und Bereitschaft einzelner Akteure 

 Fehlende Finanzierung 
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Mobilitätsstationen (MM-1) 

Ziele Bedarfsangepasste Errichtung von Mobili-

täts- 

stationen zur besseren Verknüpfung  

bestehender und Einbindung neuartiger  

Mobilitätssysteme 

Standortermittlung, Angebotsumfang 

 

Priorität hoch mittel niedrig 

Umsetzungszeitraum kurzfristig mittelfristig langfristig 

Zielgruppe 

Wohnungseigentümergemeinschaften, Eigentümer:innen, Geschäftsinhaber:innen, Mie-

ter:innen, öffentliche Einrichtungen und ihre Nutzer:innen, Wohnungsbaugesellschaften, 

Arbeitnehmer:innen, Schüler:innen, Lehrer:innen, Pendelnde, Akteure im Quartier 

Projektbeschreibung  Reduktion des motorisierten Individualverkehrs im Quartier 

 Auswahl geeigneter öffentlicher Standorte an zentralen öffentlichen Gebäuden 

und Prkplätzen wie an dem Rathaus oder  

 Analyse der Bedürfnisse der Zielgruppen 

 Abstellmöglichkeiten (P&R, Fahrradgaragen, …), Lademöglichkeiten für E-Mobili-

tät, Sharing-Angebote 

 Angebot von Beratungsleistungen für private Interessenten (Vermieter, Arbeit-

geber, Einzelhandel, …): Möglichkeiten der Beteiligung/ Kooperation 

 Motivation und Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger: Bekanntmachung, Be-

darfsabfrage, Schnupperangebote, etc. 

 Möglichkeiten zur Sektorkopplung (PV-Überdachungen, E-Mobilität, Einbindung 

in Quartiersversorgung) 

Einsparpotenziale  CO2-Ausstoß 

 Primärenergiebedarf 

Kostenschätzung 

Beratungsleistungen im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements (PW-1) , 

Kostenschätzung: bei Stundensatz 95 Euro pro Stunde 

Fachliche Prüfung von energetischen Sanierungsmaßnahmen  30 Stunden pro Jahr 

Kosten: ca.: 2.850 Euro/a 

  
Finanzierung/ 

Fördermöglichkeiten 

 Im Rahmen des Energetischen Sanierungsmanagements KfW 432 

 Kommunalrichtlinie des BMUB 2019 – Nachhaltige Mobilität Antrag über PtJ 

Akteure  Energetisches Sanierungsmanagement 

 Kommunale Verwaltung (Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde) 

 Fachplaner:innen 

 BürgerEnergieGenossenschaften Rheinland-Pfalz e.V. 

 Verkehrsbetriebe 

 Lokale Akteure 
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Handlungsansätze  Öffentlichkeitsarbeit - Informationskampagne für Bürgerinnen und Bürger 

 Beratungsangebote schaffen (Finanzierung, Förderung, Betreibermodelle) 

 Aufbau eines Akteursnetzwerks 

 Einbindung der Verbraucherzentrale und Energiegenossenschaften 

Risiken und Hemmnisse 

in der Umsetzung 

 Nichtaktivierung der Nutzer (Anmeldungshürde, fehlende Umstellungsbereit-

schaft des individuellen Mobilitätsverhaltens) 

 Kosten-/ Nutzungsmodelle (Attraktivität, Transparenz) 

 technische Umsetzung 

 Investitionskosten 
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9.3. Zeitplan 

 

Die Organisatorische Umsetzung der Maßnahmen erfolgt über die Stadt Nassau bzw. über das Sanierungsma-

nagement. Das Sanierungsmanagement wird Ansprechpartner für alle Inhaltlichen Fragestellungen werden. Je 

nach Ansiedlung des Sanierungsmanagements. Die Gemeinde Nassaun ist Verantwortlich gegenüber dem För-

dermittelgeber (Je nach Ansiedlung des Sanierungsmanagers in der Verwaltung oder als externe Dienstleistung). 

Ein grober Zeitplan der einzelnen Maßanhmen mit Start und Ende nach Jahreszahl, die über das Sanierungsma-

nagement gesteurt werden, zeigt die folgende Abbildung. Nähere Informationen zu dem Sanierungsmangent 

sind im Kapitel  12.2 
 

 
Abbildung 65: Zeitplan Maßnahmenumsetzung 

  

Maßnahmen Priorität

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(PW) Prozessteuerung zu Sanierung von 

privaten Wohngebäuden

Energetisches Sanierungsmanagement zur 

Behebung der Missstände bei Wohngebäuden 

und im wohnungsnahen Umfeld (PW-1)

Verlängert

Hoch

Energetische und gestalterische Beratung zur 

Sanierung von Wohngebäuden (PW-2) Hoch

Mustersanierung eines Gebäudes  (Baujahr 

1919 bis 1948) (PW-3) Hoch

Mustersanierung eines Gebäudes  (Baujahr 

1949 bis 1968 ) (PW-4) Hoch

Energieberatung Nutzerverhalten (PW-5) Hoch

(EE) Erneuerbare Energien

Beratung zur Nutzung solarer Energie (EE-1) Mittel

(ÖA) Öffentlichkeitsarbeit

Homepage zur energetischen Stadtsanierung 

(ÖA-1) Hoch

Flyer / Ortsblatt (ÖA-2) Hoch

Mitmachkampagne zur Eigentümeraktivierung 

und Netzwerkbildung (ÖA-3) Hoch

Energiesparwettbewerb (ÖA-4) Mittel

(MM) Mobilitätsmaßnahmen
 Mobilitätsstationen (MM-1) Mittel

Jahr
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 Umsetzungshemmnisse und deren Überwindung 

Um den Erfolg des energetischen Quartierskonzepts auch in der Umsetzungsphase zu gewährleisten ist eine Ana-

lyse der vorhandenen Hemmnisse und Barrieren bezüglich der Maßnahmenumsetzung wichtig. Nachfolgend wer-

den daher Hemmnisse und Barrieren einzelner Akteure im Quartier aufgeführt, die eine Umsetzung der vorge-

schlagenen Maßnahmen erschweren oder verhindern können.  

 

Maßgeblich für die Umsetzungsfähigkeit der Maßnahmen und des CO2-Einsparpotenzials sind im Wesentlichen die 

Wirtschaftlichkeit und die lokalen Rahmenbedingungen. Letztere sind insbesondere von der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit und der Investitions- und Sanierungsbereitschaft der Eigentümer geprägt. Sie unterliegen den ein-

geschränkt zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln und sind dem Erhalt des Ortsbilds verpflichtet. Insbeson-

dere die stark eingeschränkte Investitions- und Sanierungsbereitschaft der Wohnungsunternehmen und Eigentü-

mer vor Ort kann als großes Hemmnis gesehen werden.  

 

Die Hemmnisse und die entsprechenden Vorschläge zur Überwindung der Barrieren differieren sehr stark nach 

Gebäudenutzer bzw. Eigentümer im Quartier und werden nachfolgend dargestellt. Gebäudenutzer und Eigentü-

mer im Quartier sind: 

 

1. Selbstnutzende und nicht selbstnutzende private Eigentümer von Ein-/Zweifamilien- und Reihenhäusern  

2. Selbstnutzende und nicht selbstnutzende private Wohnungseigentümer in Mehrfamilienhäusern und Ge-

schosswohnungsbauten  

3. Mieter in Mehrfamilienhäusern und Geschosswohnungsbauten  
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4.  
 

1: Private Eigentümer von Einfamilien- und Reihenhäusern 

Hemmnisse & Barri-
eren 

 Eigentümer sind im fortgeschrittenen Alter und profitieren nicht mehr von den 

Maßnahmen am Bestandsgebäude; Kreditaufnahme (langfristige Verpflichtun-

gen) sind nicht gewollt. Eine große Anzahl der Gebäudeeigentümer im Klima-

Quartier befindet sich im Alter über 50 Jahre und die Phase der Familiengrün-

dung sowie die Aufbauphase sind abgeschlossen. Investitionen in die Gebäude 

haben keine Priorität, obwohl diese Generation das höchste Einkommen vorzu-

weisen hat 

 Keine ausreichenden Rücklagen für notwendige Investitionen vorhanden 

 Langsamer Öl- und Gaspreisanstieg führt zu sehr langen Amortisationszeiten 

der energetischen Sanierungsmaßnahmen 

 Hohe Belastungen durch den Bau- bzw. Umbauprozess werden erwartet 

 Eigentümern fehlen ausreichende und fachlich fundierte Kenntnisse über die 

Finanzierung und die Vorteile energetischer Sanierungsmaßnahmen Der unsa-

nierte bzw. teilsanierte Gebäudebestand im Quartier ist hoch, beispielhafte 

energetisch sanierte Gebäude oder Leuchtturmprojekte fehlen zur Orientie-

rung und Nachahmung 

 Angst vor Bauschäden durch die energetische Sanierung mit dem Hintergrund 

fachlich nicht fundierter Vorurteile 

 Energiesparmaßnahmen wurden bereits durchgeführt 

 Insbesondere durch Medienberichte wird das Image einer energetischen Sanie-

rung zur Zeit negativ dargestellt. 

 

Überwindung  Initiierung eines Musterprojekts/Modellvorhabens (z. B. Musterhaus) zur bei-

spielhaften energetischen Sanierung im Quartier – Baustellentage, Informati-

onskampagnen, altersgerechter Umbau etc. 

 Ziel: Motivation von Eigentümern unsanierter Gebäude (Nachahmungseffekt), Redu-

zierung von Berührungsängsten und Übermittlung fachlich fundierter Informationen 

bezüglich neuer Energiespartechniken; persönlicher Kontakt mit Bauherren von Mus-

terprojekten; persönliche Ebene der Vermittlung 

 Informationskampagnen zur energetischen Sanierung und zum altersgerechten Um-

bau kombiniert mit einer verstärkten Energieberatung 

 Ziel: bessere Information der Eigentümer über die Vorteile und Finanzierungsmög-

lichkeiten energetischer Sanierungen und  altersgerechtem Umbau; proaktive An-

sprache 
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2 : Wohnungseigentümer in Mehrfamilienhäusern und Geschosswohnungsbauten 

Hemmnisse 

& Barrieren 

 Abstimmung mit weiteren Wohnungseigentümern bezüglich Energiesparmaßnahmen 

ist schwierig 

 Wohnungseigentümer profitiert nicht direkt von Energieeinsparung der Energiespar-

maßnahme z. B. nur Wohnungen im EG/ DG können von Dämmung der Kellerdecke/ 

Dachfläche profitieren 

 Eigentümer wohnt nicht im Quartier und die Wohnung ist vermietet; Wohnungseigen-

tümer scheut Investitionen, da vermeintlich nur der Mieter von der Energieeinsparung 

profitiert 

 Rücklagen der WEG sind oftmals zu gering für weiterführende Investitionen 

Überwindung  Energieberatung (z. B. bei Eigentümerversammlungen) der WEG über Vorteile der ener-

getischen Sanierung wie 

 Inanspruchnahme von Fördermitteln 

 Mietrechtliche Aspekte der energetischen Sanierung 

 Umlegung von Modernisierungskosten 

 Erhöhung der Vermietbarkeit und des Verkaufswerts der Wohnung 

 Angebot zur kompletten Betreuung der energetischen Maßnahmen in bezüglich der 

Mediation, Fördermittelbeantragung, Erstellung eines Energiekonzepts, Architekten-

leistung oder einer fachlichen Baubegleitung 

 
 

3 : Mieter in Mehrfamilienhäusern und Geschosswohnungsbauten 

Hemmnisse 

& Barrieren 

 Erwartung deutlicher Mieterhöhungen nach der Durchführung von Energiesparmaß-

nahmen 

 Erzielte Energieeinsparung durch Sanierungsmaßnahmen wird häufig im Verhältnis zur 

Summe der Mieterhöhung als nicht angemessen bewertet 

 Hohe Belastungen (Stress, Staub, etc.) im Bauprozess bei begrenzten Möglichkeiten 

eine Mietminderung geltend zu machen 

 Bauphysikalische Probleme nach der energetischen Sanierung werden befürchtet (z. B. 

Schimmelbildung bei fehlendem Lüftungskonzept) 

 Vorurteile gegen energetische Sanierungsmaßnahmen aufgrund fachlicher Fehlinfor-

mationen 
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Überwindung  Einräumung möglicher Mietminderung im Bauprozess durch den Wohnungseigentümer 

 Aufklärung über die Steigerung der Behaglichkeit in der Wohnung durch die Ausführung 

von Energiesparmaßnahmen (z. B. bei Dämmmaßnahme der Außenwand, reduzierte 

Überhitzung im Sommer und Auskühlung im Winter) 

 Hinweis auf Beseitigung möglicher bauphysikalischer Probleme (z. B. Schimmelprob-

leme) aufgrund energetisch schlechter Bausubstanz 

 Hinweis auf Steigerungspotenziale von Image und Erscheinungsbild des Gebäudes auf-

grund durchgeführter Sanierungsmaßnahmen 

 Partizipation der Mieter an günstigem und erneuerbar erzeugtem Strom im Gebäude 

(z. B. PV-Mieterstrommodell) 

 kompetente fachliche Beratung bei der Initiierung und im Planungsprozess von Maß-

nahmen 

Weitere Hemmnisse, welche nicht auf die einzelnen anzusprechenden Akteure und Zielgruppen bezogen werden 

können, sondern sich direkt auf die Durchführung der Einzelmaßnahmen beziehen, werden in den jeweiligen Maß-

nahmen- und Projektblättern aufgeführt. 
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 Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 

Eine öffentliche Förderung bestärkt die Entscheidungsfindung für eine Umsetzung energetischer Sanierungsmaß-

nahmen. Neben Förderprogrammen der KfW-Bank stehen unterschiedliche Bundes- und Landesprogramme zur 

Verfügung, die gleichermaßen von der Stadt, Privatpersonen und Unternehmen im Zusammenhang mit energeti-

schen Sanierungen und Modernisierungen genutzt werden können. Um die Zukunftsfähigkeit des Quartiers sowie 

eine dauerhafte finanzielle Tragfähigkeit und eine möglichst zügige Realisierung der Maßnahmen sicherzustellen, 

ist eine Verknüpfung verschiedener Förderangebote – wie bspw. die Einbindung des Konzeptgebiets in die Förder-

kulisse der Städtebauförderung – sinnvoll.  

11.1. Fördermöglichkeiten Wärmeversorgung (Heizungsanlage) 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert den Einbau von Erneuerbaren Heizungen ab 

dem 2. Januar 2021 als Einzelmaßnahme im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM) mit 

folgenden Fördermittelprogrammen. Zum 15.08. 2022 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

hat die BEG Einzelmaßnahmen angepasst und reagierte somit auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine seit 

dem 24.02.2022. Mit den Anpassungen wurden alle Förderung für gasverbrauchenden Anlagen aufgehoben und 

die Fördersätze für Einzelmaßnahmen angepasst, um die Förderung für einen breiten Antragstellerkreis noch at-

traktiver zu gestalten. 

 
Tabelle 31: Fördersätze BAFA (BEG EM) Quelle: BAFA 

Einzelmaßnahmen  

Zuschuss 

Förder- 

satz 

iSFP-Bo-

nus 

Heizungs-

Tausch-Bonus  

Wärme- 

pumpen  

Bonus 

Innova- 

tionsbonus  

Biomasse 

Max.  

Förder- 

satz 

Fach- 

pla-

nung 

Solarthermie 25 % – – – – 25 % 50 % 

Biomasse 10 % – 10 % – 5 % 25 % 50 % 

Wärmepumpe 25 % – 10 % 5 % – 40 % 50 % 

Innovative  

Heizungstechnik 
25 % – 10 % – – 35 % 50 % 

EE-Hybrid ohne 

Biomasseheizung 
25 % – 10 % 5 % – 40 % 50 % 

EE-Hybrid mit 

Biomasseheizung 
20 % – 10 % 5 % 5 % 40 % 50 % 

Wärmenetzanschluss 25 % – 10 % – – 35 % 50 % 

Gebäudenetzan-

schluss 
25 % – 10 % – – 35 % 50 % 

Gebäudenetz  

Errichtung/ 

Erweiterung 

25 % – – – – 25 % 50 % 

Gebäudehülle 15 % 5 % – – – 20 % 50 % 
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Anlagentechnik 15 % 5 % – – – 20 % 50 % 

Heizungsoptimierung 15 % 5 % – – – 20 % 50 % 

 

Die KFW bietet mit ihrem mit ihrem KFW Programm 433 Energieeffizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Brenn-

stoffzelle einen Zuschuss für in Form von Brennstoffzellensystemen. Brennstoffzellenheizung sind ein Heizsystem 

in der neben Wärme auch Strom mittels der sogenannten kalten Verbrennung erzeug. Es ist somit eine besondere 

Art der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Gefördert werden Brennstoffzellensystem in neue oder bestehende Wohn- 

und Nichtwohngebäude in den Leistungsklassen von 0,25 bis 5,0 kW elektrischer Leistung. Der Zuschuss beträgt 

eine maximale Höhe von 40 % der förderfähigen Gesamtkosten. Zu den förderfähigen Gesamtkosten zählen: 

 

- Kosten für den Einbau des Brennstoffzellensystems – bei integrierten Geräten auch die Kosten für den 

weiteren Wärmeerzeuger 

- Fest vereinbarte Kosten für den Vollwartungsvertrag in den ersten 10 Jahren 

- Kosten für die Leistungen des Experten für Energieeffizienz. 

 

Der maximale Zuschuss für die Leistungsklasse der Brennstoffzelle setzt sich zusammen aus einem Festbetrag von 

6.800 Euro und einem leistungsabhängigen Betrag von 550 Euro je angefangene 100 W elektrische Leistung. Ab-

hängig von der elektrischen Leistung des eingebauten Brennstoffzellensystems beträgt die Zuschusshöhe also zwi-

schen 8.450 und maximal 34.300 Euro. 

 

Zum 28.07.2022 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Bundesförderung für ef-

fiziente Gebäude angepasst. Die Förderung von gasbetriebenen Anlagen und den damit einhergehenden Umfeld-

maßnahmen entfallen bzw. werden nur noch sehr begrenz angeboten wie bei Gas-Brennwertheizungen mit dem 

Zusatz „Renewable Ready“. Das bedeutet, dass die Gas-Brennwertheizung ohne größere Umbauten auch als hyb-

ride Anlage mit erneuerbaren Energien genutzt werden kann. Die erneuerbaren Energien müssen innerhalb von 2 

Jahren nach Einbau der Heizung in Betrieb genommen werden.  

Gas-Hybridheizungen, die Gas-Brennwerttechnik mit erneuerbaren Energien verknüpfen – zum Beispiel mit Solar-

thermie, Wärmepumpe oder Biomasse.  

11.2. Fördermöglichkeiten Wärmeversorgung (Anlagentechnik außer Hei-
zung) 

Gefördert werden folgende Maßnahmen über das Förderprogramm „Bundesförderung für effiziente Gebäude – 

Einzelmaßnahmen (BEG EM)“:  

 

- Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen inklusive Wärme- / Kälterückgewin-

nung 

- Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur Realisierung eines Gebäudeautomatisierungsgrades 

mindestens der Klasse B nach DIN V 18599-11 

- Kältetechnik zur Raumkühlung 

- Einbau energieeffizienter Beleuchtungssysteme 
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Das förderfähige Mindestinvestitionsvolumen liegt bei 2.000 Euro (brutto). Der Fördersatz beträgt 20 Prozent der 

förderfähigen Ausgaben. Die förderfähigen Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen von Wohngebäu-

den sind gedeckelt auf 60.000 Euro pro Wohneinheit. 

 

Bei Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme als Teil eines im Förderprogramm „Bundesförderung für Energiebera-

tung für Wohngebäude“ geförderten individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) ist ein zusätzlicher Förderbonus von 

5 Prozent möglich. 

 

11.3. Förderung bei der Sanierung und dem Bau von Gebäuden / Wohn 
und Nichtwohngebäude 

Gefördert wird entweder eine komplette Sanierung über die KFW Bundesförderung für effiziente Gebäude (Pro-

gramm 263). D.h. wenn ein Wohngebäude zum Effizienzhaus saniert wird oder ein frisch saniertes Effizienzhaus-

gekauft wird, kann eine Förderung zwischen einem Kredit mit Tilgungszuschuss oder einem direkt ausgezahlten 

Zuschuss ausgewählt werden:  

 
Tabelle 32: KFW Bundesförderung für effiziente Gebäude 

Effizienzhaus (Tilgungs-)zuschuss in % je Wohnung  
Betrag je Woh-

nung  

Effizienzhaus 40 
20 % von max. 120.000 Euro Kreditbe-

trag 
bis zu 24.000 Euro 

Effizienzhaus 40 Erneuerbare-Energien-Klasse 
25 % von max. 150.000 Euro Kreditbe-

trag 
bis zu 37.500 Euro 

Effizienzhaus 55 
15 % von max. 120.000 Euro Kreditbe-

trag 
bis zu 18.000 Euro 

Effizienzhaus 55 Erneuerbare-Energien-Klasse 
20 % von max. 150.000 Euro Kreditbe-

trag 
bis zu 30.000 Euro 

Effizienzhaus 70 
10 % von max. 120.000 Euro Kreditbe-

trag 
bis zu 12.000 Euro 

Effizienzhaus 70 Erneuerbare-Energien-Klasse 
15 % von max. 150.000 Euro Kreditbe-

trag 
bis zu 22.500 Euro 

Effizienzhaus 85 5 % von max. 120.000 Euro Kreditbetrag bis zu 6.000 Euro 

Effizienzhaus 85 Erneuerbare-Energien-Klasse 
10 % von max. 150.000 Euro Kreditbe-

trag 
bis zu 15.000 Euro 

Effizienzhaus Denkmal 5 % von max. 120.000 Euro Kreditbetrag bis zu 6.000 Euro 

Effizienzhaus Denkmal Erneuerbare-Energien-

Klasse 

10 % von max. 150.000 Euro Kreditbe-

trag 
bis zu 15.000 Euro 
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Darüber hinaus ist eine Förderung für die Fachplanung und Baubegleitung möglich. Diese Förderungen gelten 

auch für den Bau von energieeffizienten Wohngebäude 

 
Tabelle 33: Förderung Fachplanung energieeffiziente Gebäude 

Immobilie Max. Kreditbetrag Tilgungszuschuss 

Ein- und Zweifamilienhaus, 

Doppelhaushälfte und Rei-

henhaus 

10.000 Euro je Vorhaben, bei dem eine neue 

Effizienzhaus-Stufe erreicht wird 
50 %, bis zu 5.000 Euro 

Eigentumswohnung 

 

4.000 Euro je Wohneinheit, bis zu 40.000 Euro 

je Vorhaben, bei dem  

50 %, bis zu 2.000 Euro je 

Wohneinheit, maximal 20.000 

Euro je Vorhaben 

Mehrfamilienhaus mit 3 o-

der mehr Wohneinheiten 

4.000 Euro je Wohneinheit, bis zu 40.000 Euro 

je Vorhaben, bei dem eine neue Effizienzhaus-

Stufe erreicht wird 

50 %, bis zu 2.000 Euro je 

Wohneinheit, maximal 20.000 

Euro je Vorhaben 

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat die Bundesförderung für effiziente Gebäude 

zum 28.07.2022 angepasst: 

Bei Sanierung entfällt die Förderung der Effizienzhaus-Stufe 100, der Einzelmaßnahmen und des individuellen Sa-

nierungsfahrplans (iSFP-Bonus).  

 Die Förderung von gasbetriebenen Anlagen und den damit einhergehenden Umfeldmaßnahmen entfällt.  

 Bei Sanierung, Neubau und Kauf wurden Kredithöchstbeträge und Tilgungszuschüsse angepasst.  

 

Die Tilgungszuschüsse wurden etwas verkürzt, wobei die Zinssätze deutlich nach unten angepasst wurden. Ziel 

dieser Maßnahme war es die Attraktivität dieser Förderung zu erhöhen.  

 
Tabelle 34: Tilgungszuschüsse und Zinssätze 

Sollzins pro Jahr Laufzeit Tilgungsfreie Anlaufzeit Zinsbindung 

0,14 % ( 0,14 % ) 4 bis 10 Jahre 1 bis 2 Jahre 10 Jahre 

1,00 % ( 1,00 % ) 11 bis 20 Jahre 1 bis 3 Jahre 10 Jahre 

1,21 % ( 1,22 % ) 21 bis 30 Jahre 1 bis 5 Jahre 10 Jahre 

 

Die Nachhaltigkeitszertifizierung eines Neubaus für die Effizienzhaus-Stufe 40 mit Nachhaltigkeits-Klasse wird ge-

fördert mit einem zusätzlichen Kreditbetrag. Es gelten die gleichen Höchstbeträge wie bei der Baubegleitung. Da-

von sind 50 % ebenfalls ein Tilgungszuschuss. 

 

 

 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Bundesförderung-für-effiziente-Gebäude-Wohngebäude-Kredit-(262)/
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11.4. Landesförderungen RLP bei Gebäudemodernisierungen - Modernisie-
rung vermieteten Wohnraums 

11.4.1. ISB Darlehen -  Modernisierung selbstgenutzten Wohnraums (705) 

Mit dem ISB Darlehen - Modernisierung selbstgenutzten Wohnraums (705) die Modernisierung selbst genutzten 

Wohneigentums gefördert. Zu den förderfähigen Maßnahmen gehören: 

- Barrierefreie Maßnahmen 

- Energiesparende Maßnahmen 

- Nutzung alternativer und regenerativer Energien 

- Nachhaltige Erhöhung des Gebrauchswertes 

- Dauerhafte Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse 

- Instandsetzungsmaßnahmen (nur in Verbindung mit baulichen Maßnahmen) 

- Beratungs- und Planungskosten 

 

Nicht förderfähige Maßnahmen sind u.a. der Ausbau von Dachgeschossen oder anderen Flächen, die hierzu vor-

bereitet sind. Die Umwandelung von Räumen, die nach ihrer baulichen Anlage und Ausstattung bisher zu anderen 

Wohnzwecken dienten sowie der Umbau von Wohnraum zur Anpassung an heutige Wohngewohnheiten. Die Er-

weiterung eines Gebäudes durch Aufstockung oder Anbau. Die Modernisierung von Einliegerwohnungen. 

 

Die Förderung besteht aus einem Darlehen in Höhe, für Haushalte mit bis zu 4 Personen, bis maximal 100.000,- € 

- für jedes weitere Haushaltsmitglied Erhöhung um 5.000,- €.  Die Zinssätze von 2,25 % bis 2,45 % ppa., je nach 

Dauer der Zinsfestschreibung sind festgeschrieben für 10,15 oder 20 Jahre. Die Tilgung des Förderkredites besteht 

in Höhe von mindestens 2,5 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen und Sondertilgungen in Höhe von bis zu 10 % des Darle-

hens. Hinzu kommt eine Verwaltungsgebühr von 1 % des beantragten Darlehensbetrages und ein Breitstellungs-

zins 0,25 % pro Monat auf den noch nicht ausgezahlten Darlehensbetrag, beginnend 5 Monate nach Zusagedatum.  

Ein Tilgungszuschuss für Haushalte, deren Einkommen die Einkommensgrenze des § 13 Abs. 2 Landeswohnraum-

förderungsgesetz (LWoFG) um nicht mehr als 10 % überschreitet gibt es in Höhe von bis zu 15 % des Darlehens. 

11.4.2. ISB Darlehen -  Wohneigentum universell (710) 

Mit dem ISB Darlehen - Modernisierung Wohneigentum universell (710) wird die Modernisierung von selbstge-

nutzten Wohneigentum gefördert. Zu den förderfähigen Maßnahmen gehören: 

- Neubau 

- Ankauf 

- die Modernisierungsmaßnahme einer Bestandsimmobilie 

 

Nicht förderfähig sind Maßnahmen an Zweitwohnungen, Ferienwohnungen sowie die Modernisierung solcher Im-

mobilien, sowie bereits begonnene Vorhaben. Des Weiteren sind Umschuldungen bzw. Nachfinanzierungen und 

Anschlussfinanzierungen ausgeschlossen. 
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Die Förderung besteht aus einem Darlehen in Höhe von 25.000,- € bis zu 100.000,- €je Wohnung und maximal bis 

zur Höhe der voraussichtlichen Investitionskosten. Die Zinssätze von 3,80 %/3,95 %/4,00 % p.a. sind festgeschrie-

ben für 10,15 oder 20 Jahre. Die Tilgung des Förderkredites besteht in Höhe von mindestens 2,5 % p.a. zzgl. er-

sparter Zinsen und Sondertilgungen in Höhe von bis zu 10 % des Darlehens. Hinzu kommt eine Verwaltungsgebühr 

von 1 % des beantragten Darlehensbetrages und ein Breitstellungszins 0,25 % pro Monat auf den noch nicht aus-

gezahlten Darlehensbetrag, beginnend 5 Monate nach Zusagedatum. Bei Neubauvorhaben: beginnend 11 Monate 

nach Zusagedatum. 

11.4.3. ISB Darlehen - Modernisierung vermieteten Wohnraums (753) 

Mit dem ISB Darlehen - Modernisierung vermieteten Wohnraums (753) wird die Modernisierung von Mietwohn-

gebäuden gefördert. Zu den förderfähigen Maßnahmen gehören: 

- Barrierefreie Maßnahmen 

- Energiesparende Maßnahmen 

- Nutzung alternativer und regenerativer Energien 

- Nachhaltige Erhöhung des Gebrauchswertes 

- Dauerhafte Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse 

- Instandsetzungsmaßnahmen (nur in Verbindung mit baulichen Maßnahmen) 

- Beratungs- und Planungskosten 

 

Nicht förderfähig sind u.a. Photovoltaikanlagen sowie Wohnungen, die nicht für eine dauernde und angemessene 

Wohnraumversorgung bestimmt oder geeignet sind.  

 

Die Förderung besteht aus einem Darlehen in Höhe von bis zu 125.000,- € je Wohnung und maximal bis zur Höhe 

der voraussichtlichen Investitionskosten. Der Zinssatz von 0,5 % ist festgeschrieben für 15 Jahre und nach Ablauf 

der Zinsbindung wird der Kredit marktüblich verzinst. Die Tilgung des Förderkredites besteht in Höhe von mindes-

tens 2,0 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen und der Tilgungszuschuss in Höhe von bis zu 25 % des Darlehens. 

 

 

 

11.5. Förderung für Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimaanpassung 

Mit dem Förderprogramm der IKK – Energetische Stadtsanierung – Quartiersversorgung der KFW (Programm 293) 

werden nachhaltige Investitionen in die Energieeffizienz kommunaler Wärme-, Kälte-, Wasser- und Abwassersys-

teme im Quartier gefördert. Förderfähig sind u.a.: 

Wärm- und Kälteversorgung im Quartier 

- Anlagen zur Nutzung industrieller Abwärme  

- Gebäudeübergreifende Wärme- und Kältespeicher  

- Wärme- und Kältenetze im Quartier  

- Energieffiziente Wasserver- und Abwasserentsorgung im Quartier 
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- Errichtung und Erweiterung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen zur Nutzung von Klär- oder Faulga-

sen sowie zugehörige Komponenten 

- Einbau energieeffizienter Motoren und Pumpen 

- Errichtung und Erweiterung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik der gesamten Ver- bzw. Entsor-

gungsanlage zur effizienten Regelung von Energieströmen 

- Einbau oder Errichtung von Anlagen zur energieeffizienten Trinkwasserkühlung mit Abwärmenutzung 

- Errichtung und Umrüstung von Energierückgewinnungssystemen in Gefällestrecken 

- Einbau oder Errichtung von Anlagen zur Wärmegewinnung in öffentlichen Kanalsystemen, zum Bei-

spiel Wärmepumpen und Wärmetauscher 

- Austausch der Belüfter bei der aeroben Abwasserbehandlung 

 

Klimafreundliche Mobilität im Quartier 

- Schaffung von Stellflächen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben durch Umwidmung von Verkehrsflä-

chen  

- Umgestaltung und Ausweisung öffentlicher Straßenräume zu autofreien oder autoreduzierten Quartieren  

 

Klimaschutz und Klimaanpassung an den Klimawandel durch grüne Infrastruktur 

- Schaffung, Aufwertung oder Vernetzung von Grün- und Freiflächen  

- Begrünung von Straßen und Plätzen  

- Aufwertung bestehender Böden unter Beibehaltung oder zur Verbesserung der natürlichen Boden-

funktion  

- Begrünung von Dach- und Fassadenflächen von öffentlichen Verwaltungsgebäuden zur Regenwas-

serrückhaltung oder Kühlung durch Verdunstung  

- Schaffung oder Umrüstung energieeffizienter Bewässerungsanlagen zum Erhalt der öffentlichen Be-

grünung  

- Maßnahmen zum Regenwassermanagement (wie Nutzung, Versickerung, Verdunstung, Rückhaltung 

oder Speicherung von Regenwasser)  

- Reaktivierung offener Strukturen und Renaturierung urbaner Gewässer zur Grundwasseranreiche-

rung und Erhöhung der Verdunstungsleistung  

 

Der Kredit hat keinen Höchstbetrag und eine Finanzierung von 100 % der förderfähigen Kosten ist möglich. Je nach 

Förderzweck sind 10 bis 40 % Tilgungszuschuss möglich. 

Antragsberechtigt sind Kommunale Gebietskörperschaften deren rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe und 

Gemeindeverbände wie kommunale Zweckverbände 

 

11.6. Förderung erneuerbare Energien (Strom und Wärme) 

Mit dem Förderkredit Erneuerbare Energien – Standard (Programm 270) der KFW werden Investitionen in Anlagen 

zur Erzeugung von Strom und Wärme, für Netze und Speicher finanziert. 
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Das beinhaltet die Errichtung, Erweiterung und Erwerb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien einschließ-

lich der zugehörigen Kosten für Planung, Projektierung und Installation. Die Anlagen müssen den Anforderungen 

des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien genügen. Dazu gehören: 

 

- Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern, an Fassaden oder auf Freiflächen  

- Anlagen zur Stromerzeugung aus Wasserkraft bis zu einer Größe von 20 MW  

- Anlagen zur Stromerzeugung aus Windkraft  

- Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) auf der Ba-

sis von fester Biomasse, Biogas oder Erdwärme  

- Anlagen zur Erzeugung, Aufbereitung und Einspeisung von Biogas, Biogasleitungen  

- Batteriespeicher  

- Errichtung, Erweiterung und Erwerb von Anlagen nur zur Wärmeerzeugung auf Basis erneuerbarer Ener-

gien  

- Wärme-/Kältenetze und Wärme-/Kältespeicher, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden  

- Flexibilisierung von Stromnachfrage und -angebot, Digitalisierung der Energiewende mit dem Ziel, die er-

neuerbaren Energien systemverträglich in das Energiesystem zu integrieren  

- zum Beispiel Stromspeicheranlagen (Power-to X-Technologien), Lastmanagement, Mess- und Steuerungs-

systeme, als Einzelmaßnahme oder Nachrüstung  

- Contracting-Vorhaben und Modernisierungen mit Leistungssteigerung  

 

Modernisierungsmaßnahmen können finanziert werden ebenso wie der Erwerb gebrauchter Anlagen. Sofern 

eine gebrauchte Anlage bereits durch einen KfW-Kredit finanziert wurde, muss dieser zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung vollständig zurückgezahlt sein. 

Der Kredit hat einen Förderhöchstbetrag von 50 Mio. und eine Finanzierung von 100 % der förderfähigen Kosten 

ist möglich. Den Kredit gibt es mit einem Effektivzinssatz von 3,95 % bis 11,76 % je nach Preisklasse und Laufzeit 

Antragsberechtigt sind: 

- Eigentümer:innen des Gebäudes sowie die Vertreter:innen unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

- Mieter:innen eines Gebäudes unter Vorlage einer schriftlich abgeschlossenen Mieter-Eigentümer- Ver-

einbarung bezüglich der geplanten Maßnahme 

- Fördermittel können Privatpersonen sowie Träger öffentlicher Verwaltung erhalten.  

 

 

 

11.7. Förderungen nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

11.7.1. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) - § 48 Solare Strahlungsenergie 

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) - § 48 Solare Strahlungsenergie werden Betreiber:innen von Anlagen 

zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie. Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zu Sofortmaßnah-

men für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
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Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor, das am 28. Juli im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, 

eine Erhöhung der anzulegenden Werte für Solaranlagen auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutz-

wand mit Inbetriebnahme frühestens am 30. Juli 2022 beschlossen. 

Die monatliche Absenkung nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 EEG beträgt aktuell 1,4 % jeweils zum 1. August 2022, 1. 

September 2022 und 1. Oktober 2022. 

 

Die Förderung ist gültig für im Oktober 2022 neu in Betrieb gehende Anlagen Marktprämienmodell ab 100 kWp 

und ist verpflichtend. 

Die Höhe der Förderung gilt bei Anlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude oder an Lärmschutz-

wänden angebracht sind, nach § 48 Abs. 2 EEG sind es aktuell: 

- bis 10 kWp Vergütung von 8,60 Cent je kWh 

- bis 40 kWp Vergütung von 7,50 Cent je kWh 

- bis 750 kWp Vergütung von 6,20 Cent je kWh 

 

Bei Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und Dachanlagen bis 750 kWp nach § 48 Abs. 1 EEG 

- Vergütung von 4,47 Cent je kWh 

 

Für im Oktober 2022 neu in Betrieb gehende Anlagen im Modell "Feste Einspeisevergütung" (Kleinanlagen bis 

einschl. 100 kWp) gilt nach nach § 48 Abs. 2 EEG 

- bis 10 kWp Vergütung von 8,20 Cent je kWh 

- bis 40 kWp Vergütung von 7,10 Cent je kWh 

- bis 100 kWp Vergütung von 5,80 Cent je kWh 

 

Bei Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich bis 100 kWp nach § 48 Abs. 1 EEG 

- Vergütung von 4,07 Cent je kWh 

Anlagen über 750 kWp und Freiflächenanlagen 

- die Vergütung wird durch wettbewerbliche Ausschreibungen ermittelt 

 

Anzulegende Werte für den Mieterstromzuschlag (§ 48a EEG) in Cent/kWh 

- bis 10 kWp Zuschlag von 2,82 Cent je kWh 

- bis 40 kWp Zuschlag von 2,62 Cent je kWh 

- bis 100 kWp Zuschlag von 1,76 Cent je kWh 

 

Die Höhe der Vergütung wird anteilig nach der Leistung der Anlage im Verhältnis zu dem jeweils einschlägigen 

Schwellenwert bestimmt. Konkret bedeutet dies für eine Dachanlage mit einer installierten Leistung von 40 Kilo-

watt, dass von der erzeugten und eingespeisten Strommenge 25 % zum höheren Vergütungssatz (bis 10 kW, d. h. 

10 kW/ 40 kW = 25 %) und 75 % zu dem niedrigeren Vergütungssatz (bis 40 kW, d. h. 30 kW/ 40 kW = 75 %) vergütet 

werden. Falls eine 100 kWp PV-Anlage eine feste Einspeisevergütung (nach § 21 Absatz 1 und 2 EEG) erhält, sind 

gemäß § 53 EEG von den anzulegenden Werten 0,4 Cent abzuziehen. Für in Betrieb genommene Anlagen werden 

festgelegte Vergütungssätze für in der Regel 20 Jahre gewährt. Im Marktprämienmodell (für Anlagen mit einer 

Leistung von mehr als 100 kW obligatorisch) muss der Strom von den Anlagenbetreibern selbst oder einem ent-

sprechenden Direktvermarkter am Markt verkauft werden. Die Einnahmen des Betreibers setzen sich dann aus 
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dem Erlös an der Strombörse (dem Marktpreis) und einer Marktprämie zusammen. Die Höhe der Marktprämie 

errechnet sich aus den neuen im EEG festgelegten Fördersätzen, abzüglich des durchschnittlichen monatlichen 

Börsenpreises. Für Eigenstrom, also Strom aus einer neuen FV-Anlage, der selbst verbraucht wird, sind 40 % EEG-

Umlage zu bezahlen. Das gilt auch für Strom, der in Batterien gespeichert wird. FV-Anlagen mit einer Leistung von 

maximal zehn Kilowatt sind von dieser Eigenverbrauchsregelung ausgenommen. Auch die FV-Anlagen in Deutsch-

land, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb waren, fallen unter den Bestandsschutz. Haben die Betreiber vor die-

sem Stichtag bereits Teile ihres Solarstroms selbst verwendet, bleibt der Eigenverbrauch auch künftig von der EEG-

Umlage befreit. Das gilt auch bei Modernisierungen und Ersatzinvestitionen. Die Anlagenleistung darf dadurch um 

höchstens 30 % gesteigert werden. 

11.7.2. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) – Mieterstromgesetz 

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) - Mieterstromgesetz werden Betreiber von Fotovoltaikanlagen geför-

dert. Gefördert wird die Lieferung von Strom aus neuen Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung bis zu 

100 kW, die auf, an oder in einem Wohngebäude installiert sind, an Letztverbraucher (insbesondere Mieter) in 

diesem Wohngebäude oder in Wohngebäude und Nebenanlagen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang 

ohne Netzdurchleitung. Der Mieterstromzuschlag wird nur für Strom aus Solaranlagen, die mit beziehungsweise 

nach Inkrafttreten des Gesetzes (25.07.2017) in Betrieb genommen worden sind, gewährt. 

 

Aktuelle Höhe der Förderung (Degressionsberechnung der Vergütungssätze nach § 49 EEG 2021, Stand 

01.10.2022): 

- bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilowatt Mieterstromzuschlag von 2,82 Cent pro Ki-

lowattstunde 

- bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Kilowatt Mieterstromzuschlag von 2,62 Cent pro Ki-

lowattstunde 

- bis einschließlich einer installierten Leistung von 100 Kilowatt Mieterstromzuschlag von 1,76 Cent pro 

Kilowattstunde 

 

Wohngebäude sind im Sinne des Gesetzes Gebäude, bei denen mindestens 40 % der Fläche des Gebäudes als 

Wohnfläche genutzt werden. Solange der Letztverbraucher innerhalb des Hausnetzes beliefert wird, kann die PV-

Anlage auch auf einem Nebengebäude (z.B. einem Carport oder Garage) stehen. Bei Anlagen, die nach dem 

01.01.2021 in Betrieb genommen werden, darf der Strom auch in dem Quartier verbraucht werden, in dem das 

Gebäude liegt. Quartier ist dabei laut Gesetzesbegründung ein zusammenhängender Gebäudekomplex, der den 

Eindruck eines einheitlichen Ensembles erweckt. Die Gebäude des Quartiers können auf unterschiedlichen Grund-

stücken liegen oder durch Straßen getrennt sein, so lange der Eindruck des einheitlichen Ensembles gegeben ist. 

Mieter müssen ihren Stromanbieter weiterhin frei wählen können. Das Gesetz verbietet die Kopplung mit dem 

Mietvertrag und setzt als Preisobergrenze für Mieterstrom 10 % unter dem örtlichen Grundversorgertarif. 

Der jährliche Zubau förderfähiger Anlagen ist auf 500 MW beschränkt. Für Strom aus Anlagen, die vor dem 

25.07.2017 in Betrieb genommen worden sind, besteht kein Anspruch auf den Mieterstromzuschlag. Bei Vorliegen 

der Voraussetzungen hat der Anlagenbetreiber nach der Neuregelung gegen den Netzbetreiber einen Anspruch 

auf den Mieterstromzuschlag. Dieser Anspruch ist (wie derjenige auf die Marktprämie und die Einspeisevergütung) 

im EEG 2017 verankert. Die Solaranlage, für die der Mieterstromzuschlag in Anspruch genommen werden soll, 
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muss bei der Bundesnetzagentur registriert werden. Bei Solaranlagen, die nach dem 01.01.2021 in Betrieb genom-

men worden sind, kann der Anlagenbetreiber den Strom auch an einen Dritten verkaufen, der dann Ihr Mieter-

stromlieferant ist. 

11.8. Förderung für Warme- und Kalte-Nahwärmenetze 

Zum 15.09.2022, mit Inkrafttreten der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) wurde das Modellvor-

haben Wärmenetzsysteme 4.0 vom 11. Dezember 2019 (WNS 4.0) aufgehoben. Die BEW schafft Anreize für Wär-

menetzbetreiber in den Neubau von Wärmenetzen mit hohen Anteilen an erneuerbaren Energien zu investieren 

und bestehende Netze zu dekarbonisieren. Die Förderung verfolgt dabei einen systemischen Ansatz, der das Wär-

menetz als Ganzes in den Blick nimmt und darauf zielt, die zeitaufwändige Umstellung bestehender Netze auf 

erneuerbare Energien und Abwärme und den Neubau vorwiegend erneuerbar gespeister Netze zuverlässig zu un-

terstützen. So können beispielsweise Kommunen Zuschüsse erhalten, wenn diese ein Nahwärmenetz mit hohen 

Anteilen an erneuerbaren Energien im Neubaugebiet errichten oder auch gefördert werden, wenn diese beste-

hende Fernwärmenetze auf erneuerbare Energien und Abwärme umrüsten. Das Förderprogramm ist untergliedert 

in vier Module, die zeitlich aufeinander aufbauen: 

 

Modul 1: die Förderung von Transformationsplänen oder Machbarkeitsstudien 

Modul 2: die systemische Förderung eines Wärmenetzes (Investitionsförderung) 

Modul 3: die Förderung von Einzelmaßnahmen an einem Wärmenetz 

Modul 4: die Betriebskostenförderungen für Solarthermieanlagen und Wärmepumpen 

 

Die Förderung erfolgt als Projektförderung in Form der Anteilsfinanzierung zu den Netto-Ausgaben und wird als 

nichtrückzahlbarer Zuschuss gewährt. Umsatzsteuer ist nur förderfähig, soweit sie nicht vom Antragsteller nach § 

15 UStG als Vorsteuer abgezogen werden kann. Die Förderquote beträgt für das Modul I max. 50% der förderfähi-

gen Ausgaben. Die Förderung ist auf einen Maximalbetrag von 2.000.000,-Euro begrenzt. Förderfähig sind aus-

schließlich Ausgaben, die im direkten Zusammenhang mit der Erstellung der Machbarkeitsstudie bzw. des Trans-

formationsplans oder mit der Erstellung von förderfähigen Planungsleistungen und -unterlagen anfallen. Zusätzlich 

sind Ausgaben für Probebohrungen, Thermal Response Tests o. Ä. förderfähig. Ausgaben für im Rahmen der Ge-

nehmigung notwendige Gutachten sind ebenfalls förderfähig. Genehmigungsgebühren sind dagegen nicht förder-

fähig. 

 

Die KFW bietet in ihrem Förderkredit mit Tilgungszuschuss für Wärme dem KFW Programm (271, 281) Erneuer-

bare Energien – Premium ein Produkt an um Investitionen zur Nutzung von Wärme aus regenerativen Energien zu 

Fördern. Gefördert werden: 

- große Solarkollektoranlagen  

- große Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse  

- Wärme- und Kältenetze, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden  

- Biogasleitungen für unaufbereitetes Biogas  

- große Wärmespeicher in Wärme- oder Kältenetzen  

- große effiziente Wärmepumpen in Wärme- oder Kältenetzen  

- Anlagen zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung (KWK)  
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Den Kredit gibt es ab einem Jahreszins von  3,00 % und einem Förderhöchstbetrag von zu 25 Mio. Euro. Der Til-

gungszuschuss kann, je nach Maßnahme, bis zu 50% Tilgungszuschuss betragen. Eine besonders hohe Förderung 

gibt es dabei für den Austausch alter Heizungsanlagen. Der Kredit ist für Privatpersonen, Unternehmen und öffent-

liche Einrichtungen verfügbar. 

11.9. Förderung Elektromobilität für Unternehmen 

Die KFW fördert Ladestationen für Elektroautos (Unternehmen) mit dem KFW Programm 441. Förderfähig sind 

Ladepunkte mit einem Zuschuss von 900 Euro pro Ladepunkt für: 

- Für Ladestationen die nicht öffentlich zugänglich sind 

- Zum Aufladen von Firmenfahrzeugen und Privatfahrzeugen von Beschäftigten  

- Für Unternehmen und kommunale Unternehmen, freiberuflich Tätige und gemeinnützige Organisationen 

Gefördert wird: 

- den Kauf neuer Ladestationen mit bis zu 22 kW Ladeleistung und intelligenter Steuerung 

- Eine intelligent gesteuerte Ladestation kann mit anderen Komponenten des Stromnetzes kommuniziere, 

zum Beispiel um die Ladeleistung zu begrenzen oder zeitlich zu verschieben. 

- den Einbau und Anschluss der Ladestationen, inklusive aller Installationsarbeiten  

- Energiemanagement-Systeme zur Steuerung der Ladestationen  

 

Achtung: Diesen Zuschuss wird voraussichtlich nur noch bis Dezember 2022 laufen. Dann werden die Fördermittel 

wahrscheinlich ausgeschöpft sein. Eine Zeitnahe Beantragung der Fördermittel wird empfohlen.  

 

11.10. Förderung für industrielle Produktionsanlagen/- prozesse 

 

Das KfW-Energieeffizienzprogramm – Produktionsanlagen/-prozesse (292) wurde darauf ausgelegt Energiekos-

ten im laufenden Betrieb einsparen. Gefördert werden Investitionsmaßnahmen mit einem Förderkredit im Bereich 

Produktionsanlagen und -prozesse gewerblicher Unternehmen in Deutschland und im Ausland.  

 

Die Modernisierungsinvestitionen müssen zu einer spezifischen Endenergieeinsparung von mindestens 10 %, ge-

messen am Durchschnittsverbrauch der letzten 3 Jahre, führen und bei den Neuinvestitionen ist die Energieein-

sparung gegenüber dem Branchendurchschnitt maßgeblich. 

 
Einige Beispiele für Maßnahmen: 

-  

- Maschinen, Anlagen und Prozesstechnik 

- Druckluft, Vakuum und Absaugtechnik 

- Elektrische Antriebe und Pumpen 

- Prozesskälte und Prozesswärme 

- Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung für Produktionsprozesse 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Finanzierungsangebote/Erneuerbare-Energien-Premium-(271-281)/#detail-3-target
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- Mess-, Regel- und Steuerungstechnik 

- Informations- und Kommunikationstechnik 

- Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

 

Die Kredithöhe liegt in der Regel bis zu 25 Mio. Euro pro Vorhaben bei 100 % Förderung der Investitionskosten. 

100 % des Kreditbetrages werden ausgezahlt und die Mindestlaufzeit beträgt generell 2 Jahre. 
 
Einige Beispiele für Maßnahmen: 

- Maschinen, Anlagen und Prozesstechnik 

- Druckluft, Vakuum und Absaugtechnik 

- Elektrische Antriebe und Pumpen 

- Prozesskälte und Prozesswärme 

- Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung für Produktionsprozesse 

- Mess-, Regel- und Steuerungstechnik 

- Informations- und Kommunikationstechnik 

- Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

 

Die Kredithöhe liegt in der Regel bis zu 25 Mio. Euro pro Vorhaben bei 100 % Förderung der Investitionskosten. 

100 % des Kreditbetrages werden ausgezahlt und die Mindestlaufzeit beträgt generell 2 Jahre. 

 

ISB Darlehen - Modernisierung vermieteten Wohnraums (753) 
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 Maßnahmencontrolling 

Das Maßnahmencontrolling hat die Funktion, Aktivitäten zu dokumentieren, die erzielten Erfolge darzustellen und 

gegebenenfalls die jeweiligen Maßnahmen an die Ergebnisse des Controllings anzupassen. 

 

Die Umsetzung gestaltet sich in der Realität jedoch komplexer. Grundsätzlich sollen von den Maßnahmenträgern 

(u. a. Gebäudeeigentümer, Wohnungsbauunternehmen, öffentliches Gebäudemanagement), die für die Umset-

zung einer Maßnahme verantwortlich sind, von Beginn an entsprechende Daten erfasst und durch das energeti-

sche Sanierungsmanagement – unter Wahrung des Datenschutzes – ausgewertet werden. Die Ergebnisse und vor 

allem die Empfehlungen zur Anpassung von Maßnahmen werden regelmäßig in den Evaluierungsberichten kom-

muniziert und mit den Beteiligten diskutiert. In Abstimmung wird eine Erfolgsbilanz zu den Maßnahmen gezogen 

und die Aktivitäten gegebenenfalls angepasst. Dieses direkte Maßnahmencontrolling überprüft die Erfolge von 

Einzelmaßnahmen. 

 

Wichtig ist es, dass zu Beginn der Umsetzungsphase für alle entwickelten Maßnahmen eine umfassende Datener-

fassung, Zielformulierung, Akteursbeteiligung sowie der Umsetzungszeitrahmen festgelegt werden. Diese Zusam-

menstellung sollte im Umsetzungsprozess fortgeschrieben und in regelmäßigen Zeitabständen evaluiert werden. 

Neue Entwicklungen in sozialen, technischen oder politischen Bereichen sollten im Monitoring-Prozess aufgenom-

men werden und mit in die Maßnahmenumsetzung einfließen. Bei einer Lokalisierung von zu großen Hemmnissen 

und Barrieren kann dies auch bis zu einer Einstellung der Maßnahme führen. 

 

Die umfangreichen Handlungsempfehlungen für gebäude-, versorgungstechnische- und informationsbezogene 

Maßnahmen sollten sowohl von der Stadt Nassau als auch den Gebäudeeigentümern realisiert werden. Dies sollte, 

entsprechend der finanziellen und zeitlichen Ressourcen, in einem mit allen Beteiligten abzustimmenden Hand-

lungsrahmen stattfinden. Aus dem Kontext der umzusetzenden Maßnahmen, der Kosten und des Zeitbedarfs wird 

deutlich, dass eine umfangreiche energetische Sanierung des KlimaQuartiers „Nassau Kernstadt“ nur mittel- bis 

langfristig realisierbar sein kann. Entsprechend bedeutsam ist daher ein sukzessiv zu evaluierendes spezifisches 

Controllingsystem für die geplanten Maßnahmen. 

 

Ein entscheidender Aspekt des Maßnahmencontrollings im Rahmen der energetischen Stadtsanierung muss so-

wohl mit Quartiersbezug als auch bundesweit beachtet werden: Ohne eine konkrete, quartiersbezogene investive 

Förderung können Controllingmaßnahmen, insbesondere bei privaten Gebäudeeigentümern, nur auf dem Prinzip 

der Freiwilligkeit basieren. Unter bestimmten Gesichtspunkten können Sanierungsmaßnahmen, die z. B. durch 

eine KfW-Förderung finanziert werden, in den Evaluierungsprozess einbezogen werden. So ist die freiwillig durch-

geführte Wärmedämmung ohne Inanspruchnahme staatlicher Förderung an einem privaten Wohngebäude i. d. R. 

kaum erfassbar. Die Effizienz dieser jeweiligen Einzelmaßnahme ist nur im Rahmen einer Kontaktaufnahme durch 

einen energetischen Sanierungsmanager nach Einwilligung des einzelnen Maßnahmenträgers zu evaluieren. 

Grundsätzlich wird deutlich, dass ohne eine intensive aufsuchende Beratungsleistung für private Gebäudeeigen-

tümer durch die Stadt Nassau bzw. einen energetischen Sanierungsmanager eine umfassende Erfolgskontrolle 

nicht oder nur in Grenzen realisierbar ist. 



 

 DSK / Seite 164 

Energetisches Quartierskonzept / Nassau Kernstadt 

 

Um die konkrete Wirkung von Maßnahmen erheben und bewerten zu können, muss grundsätzlich zwischen tech-

nischen („harten“) Maßnahmen, integrierten Maßnahmen auf Quartiersebene und sogenannten „weichen“ Maß-

nahmen, wie Informationskampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungsleistungen unterschieden werden. 

12.1.1. Controlling technischer Anpassungsmaßnahmen 

Der Erfolg kann gerade bei „harten“ technischen Maßnahmen relativ gut und schnell dargestellt werden. So lassen 

sich z. B. bei der Sanierung eines öffentlichen Gebäudes oder bei der Umstellung der Wärmeversorgung im Quar-

tier die Ergebnisse dieser Maßnahmen anhand von Kennwerten, wie dem Energieverbrauch in kWh/m², darstellen. 

Auch technisch orientierte Förderprogramme lassen sich gut evaluieren, da die angestoßenen technischen Maß-

nahmen konkret berechenbar sind. Insbesondere die Sicherstellung der fachgerechten Ausführung der energeti-

schen Sanierungen ist hier als Aufgabe des Controllings zu betrachten. 

 

Um einen Überblick über die Umsetzung der Maßnahmen zu erhalten, kann das energetische Sanierungsmanage-

ment gemeinsam mit den Maßnahmenträgern einen standardisierenden Fragebogen entwerfen um folgende Da-

ten zu erfassen:  

 Eingesetzte Finanzmittel (Fördermittel, Eigenmittel und Eigenleistungen, Drittmittel) 

 Umgesetzte Maßnahmenbausteine, ggf. Abweichungen von der ursprünglichen Planung sowie daraus re-

sultierende Auswirkungen auf die Erfüllung der Kriterien 

 Spezifische Wirkungen, z. B. CO2-Reduktion, Wertschöpfungs- und Kommunikationseffekte 

 

Diese Angaben können von einer zentralen Stelle – dem Sanierungsmanagement – ausgewertet werden. Die fol-

gende Tabelle zeigt mögliche Indikatoren zur Erfolgsmessung in den verschiedenen Handlungsbereichen: 

 

Handlungsbereich Indikator 

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Katalog insge-

samt  

Anzahl umgesetzter Maßnahmen  

Eingesetzte Mittel 

Öffentlichkeitsarbeit  Anzahl der Veröffentlichungen  

Zugriffszahlen Internetseite 

Beratungen  

(Private, Unternehmen, etc.) 

Anzahl der Beratungen  

Ggf. investierte Mittel 

Schulungen  

(Verwaltungsmitarbeiter, Schulen, Vereine, etc.) 

Teilnehmerzahl 

Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen  

(Unternehmen, Handwerk, etc.) 

Teilnehmerzahl 

ÖPNV-Optimierung Fahrgastzahlen  

Sanierungsmanager Treffen im Jahr  

Aufgabenspezifischer Zeiteinsatz  

Radwegeausbau km neugebaute Radwege 

Wettbewerbe  Teilnehmerzahl  
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(Private, Schulen, Unternehmen etc.) Preisgelder 

Förderungen 

(Gebäudesanierung, Mini-BHKW, etc.) 

Anzahl geförderter Projekte  

Fördersummen 

Energieausweis für kommunale Gebäude Anteil der Gebäude mit Energieausweis  

Sanierung der Straßenbeleuchtung Anzahl  

Verbrauch  

Solarkataster Stand der Umsetzung 

Car-Sharing, Elektromobilität Anzahl der Angebote  

Anzahl der Nutzer und Nutzungen  

Zusätzlich kann der energetische Sanierungsmanager die Verbrauchsdaten der öffentlichen Liegenschaften, die 

Daten zu energetischen Sanierungen der öffentlichen Gebäude sowie zur Anzahl und Leistung der genehmigten 

und installierten Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung sammeln und in standardisierter Form für die über-

greifende Auswertung bereitstellen. 

Die technischen Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen können quantitativ bewertet werden, indem 

die Energie- und CO2-Bilanzen in einem noch festzulegenden Rhythmus auf Grundlage derselben Methodik aktua-

lisiert werden. 

12.1.2. Controlling integrierter Maßnahmen auf Quartiersebene 

Integrierte Maßnahmen auf Quartiersebene wie z. B. die Errichtung einer Ladestation für E-Bikes oder auch andere 

Maßnahmen im Handlungsfeld Verkehr und Mobilität oder speziell in der Öffentlichkeitsarbeit können nur schwer 

bzgl. ihrer CO2-Einsparungen überprüft und bewertet werden. Dennoch spiegeln diese Maßnahmen eine hohe Be-

deutung zur Realisierung aller Maßnahmenvorschläge in dem Quartier Nassau wieder und bedürfen einer zielfüh-

renden Umsetzung. 

12.1.3. Controlling „weicher Maßnahmen“ 

Um die konkrete Wirkung von weichen Maßnahmen bewerten zu können, bedarf es einer weiterreichenden Eva-

luation. Die Überprüfung des Wirkungsgrads bei „weichen“ Maßnahmen wie Informations- und Fortbildungskam-

pagnen, Öffentlichkeitsarbeit oder auch die Gründung eines Energieberatungszentrums ist schwierig. Bei diesen 

Maßnahmen können nicht ohne weiteres CO2-Minderungen zugeordnet werden. Der Erfolg der Informationsver-

mittlung und daraus resultierenden Investitionsentscheidungen erfolgen oftmals zeitversetzt. Es wird empfohlen, 

die Anzahl der Beratungen, der Öffentlichkeitsveranstaltungen und der Informationskampagnen in das Control-

lingkonzept aufzunehmen. Dies bedeutet, dass es bei solchen Maßnahmen zielführend ist, leicht quantifizierbare 

Werte zu erheben (z.B. die Anzahl der Beratungen pro Jahr durch den energetischen Sanierungsmanager) und 

anhand von selbst festgelegten Indikatoren/Kennwerten die Entwicklung in den Zielbereichen zu beobachten. 

Hierzu können auch Vergleichswerte anderer Kommunen mit ähnlichen Strukturen herangezogen werden. Für die 

Umsetzungsphase des Integrierten Energetischen Quartierskonzepts in der Stadt Nassau wird empfohlen, mittels 

stichprobenartiger Kurzinterviews der Beratungsempfänger oder Fragebögen zu erheben, inwieweit eine Beratung 

zu Investitionen bzw. Verhaltensänderungen geführt hat. 

 



 

 DSK / Seite 166 

Energetisches Quartierskonzept / Nassau Kernstadt 

Die im Konzept entwickelten Maßnahmen gliedern sich in verschiedene Bereiche. Einzelne Maßnahmenentwick-

lungen können vom Sanierungsmanager direkt überprüft werden, da er die Koordination und Umsetzungsphase 

direkt begleitet. Andere Maßnahmen werden schwerpunktmäßig von internen oder externen Akteuren (z.B. Stadt-

werke, Stadtverwaltung) vorangetrieben. Daher ist ein weiterer wichtiger Aspekt, die Vorbildrolle der Gemeinde. 

Die Kommune hat ihre Aktivitäten zur Energieeinsparung verstärkt nach außen und innerhalb der Verwaltung zu 

kommunizieren, um weitere Akteure anzuregen, ebenfalls aktiv zu werden.  

 

Abschließend ist jedoch nochmals darauf hinzuweisen, dass ohne eine quartiersbezogene, investive Förderung 

energetischer Sanierungsmaßnahmen an Privatgebäuden wesentliche Aspekte eines umfassenden Controllingkon-

zepts nicht erfüllt werden können. 
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12.2. Sanierungsmanagement 

Um die Vielzahl der Maßnahmenvorschläge strukturiert bearbeiten, umsetzen und öffentlichkeitswirksam darstel-

len zu können, benötigt die Stadt eine zentrale Anlaufstelle, die mit einer entsprechenden Personalkapazität aus-

zustatten ist. Neue Personalressourcen für Energie- und Klimaschutzaktivitäten müssen auf langfristiger Basis ge-

stellt werden. Daher ist das Einsetzen eines Sanierungsmanagers – als zentrale Koordinations- und Anlaufstelle – 

wichtig, um eine erfolgreiche Umsetzung des Integrierten Energetischen Quartierskonzepts zu ermöglichen. 

 

Die Einrichtung eines Sanierungsmanagements zur beratenden Begleitung bei der Umsetzung eines Energetischen 

Quartierskonzepts wird durch die KfW-Bankengruppe im Rahmen des Energiekonzeptes der Bundesregierung aus 

Mitteln des Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ – Maßnahmen zur energetischen Stadtsanierung – ge-

fördert. Mit dem KfW Programm Nr. 432 „Energetische Stadtsanierung“ können erhebliche Zuschussmittel zur Fi-

nanzierung der Stelle zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung des Sanierungsmanagers ist auf drei Jahre 

beschränkt (mit einer Verlängerungsoption von weiteren zwei Jahren auf insgesamt fünf Jahre).  

 

Förderfähig sind Sach- und Personalkosten, die folgende Leistungen erbringen:  

 

- Aufgaben des Projektmanagements (Koordination der Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen, Pro-

jektüberwachung)  

- Fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner Maßnahmen des Kon-

zepts 

- Durchführung und Inanspruchnahme (verwaltungs-)interner Informationsveranstaltungen und Schulun-

gen 

- Unterstützung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von Daten im Zuge der energetischen 

Sanierung (Controlling)  

- Methodische Beratung bei der Entwicklung konkreter Qualitätsziele, Energieverbrauchs- oder Energieef-

fizienzstandards und Leitlinien für die energetische Sanierung 

- Aufbau von Netzwerken  

- Kosten für die Koordinierung der Mieter-, Eigentümer- und Bürgerinformation sowie Partizipation  

- Inhaltliche Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit  

 

Grundsätzliches Ziel ist eine deutliche Anhebung der Energieeffizienz und Minderung des CO2-Ausstoßes im Quar-

tier. Das Sanierungsmanagement soll einen Teil der Maßnahmen federführend umsetzen. Der Koordinator ist da-

bei nicht für das gesamte Maßnahmenpaket des energetischen Quartierskonzepts verantwortlich, sondern wird in 

der Verschiedenartigkeit seiner jeweiligen Funktion in den Projekten ausgewählte Maßnahmen mit hoher Priori-

sierung initiieren und koordinieren. 

 

Die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen und die Erreichung der Energie- und CO2-Einsparziele hängt u. a. stark 

von der Mitarbeit und Zusammenarbeit der privaten Akteure, insbesondere der Hauseigentümer ab. Diese zu mo-

tivieren und zu aktivieren sowie Energie- und CO2-Einsparmaßnahmen umzusetzen, ist der Schlüssel für die Errei-

chung der Ziele. Dies bedeutet, dass die entscheidenden Grundlagen zur Umsetzung der vorgeschlagenen Maß-

nahmen eine breite Verankerung des Konzepts sowie die Akzeptanz durch die Akteure sind. Im Untersuchungsge-
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biet in der Stadt Nassau ist dies durch die Beteiligungsprozesse gegeben und wurde demnach bereits in der Kon-

zeptentwicklung angestrebt. Um in der Umsetzungsphase dennoch eine Steigerung der Partizipation zu erlangen, 

bedarf es einerseits einer neutralen Anlaufstelle, die Informationsmaterialien bereitstellt, eine Erstberatung an-

bietet und bei Bedarf an weitere Fachleute vermittelt sowie auf weiterführende Beratungs- und Unterstützungs-

möglichkeiten hinweist (Lotsenfunktion). Andererseits bedarf es einer aktivierenden Öffentlichkeitsarbeit, indem 

aktiv auf die Zielgruppen eingegangen wird.  

 

Aufgabe des Sanierungsmanagements ist es, als zentrale Anlaufstelle für Akteure, Eigentümer, Mieter und Ge-

meindeverwaltung zu agieren und als „Motor“ den Projektfortgang anzutreiben. Auch das Controlling, Monitoring 

und die Evaluierung der Umsetzungsphase fällt in sein Aufgabengebiet. Die Konzeptphase hat gezeigt, dass die 

Motivation zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in dem Quartier „Nassau Kernstadt“ von den Gebäu-

deeigentümern und Mietern eher als gering einzuschätzen ist. Aus diesem Grund ist eine proaktive Ansprache der 

Eigentümer und Mieter sehr wichtig. Zudem wird empfohlen, je nach Bedarf regelmäßige Akteurstreffen auszu-

richten. Die Akteure sollten in Informationskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit eingebunden werden. Auf Grund-

lage des entwickelten Maßnahmenkatalogs sollten erreichbare Ziele definiert und der Erfolg überprüft werden.  

 

Um das Projekt zügig im Quartier zu implementieren, ist die Umsetzung von Energieberatungsaktionen von Be-

deutung. Mit der intensiven Bewerbung und ersten Umsetzungen der verschiedenen Beratungsmöglichkeiten 

(Energie-Checks, Initialberatungen, Energiemesse) werden wichtige persönliche Kontakte zu den Eigentümern und 

Mietern im Quartier hergestellt. Durch die fachliche Beratung und Information der Gebäudeeigentümer können 

Vorurteile und Hemmnisse bezüglich der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen beseitigt werden. 

 

Neben der wichtigen Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit sollte das energetische Sanierungsmanagement auch in 

weiteren Bereichen unterstützend tätig sein:  

 Projektmanagement 

- Planung, Koordination, Überwachung der Umsetzung des energetischen Quartierskonzepts und des Maß-

nahmenkatalogs  

- Planung und Umsetzung des energetischen Sanierungsprozesses des Quartiers: Maßnahmen-, Zeit- und 

Finanzplanung  

- Fortschreibung des Maßnahmenplans  

- Fördermittelakquise und Fördermittelbewirtschaftung für städtische Maßnahmen  

 

 Controlling 

- Unterstützung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von Daten im Zuge der energetischen 

Sanierung  

- Kontrolle des Umsetzungsstands des Maßnahmenplans  

 

 Akteursbeteiligung 

- Initiierung, Aufbau, Verstetigung, Begleitung von Netzwerken und Akteurskooperationen  

- Organisation und Betreuung der Akteure/Lenkungsgruppe zur Umsetzung des Quartierskonzeptes  



 

DSK / Seite 169 

Energetisches Quartierskonzept / Nassau Kernstadt 

 
Abbildung 66: Aufgabenfeld des Sanierungsmanagements 

Durch ein qualifiziertes Sanierungsmanagement werden Beratungen bei energetischen, technischen und wirt-

schaftlichen Fragen ermöglicht. Sogenannte Peer-to-peer-Beratungen wären durch die Kontaktvermittlungen des 

Sanierungsmanagements vorhanden. Gebäudeeigentümer, welche bereits Sanierungsmaßnahmen durchgeführt 

haben, können von ihren privaten Erfahrungen berichten und somit die Vorteile energetischer Maßnahmen an 

Bestandsgebäuden praxisnah und persönlich vermitteln. Durch die Funktion des Sanierungsmanagers werden ver-

schiedene Projekte und auch das Integrierte Energetische Quartierskonzept mit einer kontinuierlichen Präsenz in-

nerhalb des Untersuchungsgebiets vorangebracht.  

 

Bei den privaten Eigentümern muss von Seiten des Sanierungsmanagements vorrangig für eine energetische Sa-

nierung geworben werden. Bei Bestandsgebäuden, die sich hauptsächlich im Besitz von Wohnungsbaugesellschaf-

ten oder sonstigen Unternehmen und Institutionen befinden, bedarf es einen Anstoß der Projektentwicklung. Die 

Strategie eines Sanierungsmanagements sollte es daher sein, durch Informationen, Unterstützung und Vernet-

zung, Projekte – auch im Verbund – zu initiieren. Als ein intermediärer Akteur kann ein Sanierungsmanager Ver-

trauen zwischen den unterschiedlichen Akteuren aufbauen und durch unabhängige Beratungsleistungen Qualität 

in der Umsetzung sicherstellen. Kontinuierliche Angebote im Quartier – wie Quartiersfeste, Quartiersspaziergänge, 

Energiekarawanen, Sanierungsstammtische – tragen zur Initiierung energetischer Sanierungsmaßnahmen und zu 

einer Stärkung des energiebewussten Verbrauchsverhaltens bei. Verschiedenste Projekte, wie bspw. ein Energie-

lehrpfad oder eine kontinuierlich stattfindende Energiemesse, können das Thema „Energie“ noch sicht- und erleb-

barer im Quartier machen.  
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Sofern ein Sanierungsgebiet festgesetzt wird, kann das Sanierungsmanagement eine tiefgreifender Sanierungs- 

und Finanzierungsberatung anbieten und so bspw. über die Initiierung eines Modernisierungs- und Instandset-

zungsvertrags mit Stadt Nassau erhöhte steuerliche Abschreibungen für Gebäudeeigentümer ermöglichen. Im Rah-

men des § 7h, 10f und 11a des EStG sind erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städte-

baulichen Entwicklungsbereichen möglich. Des Weiteren werden hierdurch weitreichende Modernisierungsfahr-

pläne für Einzelimmobilien oftmals interessanter.  

Das zu initiierende energetische Sanierungsmanagement sollte den Bürgern, den örtlichen Akteuren und den kom-

munalen Entscheidungsträgern in der Gemeinde über den Stand der Umsetzung des Integrierten Energetischen 

Quartierskonzepts Bericht erstatten. Hierzu bietet sich die regelmäßige Vorstellung eines Zwischenstands in öf-

fentlichen Veranstaltungen und in den kommunalen Gremien an. Die für den Bericht erhobenen Daten (CO2-Bilan-

zen, quartiersbezogener Energieverbrauch und Stand der Maßnahmenumsetzung) sollten hierfür durch das Ma-

nagement in verständlicher Form aufbereitet und vorgestellt werden. Diese regelmäßig zu erhebende Zwischen-

bilanzierung dient, neben der reinen Information, auch der Anpassung der Maßnahmen und Strukturen auf Basis 

der neu erhobenen Daten und Entwicklungen. Eine kontinuierlich begleitende Information der Öffentlichkeit hilft 

dabei, das Konzept und seine Umsetzung im Bewusstsein der relevanten Akteure (wie z. B. Bewohner, Eigentümer, 

Unternehmen und Verwaltung) zu halten und die Unterstützung bei der Umsetzung zu erhöhen. 

 Schlusswort 

Die Ergebnisse des vorliegenden integrierten energetischen Quartierskonzeptes zeigen, dass die Stadt  Nassau 

über hohe Potenziale zur Senkung des Energieverbrauchs, Einsparung von CO2-Emissionen sowie Nutzung nach-

haltiger und erneuerbarer Energien verfügt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der energetischen Sanierung der 

Wohngebäude. Kommunale Gebäude können dabei als Leuchtturmprojekte dienen. 

 

Optimierungsmöglichkeiten wurden auch in den Bereichen der umwelt- und zukunftsgerechten Gestaltung der 

Mobilität sowie Gestaltung und Ausstattung öffentlicher Räume identifiziert. Vor diesem Hintergrund wurde eine 

Vielzahl an sehr unterschiedlichen, in verschiedenen Bereichen angesiedelten Handlungsempfehlungen entwor-

fen, für deren Umsetzung und erfolgreiche Implementierung diverse Akteure mobilisiert werden müssen. Denn 

die energetische Sanierung umfasst nahezu alle Lebensbereiche und erfordert für eine nachhaltige Verankerung 

eine möglichst breite Partizipation und Verankerung in der Stadt Nassau.  

 

Diese Ansätze bedürfen der weiteren Unterstützung, sodass die in diesem Konzept enthaltenen Ziele und Maß-

nahmen mit der Hilfe des Sanierungsmanagements umgesetzt werden können. Bezugnehmend auf die in der the-

matischen Einführung dargelegte Verfehlung der deutschen Klimaziele ist die Herausforderung umso größer ge-

worden. 
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Ansprechpartner 
 

Ansprechpartner 

Raphael Nalepa 

Zukunft Quartier / Klima / Energie  

Telefon +496113411-3608 

Raphael.nalepa@dsk-gmbh.de   
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Abkürzungen 

 

BAFA   Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

BBSR   Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

BDEW   Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 

BHKW   Blockheizkraftwerk 

BMUB   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

BMVBS  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

BMWi   Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

EE   Erneuerbare Energien 

EEG   Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EEWärmeG  Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

EFH   Einfamilienhaus 

EFRE   Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

EG   Europäische Gemeinschaft 

EnEV   Energieeinsparverordnung 

EU   Europäische Union 

IEKK   Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept 

IHK   Industrie- und Handelskammer 

ISEK   Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

IWU   Institut Wohnen und Umwelt 

K   Kelvin 

KfW   Kreditanstalt für Wideraufbau 

Kfz   Kraftfahrzeug 

km   Kilometer 

kN   Kilonewton 

kW   Kilowatt 

kWh   Kilowattstunde 

KWK   Kraft-Wärme-Kopplung 

KWK-G  Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

l   Liter 

LCA   Life Cycle Analysis (Lebenszyklusanalyse/Ökobilanz) 

LED   Licht-emittierende Diode 

Lkw   Lastkraftwagen 

m    Meter 

MFH   Mehrfamilienhaus 

mm   Millimeter 

MW   Megawatt 

MWh   Megawattstunde 

NAV   Natriumdampf-Hochdrucklampen 

ÖPNV   Öffentlicher Personennahverkehr 
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Pkw   Personenkraftwagen 

PV   Photovoltaik 

t   Tonne 

THG   Treibhausgas 

U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient 

VDI   Vereinigung Deutscher Ingenieure 

W   Watt 

W/m2K  Wärmedurchgangskoeffizient 

WBS   Wohnungsbauserie 

WE   Wohneinheit 

WLS   Wärmeleitfähigkeitsstufe 
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Disclaimer 

Alle vorgelegten Berechnungen und Erhebungen erfolgten auf Basis der von vom Auftraggeber/Akteur bereitge-

stellten und von uns ermittelten Daten und Informationen. Eine belastbare Aussage bspw. zur Wirtschaftlichkeit 

und Funktionsfähigkeit der angeregten energetischen Infrastrukturen wie bspw. KWK-Anlagen oder Nahwärme-

netze können erst nach Betreiberauswahl und weiterer Detailplanung getroffen werden. Die Aussage zu gesetzli-

chen Regelungen und Förderkulissen betrifft den Stand März  2022. 
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